
Beiträge  

  

Liechtenstein-Institut
Forschung und Lehre

 

dfasdkfjaksfjadslf 

dsfdsfas  
Diverse Autoren 

 
 

Raumplanung in Liechtenstein 
 
 
 
 

Beiträge Nr. 13/2001 
 

 

dfsdfdas 

dsfdsf 

Liechtenstein-Institut
FL-9487 Bendern

Fürstentum Liechtenstein

 



 

 
Beiträge Liechtenstein-Institut Nr. 13/2001 

 
Für die in den Beiträgen zum Ausdruck gebrachten Meinungen  

sind die jeweiligen Verfasser verantwortlich. 
 
 
 

 

 
Diverse Autoren 

 

Raumplanung in Liechtenstein  
 
 
 

Beiträge Nr. 13/2001 
 

 

 

 

 
 
 
 

Liechtenstein-Institut, Auf dem Kirchhügel, St. Luziweg 2, FL-9487 Bendern 
Telefon (00423) 373 30 22 - Fax (00423) 373 54 22 

http://www.liechtenstein-institut.li - admin@liechtenstein-institut.li 
 

mailto:admin@liechtenstein-institut.li


2 

Inhaltsverzeichnis 

 Vorwort / Dank an die Autoren ......................... 5 

Hans Flückiger Räumliche Entwicklung zwischen 
 Markt und Planung............................................ 7 

Walter Walch  Grundzüge des liechtensteinischen Raum-
planungsrechtes, Leitbild und Richtplanung  
als Instrumente der Landesplanung................. 15 

Karlheinz Ospelt Probleme aus der Sicht der Gemeinden –  
Erfahrungen mit Planungsmassnahmen .......... 29 

Mario Broggi Raumplanung in Liechtenstein –  
ausser Spesen nichts gewesen? –  
Versuch einer kritischen Bilanz ...................... 33 

Georg Willi Nutzungskonflikte im Talraum aus der 
Sicht des Naturschutzes................................... 43 

Klaus Büchel Bodennutzung und Bodennutzungskon- 
zepte aus landwirtschaftlicher Sicht................ 51 

Heiner Schlegel Entwicklungs- und Erhaltungskonzept 
Berggebiet ....................................................... 65 

Regula Imhof Belastungen durch Verkehrsimmissionen....... 73 

Georg Sele Mobilität, Lenkungsmassnahmen  
und Raumplanung ........................................... 81 

 

 



3 



4 

Vorwort  

Gerade in Liechtenstein müsste die haushä lterische Nutzung des knappen Bodens im 
Interesse aller s ein. Die Behandlung eines neuen Raumplanungsgesetzes im Landtag hat 
aber gezeigt, dass bei der Raumplanung  aufgrund von Nutz ungskonflikten starke 
Interessengegensätze aufeinander treffen. Im Oktober/November 1999 führte d as 
Liechtenstein-Institut eine sechsteilige Ringvorlesung zu die sem aktuellen Thema durch. 
Ausgewiesene Kenner der Materie bezogen zu den g egensätzlichen Interessen Stellung, 
beleuchteten die Grund züge des liechtenste inischen Raumplanungsrechts kritisch und  
berichteten über ihre Erfahrungen mit Planungsmassnahmen. Einige der Referate können Sie 
in diesem Heft nachlesen. 

Für die Genehmigung zum Abdruck ihrer Ausführungen danken wir:  

��Dr. Mario Broggi, Direktor der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft 
(WSL/FNP), 

��Dipl. Ing. Agr. Klaus Büchel, Büro für Agrar- und Umweltberatung, 

��Prof. Dr. Hans Flückiger, Professor für Raumordnung am Institut für Orts-, Regional-und 
Landesplanung (ORL-Institut) der ETH Zürich, 

��Dipl. Forst-Ing. Regula Imhof, (damalige) Geschäftsführerin der LGU 
(Liechtensteinischen Gesellschaft für Umweltschutz), 

��lic. oec. HSG Karlheinz Ospelt, Bürgermeister von Vaduz,  

��Dipl. Geograph Heiner Schlegel, Renat AG, Büro für Räumliche Entwicklung und Natur, 

��Dr. Georg Sele, Präsident des VCL (Verkehrsclub Liechtenstein), 

��Dipl. Arch. Walter Walch, Raumplaner BSP, Leiter der Stabsstelle für Landesplanung, 

��Dipl. Forst-Ing. Georg Willi, Renat AG, Büro für Räumliche Entwicklung und Natur. 

 
 
 
 
 
Liechtenstein-Institut, im September 2001 
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Räumliche Entwicklung zwischen Markt und Planung* 

von Hans Flückiger 

Übersicht 

Einführung – T rends der räumlichen En twicklung – Spannungsfelder räumlicher Ent-
wicklung – Der internati onale Wettbewerb unter Standorten – Folgerungen für die Raum -
ordnung und die Raumordnungspolitik –  Versuch einer Zusammenfassung in sechs Punkten 

Einführung 
Die Einführung in e ine Veranstaltungsreihe, die sich mit F ragen der rä umlichen Entwick-
lung im Fürstentum Liechtenstein auseinandersetzt, ist für einen Aus senstehenden nicht 
einfach. Ohne Lokalkenntnisse kann man si ch nicht auf konkrete Probleme einlassen und 
losgelöst von konkreten räumlichen Gegebenheiten drohen die Ausführu ngen theorielastig 
und weltfremd zu wirken. Ich versuche einen Mittelweg zu beschreiten, wobei Sie in Kauf 
nehmen müssen, dass ich mich vereinzelt auf die Schweiz und deren räumliche Entwicklung 
beziehe. 

Trends der räumlichen Entwicklung  
In einer spontanen Aufzählung räumlicher Probleme und Herausforderungen würden sicher 
auch von Ihnen Stichworte genannt, wie Globalisie rung, wirtschaftlicher Strukturwandel, 
fortschreitende europäische Integration, Einbindung in die inte rnationalen Verkehrs- und 
Kommunikationsnetze, internationaler Standortwettbewerb, Ausbau und Unterhalt der 
Infrastruktur, Stadt- und Agg lomerationsentwicklung, Zersiedelung der Landschaft, 
Deregulierung, Privatisierung, Abbau des „Service public“ u.a .m. So unte rschiedlich diese 
Themen sind, so haben sie doch eines gemeinsam: sie wirken sich auf den Raum und dessen 
Nutzung aus. Und dies er Raum ist im Verhältnis z u unseren Anford erungen knapp und 
bereits vielfältig genutzt. Deshalb haben die meisten dieser Ansprüche an den Raum die 
Eigenschaft, dass sie andere Anliegen mit beeinflussen und so gar beeinträchtigen. 

                                                 
*
 Fassung des Vortrages vom 26. Oktober 1999 
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Entsprechend stellen sich unterschiedliche Anforderungen an den Ausgleich der Interessen 
im Raum. 

Spannungsfelder räumlicher Entwicklung  
Der Raum steht in eine m Spannungsfeld von Entwicklungen unterschiedlichster Art, diffe-
renzierter Zusammenhänge und teilweise unterschätzter Dynamik. Eine Grössenstruktur der 
Einflüsse auch nur skizzenhaft zu dokumentieren, ist deshalb ein s chwieriges Unterfangen. 
Wohl kann man auf einige dieser Determinanten eingehen. Es wird aber immer eine 
willkürliche Auswahl sein. Entsc heidend ist, da ss keiner dieser Aspekte für si ch allein 
stehen kann, sondern d ass alle in geg enseitiger Reflexion kritisch beobachtet werden  
müssen. Dies zeigt gleichzeitig die Dynamik und das Dilemma auf, das einer Auseinander-
setzung mit der räumlichen Entwicklung innewohnt. 
 
Von Bedeutung sind z uerst einmal die demo graphischen Entwicklungen, die sich durch  
einen bescheidenen Bevölkerungszuwachs der ansässigen Bevölkerung (praktisch in a llen 
westlichen Staaten Euro pas), zunehmende Alterung, anhaltende Migration und überpro-
portionale Zunahme der Zahl der Haushalte auszeichnen.  
 
Veränderte Werthaltungen im Zeichen auch einer zunehmenden Individualisierung der 
Gesellschaft und neue Anforderungen bezüglich Wohnen, Arbeiten, Konsum, Erholen und  
Verkehr prägen die Entwicklung. Wir bewegen uns in Richtung eine r mobilen, durch In-
formation und Kommun ikation geprägten Gesellschaft. Es fällt dabei auf, dass sich qu ali-
tative Veränderungen räumlich oft wesentlich stärker auswirken als quantitative. Oder mit 
andren Worten: Wachsende individuelle und kollektive Ansprüche an den Raum und dessen 
Nutzung entstehen heute vor a llem durch den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Strukturwandel und nicht durch die Zunahme der Zahl der Einwohner oder Arbeitskräfte. 
 
Globalisierung heisst da s Stichwort der G egenwart. Globalisierung wird aber nicht nur  
charakterisiert durch interna tionale Arbeitsteilung und Erwe iterung der Märkte, sondern 
auch durch die globale Durchsetzung von T echnologielinien, Organisationsmustern und 
Konsumstilen. Sinkende Transport- und Kommu nikationskosten unterstützen nicht nur die 
Ausweitung betrieblicher Absatz- und Beschaffungsmärkte, sondern führen in Verbindung 
mit dem technischen Fortschritt auch zu einer räumliche n Aufspaltung der Wert schöp-
fungskette. Weltweite Unternehmenszusammenschlüsse, die z unehmende Mobilität von 
Unternehmungen und Betriebsteilen und de r Produktionsfaktoren wirken sich auf die 
internationale Standortkonkurrenz aus und z iehen Regionen und Städte i n diesen W ettbe-
werb mit hinein. Der räu mliche Wettbewerb hat Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort 
und verändert die nationale Wirtschaftsstruktur. 
 
Der wirtschaftliche Strukturwandel (ich stütze mich hier insbesondere auf die sc hweize-
rische Situation) zeigt einen unterschiedlichen Verlauf zwischen der binnen- und der ex-
portorientierten Wirtschaft und hält - über alle Wirtschaftssektoren hinweg – weiter an. In 
der Landwirtschaft prägen die Öffnun g der Agrarmärkte und die weiter en Produktivitäts-
steigerungen das Tempo der Veränderungen und führen zu einem weiteren Rückgang der 
Zahl der Betriebe und Beschäftigten. Mit Produktionsauslag erungen und arbeitssparenden 
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Rationalisierungen reagiert die Industrie auf d en verschärften internationalen Wettbewerb. 
Die Rationalisierungswelle hat längst auch die privaten und öffentlichen Dienstleistungen 
erfasst. Durch Fusionen, durch Privatisierungen bisher öffentlicher Aufgaben und durch den 
Rückzug aus der Fläche entstehen funktionale Konzentrationen in den Zentren mit 
Rückwirkungen auf den  ländlichen Raum. Der Kapital- und Liegenschaftsmarkt steuert 
nicht nur entsch eidende räumliche Prozesse, er zeichnet sich au ch durch anhaltend hohe 
Veränderungskräfte aus. 
 
Durch die Eigend ynamik wirtschaftlicher Entwicklungen entziehen sich die global tätigen 
Unternehmungen immer mehr dem Einflussbereich nationaler Politik. Die se Politik ist  
zudem geprägt durch Machtverschiebungen zwischen regionalen, nationalen und supran a-
tionalen Aufgabenträgern und durch ein häu figes Auseinanderklaffen zwischen den politi-
schen Zuständigkeiten für einen bestimmten Raum und dem e ffektiven Wirkungsperimeter 
von getroffenen Massnahmen. Als Geg enreaktion auf schwindende p olitische Einfluss-
möglichkeiten gegenüber weltweiten Entwicklungen - und  auf das Unbehagen, auf die 
effektiven Veränderungen erst verspätet und unzureichend reagieren zu können - sind Ten-
denzen zu einer strukturerhaltenden Politik festzustellen.  
 
Umweltbelastungen und Ressourcenknappheit sind in hohem Ma sse grenzüberschreitende 
Probleme, die auch i nternationale Lösungsansätze erfordern. Die Forderungen nach Inter-
nalisierung von Umwel tkosten und dem Einsatz marktwirtschaftlicher Elemente sind  
grundsätzlich unbestritten aber im konkreten Fall meist noch nicht konsensfähig. Die ebenso 
kaum bestrittenen Anliegen an eine nachhaltige Entwicklung teilen noch allzu oft das 
gleiche Schicksal. Isolierte Ansätze verlieren zudem an Wirkung, weil wichtig e Ab-
hängigkeiten und Querbezüge nicht mit berücksi chtigt werden, denken wir nur an fehlende 
Raumbezüge des Umweltschutzes oder an di e Verdrängung ökologischer Anliegen durch 
die Raumordnung. Die Steuerung über einzelne Massnahmen dominiert über die Steue rung 
ganzer Systeme und be wirkt, dass oft nich t erwartete und unerwüns chte Nebenwirkungen 
auftreten. Unter dem Druck des globalisierten Wettbewerbes droht die Gefahr, dass 
zunehmend kurzfristige ökonomische Vorteile a uf Kosten der langfristigen Interessen und 
damit auch der Umwelt realisiert werden. In einer Zeit, in der alles über den Preis geht, ist 
die Diskussion über Werte ohnehin noch schwieriger - aber auch notwendiger - geworden.  
 
Die Beschleunigung der Veränderungen und der Prozesse, das ‘just-in-time’-Verhalten in 
verschiedensten Bereichen und das unterschiedliche Tempo wirtschaftlicher und politischer 
Entwicklungen tragen zu we iteren Verunsicherungen bei. Mit d em Ausbau der Ver-
kehrsinfrastrukturen und den Verbesserungen der Erschliessung entstehen Zeitgewinne, die 
für zusätzlichen Raumkonsum eing esetzt werden. Die Dominanz  und Überbetonung der 
kurzfristigen, schnellen Interessen gegenüber den langfristigen stellt für den Interessenaus-
gleich in der Raumordnung ein zusätzliches Konfliktpotential dar. 
 
Und damit rückt der Raum ins Zentrum. In ihm spiegeln sich solche Entwicklungen wider. 
Er stellt das sichtbare Medium aller Entscheidungen und Verhalten dar. Der wirtschaftliche 
Strukturwandel und die wachsenden qualitativen Anforderungen an den Raum wirken sich 
auf die ve rschiedenen Regionen allerdings unterschiedlich aus und ve rursachen weitere 
regionale Ungleichgewichte. Die besonder en Standortpräferenzen und die Mobilität der  
‘Wissensproduzenten’ und ‘W issensträger’ dürften diesen Trend ehe r noch verstärken  
(Mobilität Höherqualifizierter). Unverkennbar sind die Te ndenzen zur K onzentration wirt-
schaftlicher Aktivitäten auf die grossen Ballungszentren, zur rä umlichen Ausbreitung der 
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Agglomerationen in den länd lichen Raum hinein, zum Wohnen im ‘Grünen’ und damit zur  
Zunahme der Ve rkehrsmengen und z um Anstieg der beanspruchten Flächen für W ohnen, 
Arbeiten, Freizeit und Verkehr. Nicht nur Landschaft und Umwelt tra gen die Kosten dieser 
Entwicklung; diese überfordert über den dadurch notwendigen Bau, Betrieb und Unterhalt 
der Infrastruktur zunehmend auch die Finanzen der Gemeinwesen. 
 
Die zentralen Nutzungsansprüche treffen in städtischen Räumen besonders stark aufeinander 
und prägen au ch die Entmischungsprozesse zwischen der Kerngemeinden, den Vor-
ortsgemeinden und der Peripherie. Die Konz entration der Arbeitsplätze im Zentrum und der 
Wohnungen im Agglomerationsgürtel lösen Verkehrsströme aus, welche durch zunehmende 
Umweltbelastungen diesen Entmischungsprozess zusätzlich fördern.  

Der internationale Wettbewerb unter Standorten 
Durch diese Entwicklungen entsteht für Unternehmen ein globaler Entscheidungsspielraum. 
Eigentliche Strategien der Standortspaltung werden entwickelt. Au f der Suche nach d em 
wirtschaftlich besten Standort werden alte Standorte überprüft und nötig enfalls in F rage 
gestellt. Auf Stando rttreue ist kein Ve rlass mehr. F ür die r äumlich mobilen Produk-
tionsfaktoren werden Standorte so zu austauschbaren Faktoren der Leistungserbringung und 
werden dadurch in einen internationalen Standortwettbewerb mit hineingezogen. 
 
Mobile Produktionsfaktoren verlan gen spezifische Bedingungen. Aus der Sicht eines 
Standortes heisst dies, dass er sich  nach den Anforderungen eines bestimmten mobilen  
Produktionsfaktors ausrichten muss, w enn er fü r diesen interessant sein will. Solche Be-
dingungen lassen sich a ber nicht übe rall und umfassend, sondern nur a n konkreten O rten 
und gezielt pflegen, ergänzen oder schaffen.  
 
Eine differenzierte Standortattraktivität wird da bei kaum durch ein en einzelnen isolierten 
Standortfaktor, wie Boden, Infrastruktur, Wohn- und Lebensqualität, Bildungs- und For-
schungsstätten, Kultur-, F reizeit- und Erh olungseinrichtungen bestimmt. Vielmehr basiert 
sie auf einer ausgewogenen und d ynamisch anpassbaren Mischung und Kombination von 
Standortfaktoren, die auf bestimmte mobile Produktionsfaktoren ausgerichtet ist. Zu diesem 
Mix gehören auch Faktoren wie die Kompetenz und Flexibilität der öffentlichen Ver-
waltung, der Unternehmer und Arbeitnehmer, die Qualität informeller Kontakte (N etz-
werke!) und die Mentalität der Bürger (direkte Demokratie!). 
 
Die Standortattraktivität lässt sich also an den An forderungen messen, die erfüllt sein müs-
sen, um mobile Produkt ionsfaktoren halten oder anziehen zu können. Solche Vor ausset-
zungen sind insbesonder e in Städten vorhande n oder z u schaffen. De r internationale und 
nationale Standortwettbewerb findet denn auch vorwiegend zwischen einzelnen Städten 
statt. Die Stadt wird hie r allerdings nicht als eine einzelne politische Gemeinde gesehen, 
welche das statistische Kriterium ‚Stadt‘ erfüllt. Die ‚Stadt‘ wird vielmehr in einem breite-
ren Verständnis als Standort einer funktionierenden Kombination und Dichte von Menschen, 
Infrastrukturen, Bauten, wirtschaftlichen, politischen, sozialen und kulturellen Aktivitäten 
und Strukturen verstanden.  
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Der so umschri ebene Standortwettbewerb enthält also eine oft übersehene weitere Dimen-
sion. Der Wirtschaftsrau m ist auch L ebensraum. Die Menschen, die ei ne wirtschaftliche 
Entwicklung prägen, haben auch ganz bestimmte Vorstellungen über ihr Lebensumfeld. 
Standortfaktoren wie Kultur, Soziales, Umwelt qualität, innere Sich erheit, Erholungs- und 
Freizeiteinrichtungen sind qualitative Aspekt e des Standortes, die nur durch ein Zusam-
menwirken von öffentlichen und privaten Anstrengungen gefördert werden können. 
 
Der Standortwettbewerb erhält einen besonderen Akzent durch den U mstand, dass sich 
Standorte kaum mit den  politisch klar ab gegrenzten Räumen und dem Aktionsradius ein-
zelner politischer Akteure decken. Wichtige Zentren entwickeln sich über politische Bin-
nengrenzen, sogar über Landesgrenzen hinweg aus. Ein ‚Standort‘ steht dadurch im Ein-
flussbereich verschiedener politischer Zuständigkeiten und verfügt über keine vorbe-
stimmten politischen Akteure. Die unterschi edlich beteiligten und be troffenen politischen 
Akteure vertreten denn auch unterschiedliche Anliegen und haben unt erschiedliche Vor-
stellungen über die erwünschte räumliche und wirtschaftliche Entwicklung ihres Gemein-
wesens und seiner Bewohner. In diesem Zusammenhang wird auch die Frage auftauchen, ob 
sich ein Standort diesem Wettbewerb überhau pt stellen wolle, wora uf man wohl mit der 
Gegenfrage antworten müsste, ob er es sich denn leisten könne, dies nicht zu tun. 

Folgerungen für die Raumordnung und die Raumordnungspolitik 
Eine erfolgversprechende Beeinflussung der räumlichen Entwicklung durch die Politik –  
durch die Raumordnungspolitik -  muss sich an diesen Veränderungen und Herausforde-
rungen orientieren und zwischen den verschiedenen Interessen ausgleichen. Diese Aufgabe 
ist delikat, weil zusätzlich zu e ntscheiden ist, welche gesellschaftlichen Koordinations-
mechanismen - und in welcher Mischung - dazu eingesetzt werden sollen.  
 
Der raumbezogene Interessenausgleich ist ein gebettet in institutionelle und politische  
Rahmenbedingungen. Ohne einen politischen Konsens über die anzustrebenden Ziele und 
die dazu einzusetzenden Instrumente und V erfahren ist ein z ielgerichteter Interessenaus-
gleich nicht möglich. Diese Ansicht wird he ute weitgehend geteilt. Offen gelassen wird 
allerdings die Frage nach den m assgebenden, vorgelagerten raumrelevanten Entschei-
dungsprozessen und der en Berücksichtigung im Interessenausgleich. Und vielleicht ist es 
gerade diese Lücke, die der Raumplanung immer wieder Schwierigkeiten bereitet und sie in 
ein negatives Licht rückt.  
 
Wenn nämlich wichtige räumliche Veränderungen in vorgelagerten Entscheidungsprozessen 
ausgelöst werden, greift die Raumplanung in der Umsetzung regelmässig zu kurz. Treffen 
beispielsweise Banken, institutionelle An leger und grosse Unternehmungen räumlich 
differenzierte Massnahmen oder beschliessen ein bestimmtes Verhalten, tun sie  dies 
ausserhalb raumplanerischer Instrumente und Verfahren. Es wird eine d er künftigen Auf-
gaben sein, die effektiven räumlich wirksamen Entscheidungsprozesse und deren Akteure zu 
ermitteln und Regeln zu finden, wie sie im Interesse der Raumordn ung in die Aus-
gleichsprozesse einbezogen werden können.  
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Das Konzept der heuti gen Raumordnungspolitik ist mit seinem hohen Koordinationsbedarf 
überaus anspruchsvoll und wird durch die  Anforderungen der Mitberücksichtigung räum-
licher Entscheidungsprozesse und der zunehmenden Pr ivatisierung öffentlicher Aufgaben 
zusätzlich erschwert. Es fehlen uns dazu zudem wichtige Informationen. Sowohl die Beo-
bachtung der r äumlichen Entwicklung (Monito ring) als auch Kenntnisse über Wirkungen 
bisheriger Massnahmen (Controlling) sind – im Verhältnis zu den investierten Mitteln in die 
Veränderung – noch kümmerlich entwickelt.  
 
In diesem Zusammenhang tauchen immer auch Vorschläge für die Neuverteilung von 
Aufgaben unter den beteiligten Gemeinwesen oder für eine Anpassung und Neuorganisation 
der politisch administrativen Räume auf. Dies nicht nur in der Schweiz, die - verglichen mit 
den Nachbarn - tatsä chlich über ein hohes Zusammenlegungspotential verfügt. Aber 
vergessen wir ausser der Frage nach der politischen Konsensfähigkeit solcher Lösungen 
nicht, dass der Bestand an Problemen mit räumlichen Auswirkungen sich ständig ändert und 
dass sich die einzelnen Probleme und ihre räumlichen Auswirkungen im Zeitablauf ebenfalls 
verändern. Eine variable Geometrie der Problemlösung scheint hier erfolgversprechender zu 
sein. Aber vielleicht sin d die Probleme gar nicht hier z u lösen, sondern ergeben sich aus 
vorgelagerten Entscheidungsprozessen, die heute noch m eist ausserhalb 
raumordnungspolitischer Überlegungen stehen. 

Versuch einer Zusammenfassung in sechs Punkten 
Erstens: Der wirtschaftliche Strukturwandel bestimmt entscheidend das Tempo der räum-
lichen Veränderungen. Diese Veränderungen beruhen nicht in erster Linie auf der Zunahme 
der Bevölkerung oder der Arbeitsplätze, sondern sind das Resultat steigender Ansprüche an 
den Raum. 
 
Zweitens: Der wirtsch aftliche Strukturwandel wird durch die Globalisierung und fo rt-
schreitende Integration beschleunigt. Global operierende Unternehmen legen für sich - und 
damit auch für ihre Zulieferer - weltweit Standorte ihrer Wahl f est. Die räumliche Auf-
spaltung der Wertschöpfungskette macht die einzelnen Produktionsfaktoren zusätzlich mo-
bil.  
 
Drittens: Global operierende Unternehmen entziehen sich immer mehr dem Einflussbereich 
nationaler Politik. Diese ist aber gefordert, wenn es darum geht, die Rahmenbedingungen für 
die wirtschaftliche und räumliche Entwicklung zu verbessern. 
 
Viertens: Der Raumord nungspolitik fehlen zunehmend Einflussmöglichkeiten über die 
raumwirksamen Fachplanungen, die sie für die Durchsetzung räumlicher Ziele bisher nutzen 
konnte. Die D eregulierung und Privatisierun g bei bisher ö ffentlichen Gütern und 
Dienstleistungen lässt weniger Spielraum für Leistungen der öffentlichen Hand zu Gunsten 
einer bestimmten räumlichen Entwicklung. Zudem bestimmen der Zustand des Finanz-
haushaltes und die Voraussetzung en für die Beschaffung zusätzlicher Mittel ei ne Prioritä-
tensetzung auf das Notwendige. Die Konzentration des Mitteleinsatzes führt tendenziell zu 
einem Abbau der Ve rsorgung des ländlichen Raumes. Hier sind deshalb ausg leichende 
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Massnahmen und das Setz en von Randbedingungen für die Ver gabe von Konzessionen 
vorzusehen. 
 
Fünftens: Die Raumord nungspolitik wird stär ker auf die Unterstütz ung der wirtschafts-
räumlichen Veränderungen ausgerichtet werden müssen. Das heisst nicht, dass die Anliegen 
des Lebensraumes vernachlässigt werden dürfen. Vie lmehr gilt es, die Investitionen der 
Wirtschaft und der privaten Akteure für die Unterstützung räumlicher Ziele zu nutzen. Die  
Raumordnungspolitik muss die eff ektiven Kräfte der Veränderung zur Unterstützung  ge-
meinsamer Zielsetzungen nutzen. Weil diese Ziele langfristig auch im Interesse dieser 
Akteure liegen, sollte eine solche Politik auch möglich sein. Voraussetzung dafür sind aber 
gemeinsam entwickelte und getragene Vorstellungen über die erwünschte räumliche Ent-
wicklung, die Bereitschaft zur frühze itigen Kooperation und die nötige Kompetenz und 
Flexibilität, um im Entscheidungsprozess zeitgerecht Einfluss nehmen zu können.  
 
Sechstens: Die Berücksichtigung wirtschaftlicher und wettbewerbsorientierter Anliegen darf 
aber nicht z um falschen Schlusse f ühren, Raumordnung könne ein fach dem M arkt 
überlassen werden. Im Standortwettbewerb ist Standortqualität eine ma ssgebende Grösse. 
Und diese Standortqualität muss für d en Lebensraum und dessen  Entwicklung gerade dort 
im Vordergrund stehen, wo es g ilt, im interna tionalen Wettbewerb lan gfristig bestehen zu 
können. Die Raumplanung hat dabei das Flächenproblem in den "Griff" zu bekommen nun 
muss die Anliegen der Qualität ernst nehmen. 
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Grundzüge des liechtens teinischen Raumplanungsrechtes, Leit-
bild und Richtplanung als Instrumente der Landesplanung* 

von Walter Walch 

Übersicht 

Ausgangslage – Grundzüge des Raumplanungsgese tzes – Die Bedeutung  von Leitbild un d 
Richtplan –  Weiterentwicklung des raum- und planungsrelevanten Rechtes – Ausblick 

1. Ausgangslage 
Der liechtensteinische Landtag hat sich in seiner Sitzung vom 16. September 1999 mit dem 
Entwurf des Raumplanungsgesetzes befasst. Er beschloss nach der erste n Lesung die Ein-
setzung einer Kommission z ur Bearbeitung des Gesetzesentwurfes. Dieses Referat stützt 
sich somit nicht auf ein geltendes Raumplanungsrecht und seine zugehöri gen Instrumente, 
sondern auf einen Ges etzesentwurf. Die in de r Landtagssitzung während der ersten Lesung 
eingebrachten Voten lassen nach meiner Einschätzung erwarten, dass die wesentlichen 
Inhalte dieses Gesetz esentwurfes auch künfti g erhalten bleiben. Vielleic ht wird die Kom-
missionsarbeit auch in  diesem oder jenen Bereich sachlich berechtigte Verbesserungen 
einbringen. In der Landtagssitzung wurde vielfach von einem z ahnlosen Tiger gesprochen, 
dass diesem Gesetzesentwurf die notwendigen Zähne zum Schutze der künftigen räumlichen 
Entwicklung des Landes fehlen bz w. aufgrund der Vern ehmlassungsergebnisse gezogen 
worden sind. Ich würde mich als Raumplaner und als Bürger dieses Landes freuen, wenn die 
Landtagskommission und der Landtag diese Chance nutzt, in der kom menden 
Detailberatung den Biss dieses Gesetzesentwurfes zu schärfen.  
 
Der Referent hat keineswegs vor, mit de n nachfolgenden Ueberlegungen dieser politischen 
Diskussion vorzugreifen. Es i st aber Teil des akademischen Freiraumes, der i m Liechten-
stein-Institut hochgehalten wird, auch einzelne Gedanken aufzugreifen, die über den Ge-
setzesentwurf hinausgehen, die aber für eine gestaltete und geordnete Weiterentwicklung 
unseres Landes bedeutsam oder gar unverzichtbar sein werden. 

                                                 
*
 Vortrag vom 2. November 1999 
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Notwendigkeit? 

Brauchen wir übe rhaupt ein neues Raumpla nungsrecht? Genügt denn nicht das B augesetz 
von 1947 mit seinen r aumplanerischen Bestimmungen? Braucht es überhaupt eine Landes-
planung oder genügen nicht die elf Kommunalplanungen? Nimmt der Staat mit dem neuen  
Raumplanungsrecht den Gemeinden Kompeten zen weg? Oder werden  gar verfassungs-
rechtliche Probleme mit diesem Gesetzesentwurf berührt, wie die Gemeindevorsteher-
Konferenz in ihrer Stellungnahme darlegt? Es sind zweifellos Fragen, die manchen Politiker 
in letzter Zeit bewegt haben. Es sind dies ab er auch Fr agen, die seit mehr als 30 J ahren 
regelmässig gestellt worden sind. Denn s eit Mitte der 60er Jahre versucht die Regierung in 
unterschiedlichen Anläufen, für die aus ihr er Sicht unbestr itten notwendige Raumplanung 
unseres Landes ein zeitgemässes und zukunftsorientiertes Rechtsinstrumentarium zu schaf-
fen. Mitte der 70er Jahre hatte der damalige Landesfürst in se iner Thronrede die Notwen-
digkeit einer vorausschauenden Raumplanung angemahnt. In vielen Parteiprogrammen war 
die Schaffung eines zeitgemässen Raumplanungsgesetzes als staatspolitische Verpflichtung 
aufgenommen. Dennoch scheiterten alle Anläufe bereits in einem Frühstadium. Es gebührt 
der Regierung von Dr. Mario Frick Respekt und hohe Anerkennun g, diesen Marathonlauf 
des liechtensteinischen Raumplanungsrechtes durch das Einbringen eines Gesetzesentwurfes 
in den Landtag in die  Zielstrecke geführt zu ha ben. Ich bin übe rzeugt, dass Politik und  
Bürgerschaft den Argumentationen zur Schaffung eines Raumplanungsrechtes auch im Falle 
einer Volksabstimmung folg en werden. Raum planung zur Lenkung unserer vielseiti gen 
raumwirksamen Tätigkeiten, zum Schutze unserer Heimat, zur Erhaltung unserer 
Landschaft, unseres Lebensraumes und z ur Sicherung einer Z ukunft für nachfolgende 
Generationen ist offensi chtlich einleuchtend, entspricht schlicht dem Hausverstand, ab er 
auch den Grundwerten einer Gesellschaft. 

Entwicklung 

Liechtenstein ist mit 16 0 km2 e in sehr kleines Land, das grossteils zudem gebirgig und 
bewaldet ist. Da s wirtschaftliche Leben oder auch die räumliche Kampfzone spielt sich 
vorwiegend im Talraum der Rheintalebene ab, d.h. auf einem Viertel der Landesfläche. Hier 
konzentrieren sich Siedlung en, Arbeitsplätze, Verkehr, Flächen der Landwirtschaft, der 
Erholung usw. Alle dies e Tätigkeiten haben direkte oder indirekt e Auswirkungen auf d en 
Raum. Es war und ist de r Mensch, der in Jahrtausenden seinen Lebensraum geschaffen hat, 
diesen nachhaltig verändert, geprägt hat, diesen aber auch künfti g verändern wird.  
Gesellschaft, Wirtschaft und Raum sind dynamisch. Statisch und damit unveränderbar ist die 
Tatsache der Landesgrösse, der Begrenzung des Raumes, der Grenzen der Belastbarkeit von 
Ressourcen, wie Wasser, Luft, Boden, Landschaft. Der Raum ist endlich und dieses 
Grundwissen hat jahrh undertelang das Leben der liechtensteinischen  Bevölkerung als 
existenzielle Vorgabe geprägt. Die Mens chen waren vom B oden als Ernährungs- und 
Lebensgrundlage abhängig. Sie haben d en in der Raumplanung verwendeten Begriff des 
haushälterischen Umganges mit dem Boden tatsächlich praktiziert und das war ent schei-
dend. Die räumliche Wechselwirkung von Belastbarkeit des Raumes, Nut zbarkeit von Bo-
den und Wald, dem B ewältigen der Naturgefahren und vieles ander e mehr haben zu einer  
Kulturlandschaft geführt, in der Raumor dnung und damit „unbewusste“ R aumplanung we-
sentlicher Teil des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens waren und f ast jede 
Entscheidung der Gemeinschaft beeinflusst haben. Die Gemeinden sorgten mit unter-
schiedlichen Vorschriften für die E rhaltung dieser räumlichen Ordnung. Diese Vorschriften 
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konnten teilweise bis z u einem jahrzehntelangen Bauverbot zur Vermeidung einer weiteren 
Reduktion landwirtschaftlicher Nutzflächen führen. Existenznot führte jahrhundertelang zu 
einem räumlich vernünftigen Handeln der Gemeinschaft und der Einzelnen. 

Veränderungen, Verlustbilanz 

Der Umbruch erfolgte im Wesentlichen in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts. Seit etwa zwei 
Generationen betreiben wir zunehmend Raubbau am Boden, der unsere begrenzte und 
wesentliche Lebensgrundlage ist. Wir haben die Grundsätze des haushälterischen Umganges 
mit dem Boden verlernt und entgegen Hausverstand und Grundwissen v erdrängt. Der fast 
schlagartige Uebergang von der landwirtschaf tlichen Struktur zu einem florierenden 
Gewerbe-, Industrie-, Finanz- und Dienstleistungszentrum führte zu einer völligen Umkehr 
in Gesellschaft, Lebensweise, Dorf und Landschaft. Diese gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Umstrukturierung brach aber nicht über Nacht in unse r Land ein. Die heutige 
Sintflut an Geld, an Bodenverschleiss, an Wertverlusten in Ges ellschaft, Landschaft, 
Siedlung, Umwelt und Lebensraumqualität hatte Vorzeichen. Diese waren wie in einer Art 
Vorahnung für weitsichtige Männer (damals gab es noch keinerlei Frauenrechte in unserem 
Lande) Anlass, bereits 1947 ein ausserordentlic h fortschrittliches Baugesetz zu erlassen mit 
Planungsinstrumenten, die geradezu in prophetischer Weitsicht und Weisheit die geordnete 
räumliche Entwicklung des L andes lenken und koordinieren sollten. Die Weitsicht der 
damaligen Politik und Gesellschaft k ann nicht genug gewürdigt werden, steht sie doch in 
einem ausserordentlichen (negativen) Kontrast  zu den nachfolgenden Er eignissen und Ent-
scheiden der Politik. Statt diese Planung sinstrumente der Siedlungs- und Verkehrsplanung, 
der Landschaftsgestaltung, der Erha ltung der Ortsbilder auch anzuwenden, somit a lso die 
Möglichkeiten des dam aligen Baugesetzes zu nutzen, wurde di ese Chance aus wel chen 
Gründen auch immer vertan. Inzwischen sind grosse Teile unser es Landes ohne Not von  
einem heterogenen Siedlungsbrei überwuchert. Der Boden wird verschwendet und gehortet. 
Viele Ortsbilder, Landschafts- und Kulturwerte sind ze rstört. Ganze Dorfteile wurden 
abgerissen oder sollen sogar noch abgerissen werden, um Platz für Verkehr, Parkplätze oder 
neue Bauten zu schaffen. Innert kurzer Zeit hat es die Macht des Wohlstandes geschafft, im 
Verein mit weni g Klugheit und g ewisser Verantwortungslosigkeit, die Potentiale unseres  
Landes nachhaltig zu schmälern. Der B lick in unsere Landschaft, in S iedlungen, in die 
Verlustbilanz der Natur- und Kulturwerte belegt, dass es augenscheinlich nicht gelang, eine 
wirksame Koordination der raumrelevanten Massnahmen, Tätigkeiten und Entscheide z u 
bewirken. Es ist e ine Feststellung, dass die Entscheidungsgremien offensichtlich versagt 
haben, dem gesetzlichen Auftrag nicht oder nur ungenügend nachkamen, dass damit auch 
die Gesellschaft in ihrer kollektiven Verantwortung versagt hat. 
 
Diese offensichtliche Fehlentwicklung des Raumes, der fortdauernde Verlust an Werten und 
die Reduktion von Z ukunftschancen blieben ni cht unbemerkt: Die Stabsstelle für Lan-
desplanung, vom Landtag 1968 als Koordination sstelle für die räumlic he Entwicklung ein-
gerichtet, hat zusammen mit anderen Fachstellen und Organisationen laufend auf Missstände 
und Notwendigkeiten der räumlichen Entwicklung verwiesen. Die Motion des Landtages 
vom März 1991 war der konkrete Auslöser für den nun zur Diskussion stehenden Entwurf 
des Raumplanungsgesetzes. Im Leitbild von 1995 z ur Regierungsarbeit wurde die 
Raumplanung als tr agende und unabdin gbare Voraussetzung für die künf tige Entwicklung 
des Landes definiert. Diesen politischen Zielen und f achlichen Grundsätzen einer vor-
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ausschauenden und umfassenden Raumplanung will der Entwurf des Raumplanungsgesetzes 
von 1999 gerecht werden.  

2. Grundzüge des Raumplanungsgesetzes 
Der Entwurf des Raumplanung sgesetzes geht au f die spez iellen liechtensteinischen Ge ge-
benheiten bezüglich Raum, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein. Es ist ein Grundsatz -
gesetz, das in 24 Artikeln die Elemente  der liechtensteinischen Raumplanung definiert. Es 
sind dies: 
 
- Ziele und Grundsätze der Raumplanung 
- Kompetenzen von Gemeinden und Land 
- Ortsplanung und Bestandesgarantie der heutigen Bauzonen 
- Landesplanung als Auftrag der Regierung 
- Planungsinstrumente und Verfahren 
 

Im bisherigen Baugesetz beschränkten sich die raumplanerischen Bestimmungen auf die 
Ortsplanung. Die z ugehörigen Planungsinstrumente waren unvollständig  und z um Teil 
unsystematisch. Neu ist insbesonders, dass der Staat zur Landesplanung verpflichtet wird, 
dass Planungsziele, -grundsätze und -begriffe erstmals präzis definiert werden. Es besteht  
die Verpflichtung zum Einbezug der Oeffentlichkeit in die O rts- und Landesplanung. 
Nachstehend werden einige nach Einschätzung des Referenten wichtige Grundzüge erläu-
tert: 

Planungsziele 

Grundanliegen des Rau mplanungsgesetzes ist es, einen Aus gleich der unterschiedlichen 
Interessen zu sc haffen. Nicht Einzelinteressen dürfen die räumliche Entwicklung bestim-
men, sondern das All gemeininteresse muss den  Massstab des räumlichen Handelns und 
Entscheidens auf allen Ebenen für Private wie für die öffentliche Hand sein. Damit sollen 
die Voraussetzungen geschaffen werden, dass da s Land in seiner Eige nart, mit seiner na-
türlichen und g estalteten Umwelt als vielfältig er und vertrauter Lebensraum gepflegt und 
erhalten bleibt. Die Entw icklung hat nach d en Bedürfnissen der Bevölkerung und der W irt-
schaft einerseits, aber auch in Beachtung der natürlichen Lebensgrundlagen und der kultu-
rellen Belange zu v erlaufen. Entscheidend ist, dass dieses Gesetz ultimativ festschreibt, 
wonach künftigen Generationen der grösstmögliche Freiraum für die Er füllung ihrer Auf-
gaben und für die Ausg estaltung ihrer Lebensart verbleiben soll. Dies ist wirklich der 
entscheidende staatspolitische Ansatz des Raumplanung sgesetzes: In Beachtung ökolo-
gischer und wirtschaftlicher Zielsetzungen ist die Koordination aller raumwirksamen 
Tätigkeiten und Massnahmen dera rt vorzunehmen, dass das g rösstmögliche Entwick-
lungspotential für die Zukunft erhalten wird, dass der genügend grosse Freiraum im wörtli-
chen wie im übertra genen Sinne den Nachko mmenden übergeben wird. Wir haben verant-
wortlich dafür zu sorg en, dass die bereits übergrossen Hypotheken als Belastung künftiger 
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Generationen nicht weiter erhöht werden, sondern vielmehr auf deren Abbau hingearbeitet 
wird. 
 
Es liegt auf der Hand, dass die Umsetzung dieser raumplanerischen Zielsetzung im poli-
tischen und planerischen Alltag  nicht einf ach sein wird. Die künf tigen raumrelevanten 
Entscheide werden aber immer an diesem Grundsatz gemessen werden. Es ist die s der 
Prüfstein politischen, wirtsc haftlichen, sozialen und kultu rellen Handelns unserer und  
nächster Generationen. Es darf sich die Tr agödie der raumplanerischen Vergangenheit, der 
vergessenen oder vernachlässigten Anwendung der planungsrechtlichen Bestimmungen von 
1947 nicht wiederholen. Es wird mehr denn je grossen politischen Willen, Einsicht und Mut 
bei allen raumplanerisc hen Entscheiden brau chen, um diese Ziele zu erreichen. Es i st 
Zivilcourage und der persönliche Einsatz aller Gemeinde- und Landespolitiker und 
unbeschadet der Parteienzugehörigkeit notwendig, damit die Ziele und Aufträge d es 
Raumplanungsgesetzes auch tatsächlich erfüllt werden.  

Planungsgrundsätze 

Die Planungsgrundsätze sind für die Umsetz ung des gesetzlichen Auftrages zur Raumpla-
nung und deren Ziele entscheidend. Der erste und elementare Planungsgrundsatz ist, dass  
alle Planungen das ö ffentliche Interesse zu beachten und sich an einer dem Gemeinnutzen 
verpflichteten Entwicklung des Lebensraumes zu orientieren haben.  
 
Dies ist die Maxime jeglicher raumplanerischer Tätigkeit. Der Gemeinnutzen steht vor dem 
Privatinteresse. Ein Gru ndsatz, der in der heuti gen Zeit vorwiegend egozentrischer Sicht- 
und Handlungsweisen nicht klar genug betont werden kann.  
 
Der zweite wichtige Grundsatz ist die Bedachtnahme auf die Landschaft, auf die Ressourcen 
des Lebensraumes. Die Planungsbehörden der Gemeinden und des Staates haben ins-
besondere auf Folgendes zu achten: 
 
Die natürlichen Lebensgrundlagen wie der Boden, das Wasser, die Luft, der Wald und die 
Landschaft werden geschützt und aufg ewertet. Es g eht um Er haltung wie ebenso um  
Massnahmen der Wiederherstellung, der Wertvermehrung, um qualitative wie quantitative 
Weiterentwicklung.  
 
Es ist dem Ortsbildschutz  Rechnung zu tragen. Siedlungen als G anzes wie die einz elnen 
Bauten und Anlagen haben sich in die Landschaft einzufügen. Das ist ein Gestaltungsauftrag 
an die Planungs- und Baubehörden und auch an alle privaten Bauherren und Investoren. Sie 
sind nicht frei in ihrer Planungs- und Bautätigkeit, sondern hab en diesen Qualitäts- und  
Gestaltungsgrundsatz zu beachten. 
 
Für die Landwirtschaft sind genügend Flächen geeigneten Kulturlandes zur Verfügung zu 
stellen und diese auf Dauer zu erhalten. Das 1991 verabschiedete Gesetz über die Sicherung 
der landwirtschaftlichen Nutzflächen wird mit diesem ra umplanerischen Grundsatz 
unterstützt und nachgebessert. Gerade hier zeigt sich einer der grossen Defizite der letzten 
Jahrzehnte: Die landwirt schaftlichen Produktionsflächen liegen fast ausschliesslich in der  
Talebene. Die Auswucherung des Siedlungsgebietes in die  besten Landwirtschaftsflächen 
hat unwiderruflich bereits einen grossen Teil der (früheren) Existenzgrundlage zerstört. Es 
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ist, auch wenn es heute kaum verstanden wird, ein we sentliches staatspolitisches Ziel, dass 
mit der Erhaltung der landwirtschaftlichen Flächen die räumliche Grundlage der langfristi-
gen Existenzsicherung des Landes garantiert bleibt.  
 
Die naturnahen Landschaften und Erholung sräume sind zu erhalten. Sie beinhalten hohe 
Natur- und Erholungswerte. Sie sind und w erden zunehmend mehr für die Bevölkerung der 
Nahraum der Rekreation, der psychischen und physischen Erholung. 
 
Die Sicherheit bei Naturgefah ren wie Lawinen, Steinschlag, Rutschungen und der Hoch-
wasserschutz ist z u gewährleisten. Für die ökologische Funktionsfähigkeit der Gewässer 
haben die Planungsbehörden ausreichend Raum zur Verfügung zu stellen. Der Anspruch 
von Sicherheit vor Natur gefahren ist mehr noch wie bisher mit ökolog ischen und raumpla-
nerischen Elementen zu verbinden. Sicherheit bedeutet nicht nur ein technisches Vorgehen, 
sondern eine ganzheitliche Betrachtung und Einbindung in den Landschaftsraum. Die Ver-
bindung von Sicherheit, Oekolog ie und raumpl anerischen Werten findet in der aktuellen 
Studie zur Neugestaltung des Al penrheines einen wertvollen Ansatz . Es bleibt z u hoffen, 
dass diese grundsätzliche Neuausrichtung der Gewässergestaltung, die bereits erfolgreich in 
Teilbereichen des Binnenkanales realisiert worden ist, ebenso z ielstrebig und konsequent in 
Teilbereichen des Rheines weitergeführt wird.  
 

Für die Siedlungsplanung legt das Gesetz einige wesentliche Planungsgrundsätze fest. 
 

Vorrangig ist die haushälterisc he Nutzung des Bodens. Z uvorderst sind die Nutz ungsreser-
ven in bereits erschlossenen Gebieten zu verwenden. 
 
Wohn- und Arbeitsgebiete, öffe ntliche Bauten u nd Anlagen und die E rholungs- und Frei-
zeitgebiete sind zweckmässig einander zuzuordnen. Das öffentliche Verkehrsnetz ist stets in 
diese raumplanerischen Ueberlegungen einzubeziehen.  
 
Es sind wohnlic h gestaltete Siedlungen zu sc haffen. Hier kommt gerade den Gemeinden 
eine grosse, heute oft zu weni g gepflegte Aufgabe zu, aktiv  und in Ko operation mit den  
Privaten die gestaltete Weiterentwicklung der Bauten, der Quartiere vorzunehmen, d.h. der 
Wohngebiete, der Geschäftszentren und auch der Gewerbe- und Industrieflächen. Aber auch 
der öffentliche Raum ist  mit hoher Gestaltungsqualität weiterzuentwickeln. Zusammen mit 
dem Grundsatz des  haushälterischen Umganges mit dem Boden liegt hier ein ausseror-
dentliches Potential an kommunaler Entwicklungspolitik.  
 
Gemeinden und Staat h aben dafür zu sorgen, dass für die W irtschaft günstige Vorausset-
zungen geschaffen und durch geeignete Massnahmen auch gefördert werden. Hier sind 
enorme Möglichkeiten noch ungenutzt. Gemeinden und Staat sind  gefordert, für die Um-
setzung dieser Grundsätze die erforderlichen Strategien und Instrumente zu schaffen. 
 
Bei der Siedlungsplanung sind im We iteren ein ausreichendes Rad- und  Fusswegnetz zu 
gestalten, angemessener Grünraum zu fördern und auch ein ausreichender Immissionsschutz 
zu gewährleisten.  
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Ortsplanung 

Die Ortsplanung ist heute und  künftig die eig entliche Domäne der Gemeinden. Mit der 
Festlegung der Nutzungsordnung kommt eine wesentliche und für den Bürger entscheidende 
Planungskompetenz den Ge meinden zu. Das Raumplanungsgesetz definiert die 
Anforderungen an eine Ortsplanung. Sie finde t ihre Grundlage in einem Leitbild, das die  
Grundzüge der künftigen Gestaltung und Weiterentwicklung der Gemeinde gesamthaft und 
des Gemeindegebietes festlegt. Die Gemeinden erfassen bedeutende Ortsbilder, geschicht-
liche Stätten, Natur- un d Kulturdenkmäler sowie erhaltenswerte Landschafts- und Natur-
räume. Sie beachten die se Natur- und Kulturwe rte bei der Festle gung ihrer Nutzungsord-
nung. Zonenplan, Bauordnung und weitere Nutzungs- und Schutzvorschriften bilden de n 
Inhalt der Nutzungsordnung, die für jedermann verbindlich ist. Mit behördenverbindlichen 
Gemeinderichtplänen legen die Gemeinden langfristige Entwicklungsziele fest, beispiels-
weise mittels eines Verkehrsplanes, der die Ausrichtung einer kommunalen Verkehrspolitik 
definiert, mit einem Landschaftsplan und zugehörigen Bewirtschaftungs- und Ent-
wicklungskonzepten, welche die lan gfristige Gestaltung und Au fwertung des Landschafts-
raumes vorgeben. Weitere Richtpläne sind beisp ielsweise im Bereich Energie, Infrastruk-
turen, öffentliche Bauten und Anlagen Teil einer zukunftssicheren Ortsplanung. 
 
Die Gemeinden sind be i der Durchfüh rung ihrer Ortsplanung souverän und eigenverant-
wortlich. Sie sind aber zur Durchführung der Ortsplanung verpflichtet und sie sind nicht frei, 
eventuell politisch unbe queme Aufträge des Gesetzes zu negieren. Sie beachten die Ziele 
und Grundsätze des Raumplanungsgesetzes sowie anderer Gesetze (beispielsweise 
Gewässerschutzgesetz, Natur- und Landschaftschutzgesetz). Die Gemeinden achten bei der 
Aufstellung oder Weiter entwicklung ihrer Planung auf die Ueb ereinstimmung ihrer Pla-
nungen mit jener der N achbargemeinden und des Landes. Derart soll und wird auch eine 
übergreifende Koordination der verschiedenen raumplanerischen Massnahmen gewähr-
leistet. Besondere Bedeutung kommt hierbei dem Landesrichtplan zu, der für die räumliche 
Weiterentwicklung der Gemei nden frühzeitig und koordiniert Aussagen für wesent liche 
raumrelevante Elemente macht und durch dies e überkommunalen Vorgaben beispielsweise 
im Bereich des V erkehrs, der öff entlichen Bauten und Anlag en, übergeordneter Versor-
gungs- und Erschliessungsstrukturen die raumplanerische Gesamtkoordination sicherstellt.  
 
Die vielfach geäusserten Bedenken, dieses Rau mplanungsgesetz könnte die Gemeinde au-
tonomie einschränken, s ind unbegründet: Die b isherigen Planungskompetenzen der G e-
meinden bleiben nicht n ur erhalten, sondern we rden ausgebaut. Richtig  ist hingegen, dass 
die Gemeinden künftig in ihrer gemeindeautonomen Verantwortung stärker gefordert sind. 
Es sind g erade die G emeinden, die mit der Nutzungsordnung die Geg enwart und die Z u-
kunft ihrer Bevölkerung massgeblich bestimmen. Sie sind hiefür ver antwortlich und haben 
dafür einen präzisen gesetzlichen Auftrag. Das Raumplanungsgesetz gibt Ziele, Grundsätze 
und die erford erlichen Planungsinstrumente vor. Die Umsetz ung und A nwendung obliegt 
den Gemeinden, was eine aktive Ortsentwicklungspolitik verlangt, einen klugen, effizienten 
und innovativen Einsatz  der Planun gsinstrumente durch die G emeinden voraussetzt. Die 
Zukunft Liechtensteins liegt somit zu einem grossen Teil unmittelbar  bei den Gemeinden  
selbst. 
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Landesplanung 

Landesplanung ist mehr als die Summation von elf Gemeindeplanungen. Einerseits gilt es, 
deren Planungen zu koordinieren, beispielsweise in den Bereichen Verkehr, Landwirtschaft, 
Landschaftschutz, Ver- und Entsorgung usw. Andererseits ist Liechtenstein eingebettet in 
eine vielseitig verflochtene regionale Beziehung. Ueberörtliche und staatlic he Interessen 
verlangen somit auch auf übergemeindlicher Ebene nach Koordination und damit nach einer 
übergreifenden Planung. Die Landesplanung ist einerseits  Koordinationsinstrument, 
andererseits aber auch notwendig für eigene überörtliche Aufgaben wie beispielsweise im 
Verkehr und bei nationa len Infrastrukturaufgaben. Das wich tigste Planungsinstrument der 
Landesplanung ist der Richtplan, der behörde nverbindlich ist. Er le gt in Plänen und 
Berichten die im über geordneten Interesse gelegenen Elemente fest (Ver kehr, 
Landwirtschaft, Siedlungsperimeter, Infrastrukturen ...).  
 
Das Land Liechtenstein hat vor rund 3 Jahrzehnten den ersten Landesrichtplan eingeführt. 
Eine erste Etappe war damals die Berglandplanung, die anschliessend zu einer Ges amt-
richtplanung des Landes ausgestaltet wurde. Leider war es aus politischen Gründen nicht 
möglich, die soziökono mischen Bereiche mit i hrem raumrelevantem Einfluss zu untersu-
chen, so dass sich der Landesrichtplan insbesonders auf die Be reiche Landschaft, Verkehr, 
Siedlung, Infrastrukturen und öff entliche Bauten sowie die Realisierun g der Landesricht-
planung bezieht. Die Durchsetz ung des Landesrichtplanes war jedoch un ter anderem auch 
wegen der f ehlenden Rechtsgrundlage nur be grenzt möglich. In vielen Grundaussa gen ist 
die damalige Planung heute noch gültig. Der Richtplan ist gegenwärtig in Ueberarbeitung, 
um als umfassendes Koordinationsinstrument die Grundlagen und Entscheidungshilfen der 
räumlichen Entwicklung aktualisiert zur Verfügung zu stellen.  
 
Mit dem Raumplanungsgesetz werden nun kl are Rechtsgrundlagen für die staatliche  
Raumplanung geschaffen. Nicht nur die Gemeinden, sondern auch der Staat ist zur Raum-
planung verpflichtet. Bei der Planun g ist er genauso wie die Gem einden an die Ziele und 
Planungsgrundsätze des Raumplanungsgesetzes gebunden. Die Planungskompetenz liegt bei 
der Regierung. Sie wir d unterstützt durch eine Amtsstelle und durch eine Raumpla-
nungskommission, der neben Vertretern des Landes und der G emeinden auch Vertreter der 
Wirtschaft, der Umweltschutzvereinigungen und der im Raumplanung sbereich tätigen 
Berufsverbände angehören. Diese Raumplanun gskommission berät die Reg ierung in allen 
raumrelevanten Fragen. Durch ihre Zusammensetzung wird sie eine wichtige Funktion bei 
der weiteren Entwicklung des Landes ausfüllen. Sie kann massg eblich auf die künftig e 
Entwicklung des Landes einwirken. 

3. Die Bedeutung von Leitbild und Richtplan 
Raumplanung ist ihrem Wesen nach eine interdisziplinäre Aufgabe im Spannung sfeld von 
Gesellschaft, Politik und  Wirtschaft. Praktisch je de Umsetzung der Grun dsätze und Z iele 
des Planungsgesetzes berührt zutiefst diese Bereiche. Raumplanung ist das unverz ichtbare 
Hilfsmittel zur koordinierten und gestalteten Weiterentwicklung von Gemeinde und Land, 
eingebettet in die  Region. Neben der bereits erwähnten Nutzungsordnung, die im Kompe-
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tenzbereich der Gemeinden liegt, sind das Leitbild und der Richtplan au f Landes- wie au f 
Gemeindeebene die wes entlichen Voraussetzungen für d en Erfolg der Raumplanung, für 
eine koordinierte O rdnung des Siedlun gs- und Landschaftsraumes, des Lebensraumes und 
dessen Chancen in der Zukunft. 

Leitbild 

Politisches Arbeiten und Handeln verlangt nach einer klar definierten Richtungsvorgabe. 
Das Leitbild ist som it das essentielle Führungsinstrument. Ausgehend vom gesetzlichen 
Auftrag, den Bedürfnissen von Gesellschaf t und Wirt schaft, der naturräumlichen und 
kulturellen Notwendigkeiten, ist die mög lichst präzise Definition von Z ielen und M ass-
nahmen erforderlich. Bevor man plant und ha ndelt, muss die Gemeind e oder d er Staat 
nachdenken und festle gen, wohin und wie man s ich entwickeln soll, wo Bedürfnisse oder 
Defizite bestehen, wo Pr ioritäten liegen, Förderungsmassnahmen zielführend sind, wo ge-
bremst werden muss. Auch si nd Szenarien unterschiedlicher Entwicklungen aufzuzeigen, 
Strategien zur Durchsetzung der Ziele zu prüfen und aufzuzeigen. Die Anspruchshaltung der 
Menschen an das Gemeinwesen und an den Raum ist g ross. Es gilt diese Bedürfnisse, 
Wünsche und Absichten zu analysieren, zu filtern, zu diskutieren und schliesslich auch im  
Rahmen der gegebenen oder noch zu schaffenden Instrumente zu rea lisieren. Das Leitbild 
einer Gemeinde- oder Regierungspolitik ist das notwendige Instrument zur kohärenten 
Festlegung dessen, was die mittel- und längerfristigen Ziele und Aufgaben sind und wie sie 
erreicht werden. Diese Ziele und Aufgaben müssen präzis sein, messbar sein, die Erfolg s-
kontrolle gewährleisten. Das Raumplanungsgesetz verlangt die Ausarbeitung des Leitbildes 
als Grundlage fü r die künftige (räumliche) Entwicklung des Landes wie auch der G e-
meinden. Staat und Gemeinden ha ben zu form ulieren, wie au f der Gru ndlage der Bestim-
mungen des Raumplanungsgesetzes die räumliche Entwicklung des Landes bzw. de r Ge-
meinde zu erfolgen hat. Es ist dies eine  Ausbreitung eines Ziele-, Werte- und Aufgaben-
kataloges, der die Anleit ung für die Konk retisierung und Ums etzung der einzelnen Mass-
nahmen und Entscheide ist. 
 
Wie bereits dargelegt, haben die me isten menschlichen Tätigkeiten direkte oder indir ekte 
räumliche Auswirkungen. Beispielsweise hat die Art der a ngestrebten wirtschaftlichen 
Entwicklung unmittelbare Raum auswirkungen (Flächen für die bauliche Entwicklung, 
Verkehr, Arbeitsplatzverteilung, Siedlungs- und Ortsbild usw.) ebenso  wie beispielsweise 
die Festlegung kulturpolitischer Ziele und Massnahmen. Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe 
von Gemeinde und Land, mit Verantwortung, Augenmass und Verhältnismässigkeit, gepaart 
mit Realitätssinn, dieses Leitbild aufzustellen, öffentlich zu disku tieren und als Entwick-
lungsstrategie der künftigen politischen und fachlichen Arbeit zugrunde zu legen.  
Entscheidend ist, dass das Leitbild auch wirklich in die fachliche und politische Arbeit des 
Alltages einfliesst, mit Konsequenz, Energie und Innovationsgeist angewendet und weiter-
entwickelt wird. Die ver antwortungsbewusste Ausarbeitung und Durchset zung des Leitbil-
des stellt eine der zentralen Herausforderungen an Gemeinderat und Regierung, aber auch an 
die Gesellschaft dar; gilt es doch, aus dem überbordenden Anspruchskatalog der Gesell-
schaft an das Gemeinwesen die ric htigen Prioritäten, die im G emeininteresse gelegenen 
Wünsche und Absichten zukunft ssicher und verantwortlich herauszukristallisieren. 
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Die Richtplanung 

Mit dem Richtplan erfo lgt die r äumliche und massnahmenmässige Festlegung der Pla-
nungsaufgaben. Zu den traditionellen Sachbereichen wie Landschaft, Siedlung, Verkehr, 
öffentliche Infrastrukturen werden die Randbedingungen, Probleme, Möglichkeiten und 
Varianten aufgezeigt, koordiniert, strukturiert, nach Prioritäten  geordnet usw. und  
schliesslich im Richtplan als Aufgabe oder auch als Problem festgelegt. Der Richtplan zeigt 
den mit der Planung  beauftragten Behörden und interessierten Privaten auf, was langfristig 
an räumlichen od er raumrelevanten Massnahmen auf Stufe G emeinde, Land und Reg ion 
vorgesehen ist. Der Richtplan ist das klassische Koordinations- und Informationsinstrument. 
Der Richtplan gliedert sich in de r Regel in verschiedene Teilrichtpläne der einzelnen 
Faktoren oder Aufgabenbereiche. In einem Gesamtrichtplan werden im Sinne einer 
koordinierten Uebersicht die wesentlichen Elemente der Te ilrichtpläne zusammengefasst 
und dargelegt. Der Richtplan berücksichtigt die Ziele und Grundsätze dieses Gesetzes sowie 
weiterer relevanter Gesetze. Er ist das Arb eitsinstrument der Behörd en zur Beurteilung 
raumrelevanter Massnahmen und deren Einbind ung in ein koordinie rtes Planungssystem. 
Der Richtplan ist behör denverbindlich. Gemeinde- und Landesbehörden haben die Inhalte 
des Richtplanes bei der  Ausübung ihrer raumwirksamen Tätigkeiten zu berücksichtigen. 
Entsprechend der Dynamik unserer Gesellschaft und den  sich ändernden Bedürfnissen ist 
auch der Richtplan periodisch auf seine Gültigkeit zu prüfe n und gegebenenfalls 
anzupassen. Wie die gesamte planerische Tätigkeit erfolgt auch di e Ausarbeitung des 
Richtplanes unter Mitwirkung der Bevölkerung. Beim Landesrichtplan wird die Regierung 
von einer F achstelle und der Raumplanung skommission beraten, di e unterschiedliche 
Interessen zu vertreten aber auch koordinierend zu beachten hat. Die Pläne sind öf fentlich 
und für jedermann z ugänglich. Die Landesrichtpläne werden vom Landtag zur Kenntnis 
genommen. Die Transparenz des Planungsverfahrens, die Möglichkeit der Mitwirkung und 
der Richtplan als Quelle langfristig gültiger und koordinierter öffentlicher Planungsaufgaben 
ist einerseits ein B ekenntnis zur demokratischen Raumplanung. Andererseits wird da mit 
auch versucht, eine breite Akzeptanz der Raumplanung zu fördern. 

4. Weiterentwicklung des raum- und planungsrelevanten Rechtes 
Der nun in der politisch en Diskussion befindliche Entwurf des Raum planungsgesetzes hat 
seit seiner Urfassun g vom Sommer 1992 einen wesentlichen Entwicklungsprozess erlebt. 
Wie in der Landtagsdiskussion festgestellt wurde, hat die V ernehmlassung und die poli-
tische Diskussion manc hen der u rsprünglich vorhandenen „Eck- und Schneidezähne“ 
gerissen. Der Landesplaner ist dennoch überz eugt, dass das vorlie gende Gesetz eine g ute 
Voraussetzung darstellt, die künftig e Entwicklung zu lenken, die lang fristige Sicherung der 
künftigen Entwicklungschancen zu ermö glichen und einen nachh altigen Beitrag zur quali-
tativen Weiterentwicklung unseres Lebensraumes zu erbringen. Mit dem Inkrafttreten dieses 
Raumplanungsgesetzes ist hierzu die Rechtsgrundlage gegeben. Genauso wichtig wie dieses 
Gesetz ist jedoch aber auch der Wandel in den Köpfen der politisch Verantwortlichen, der 
Amtsstellen, der Grundeigentümer und der Einwohner, so dass dieses Gesetz tatsächlich mit 
Inhalt und Leben ausgefüllt wird. Nur di e zielgerichtete Anwendung des Gesetzes löst die 
anstehenden raumplanerischen Probleme, erfüllt die Aufträge des Gesetzes.  
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Die künftige Qualität und Chance des Wirtschafts- und Lebensraumes Liechtensteins, 
der Kulturlandschaft Liechtensteins ist somit unmittelbar abhängig von der Qualität 
der politischen und fachlichen Umsetzung des planungsgesetzlichen Auftrages. 
 
Es sei erlaubt, abschlies send einige Anmerkun gen zu geben, die z um Raumplanungsrecht 
und darüber hinaus bei flankierenden Gesetzen zur Diskussion stehen sollten: 

Bodenmarkt, Verfügbarkeit des Baulandes, Bodenpolitik: 
Die Raumplanung befasst sich vorwiegend mit dem B oden und den Einwirkungen auf den 
Boden. Die Ein wohner dieses Landes haben ein höchst emotionales und zwiespältiges  
Verhalten gegenüber dem Boden. Ein Bodenmarkt existiert praktisch nicht. Die Bodenpreise 
sind in Relation zum Ertragswert astronomisch. Trotz der hohen Bodenpreise wird nach wie 
vor wenig haushälterisch mit de m Boden umgegangen. In Blockzonen werden 
Einfamilienhäuser erstellt, in Kern- und Industriezonen dominieren Parkplätze, viele Bau-
plätze sind nur z u einem Bruchteil des gesetzlich Zulässigen und raumplanerisch Wün-
schenswerten genutzt. Bei einer Bauzonenfläche von 21 km2 besteht ein Nutzungspotential 
von etwa 100’000 Einwohnern einschliesslich unseres hohen Anteiles an Arbeitsplätzen. Die 
Bauzonen sind überdime nsioniert und dennoch b esteht kein wirklich fun ktionierender Bo-
denmarkt. Der Boden wird teilweise sp ekulativ gehortet. Ein Hauptproblem der liech-
tensteinischen Raumplanung ist insbesonders die Nichtverfügbarkeit des Bodens. Der Auf-
bau eines Bodenmarktes ist nach Auffassung des Referenten ein vordringliches Anliegen. Es 
wird immer ein Massnahmenbündel notwendig sein. Möglichkeiten hierzu sind: 

Bodenbesteuerung: 
Mit der Besteue rung eines Bodenwertes, der wenigstens ansatzmässig dem Verkehrswert 
entspricht, wird die spe kulative Bodenhortung erschwert. Es wird B oden auf den M arkt 
kommen, der Preis wird  nach marktwirtsch aftlichen Grundsätzen sinke n, zumindest sich  
stabilisieren. 

Bauverpflichtung: 
Im Raumplanungsgesetz könnte eine B estimmung zur Bauverp flichtung innert einer an-
gemessenen Frist heilsam sein. In einem früheren Gesetzesvorschlag war vorgesehen, dass 
ungenutzter erschlossener Boden nach 10 Jahren von der Gemeinde aufgekauft oder abge-
tauscht wird. Für die Erschliessung des Baulandes hat die Oeffen tlichkeit Millionenbeträge 
aufgewendet. Es ist volkswirt schaftlich und r aumplanerisch unsinnig, diese Investitionen 
nicht zu nutzen.  

Bodenbank:  
Bodenbesteuerung, Bauverpflichtung und B odenpolitik der Gemeinden könnten zu einer 
„Bodenbank“ führen, die als gemeinnütziges Institut Boden erwirbt und Bauwilligen abgibt 
(Verkauf, Abtausch, Baurecht). Ein immer grösser werdender Teil der Einwohner  
Liechtensteins sind nicht mehr in de r Lage, Bauland zu erwerben. Mit der Bodenbank wird 
einem auch staatspolitischen wichtig en Anspruch auf Eigentumsförderung und angemesse-
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nes Wohnen und W irtschaften entsprochen. Die Bodenbank lässt au ch andere Ziele ver-
wirklichen, z.B. im Sozialbereich, der Entwicklungspolitik, der Finanzen usw. 

Umlegung der Erschliessungskosten: 
Diese Massnahme entspricht den G rundsätzen von Ger echtigkeit und Marktwirtschaft, 
wonach für bez ogene Leistungen auch deren Preis bez ahlt wird. Heute wird der Grundei-
gentümer von der Oeff entlichkeit subventioniert. Diese Kostenumlegung fördert auch einen 
Umdenkprozess der Gru ndeigentümer, reduziert die Spekulation und füh rt zur Reduktion 
oder Verhinderung der weiteren Zersiedlung des noch unerschlossenen Siedlungsgebietes.  

Planungswertausgleich: 
Raumplanerische Massnahmen verändern den Wert einer Liegenschaft. Es ist ein erheb -
licher Unterschied, ob ein Grundstück in der Landwirtschaftszone oder in der Bauzone liegt. 
Das Mass der Ausnütz ung aber au ch die Nutzungsart selbst kann den W ert eines 
Grundstückes stark beeinflussen. B islang wurde weder rechtlich noch politisch über Mehr- 
oder Minderwerte von Grundstücken in folge von Planung smassnahmen ernsthaft ge-
sprochen. Zu prüfen ist jedoch, zumindest für Sondervorteile, die einzelne Grundeigentümer 
durch spezielle Planungsmassnahmen erhalten, den erzielten Mehrwert ganz oder teilweise 
abzuschöpfen. Im neuen Raumplanungsgesetz sind Grunds ätze zur Abschöpfung von 
Sondervorteilen aufgenommen. Unterschiedliche Modelle der Abschöpfung sowie des 
Anwendungsbereiches können planerisch sinnvol l eingesetzt werden (z.B. bei Einzelzonie-
rung, Aufzonierung, Aufwertung infolge Baulandumlegung, Mehrnutzung in Kernz onen, 
Abgeltung in Geld, Real ersatz in Grundstücken, Abgeltung durch verbilligten Wohnraum, 
Mieterschutz, günstige Ladenflächen usw.). 

Grundverkehr: 
Eine auf die Ziele der Raumplanungspolitik ausgerichtete Anpassung und ein entsprechend 
konsequenter Vollzug erscheint vordringlich. Heute wird eine  zunehmende Konzentration 
des Bodeneigentums festgestellt. Eine Bodenstatistik über Verkäufe, Verteilung des Bodens, 
Bodenwerte usw. ist notwendig. 

Wohnbauförderung: 
Freistehende Einfamilienhäuser und andere raumplanungswidrige Bauvorhaben gehören von 
einer staatlichen Förderung ausgeschlossen.  

Umlegungsrecht: 
Im Jahre 1991 h at der Landtag ein neu es Baulandumlegungsgesetz beschlossen, das z um 
Teil restriktive und an den Zielen der Raumpl anung orientierte Bestimmungen aufwies. 
Damit sollte die w eitere Zersiedelung der Bauzone ohne nach gewiesenes Bedürfnis ver-
hindert werden, andererseits im F alle einer berechtigten Umlegung die ra tionelle Boden-
nutzung und geordnete Siedlungsplanung gewährleistet werden. Auf Druck der Gemeinden 
hat der Landtag vor kurzem eine Lockerung dieser Einschränkungen beschlossen. Das 
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Umlegungsrecht hat damit we itgehend die aus entwicklungspolitischer Sicht notwendige 
Lenkungsfunktion verloren. Diese Revision des Umlegungsgesetzes steht diametral z u den 
Zielen des Raumplanun gsgesetzes, gilt es do ch, eine w eitere unnötige Zersiedelung des 
Bauzonengebietes zu Gunsten langfristiger Entwicklungsreserven künftiger Generationen zu 
verhindern. Die weitere Entwicklung wird zeigen, ob eine neuerliche Revision im Sinne des 
ursprünglichen Gesetzes zwingend sein wir d, um Kohärenz zwischen Raumplanungsrecht 
und flankierenden Rechten zu erzielen.  

Verdichtung: 
Eine besondere Förderung des Bauens im gebauten Gebiet, der Siedlungsentwicklung nach 
innen und damit der S iedlungsverdichtung ist essentiell. Finanzen für Bau und Betrieb von 
Infrastrukturen werden gespart, der öffentliche Verkehr wird e rleichtert, Nutzungsdurch-
mischung, Verkehrsreduktion, mehr Sicherh eit usw. fördern die Siedlungsqualität. Gleich-
zeitig werden unüberbaute Gebiete der Bauzone als B aulandreserve künftigen Generationen 
überlassen. Eine derartige Bestimmung war ansatzmässig in e inem der früheren Geset-
zesentwürfe aufgenommen gewesen. Es liegt im offensichtlichen Interesse einer sinnvollen 
Siedlungsentwicklung, dass bestehende Lücken der B austruktur überbaut, unternutzte 
Grundstücke aufgefüllt werden, bevor weitere Baulandreserven überbaut werden. Es ist dies 
vor allem auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit eines Siedlungsgebildes. Diese Forderung 
ist eine selbstverständliche Massnahme in jenen Gegenden, die d as Geld für stets neue,  
unnötige Erschliessungen nicht haben. Es is t ein entscheidender raumplanerischer Auftrag, 
kostensparende, wirtschaftliche, wohnliche und attr aktive Besiedlungsformen 
durchzusetzen. 

5. Ausblick 
Raumplanung ist ein sehr komplexes und vielschichtiges Thema. Das Referat war auf einige 
Grundzüge des Raumplanungsrechtes und der Raumplanung zu beschränken. Ob Orts- oder  
Landesplanung, in jedem Fall ist Ra umplanung eine grosse Herausforderung für Politik, 
Wirtschaft, Fachleute, Grundeigentümer und Einwohner. Raumplanung braucht das aktive 
Miteinander aller Beteiligten. Es gibt keine wirkliche Alternative: die raumplanerischen 
Arbeiten sind aktiv und innova tiv weiterzuführen, Planungsinstrumente anzuwenden, 
Leitbilder zu entwickeln und durchzusetzen. Raumplanung ist Grundlage der Gestaltung von 
Gegenwart und Zukunft, einer geordneten Entwicklung. Im Interesse der lan gfristigen 
Chancenerhaltung muss Raumplanung  noch stärker wie bish er in das politische, 
wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulture lle Leben integriert werden. Das neu e 
Raumplanungsrecht kann und wird hierbei ein e wesentliche Hilf e darstellen. Mit diesem 
neuen Rechtsinstrumentarium wird zu Beginn des dritten Jahrtausends eine neue Ära der 
liechtensteinischen Raumplanung eingeläutet. Diese Chance gilt es zu nutzen zum Wohle 
einer geordneten Weiterentwicklung des Lebens-, Wirtschafts- und Kulturraumes Liechten-
stein. Es ist die Chance zur Sicherung der Zukunft unseres Landes. 
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Probleme aus der Sicht der Ge meinden - Erfa hrungen mit 
Planungsmassnahmen* 

von Karlheinz Ospelt 

1. Zwei unterschiedliche Aspekte der Raumplanung in der Praxis: 

a) Raumplanung als Element der Ordnung und der Zukunftsgestaltung: 

• Allgemeine Ziele, Grundsätze, Leitbild, Grösse der Bauzonen (Art. 10) 

b) Raumplanungsinstrumente für die Durchsetzung: 
• Konkrete Massnahmen 

2. Raumplanungsinstrumente für die Durchsetzung (Art. 2): 

• Nutzungsordnung = Zonenplan, Bauordnung sowie weitere Schutz- und 
Nutzungsvorschriften, wobei der Zonenplan ein integrierender Bestandteil der Bau-
ordnung ist (Art. 9 der Regierungsvorlage) Zulässiges Rechtsmittel: 
Einzeleinsprachen (Beschwerden) bei rechtswidrigem Vorgehen (Art. 16 Abs.2) und  
Referendum (Art.16 Abs.5) 

• Beispiel Zonenplan der Gemeinde Vaduz: 
Landwirtschaftszone ca. 42 % 
Wald ca. 36 % 
Bauzone ca. 12.5 % 
übriges Gemeindegebiet, 
Reservezone u.a. ca. 9.5 % 

• Innerhalb der Bauzone soll gemäss Art. 11 in der Form eines Richtplans  nochmals 
unterschieden werden zwischen Gebieten die we itgehend überbaut sind, baureif un d 
erschlossen sind oder nicht baureif sind. 

• Richtpläne 
(behördenverbindlich bzw. verwaltungsanweisend, Referendum) 

• Überbauungspläne und neu: Gestaltungspläne (Eigentümerverbindlich, Einzelein-
sprache, dienen gemäss Art.2 Abs. 1 lit. c) der siedlungsbaulichen Entwicklung und 
architektonischen Gestaltung einzelner Gebiete oder A reale). Dazu gehören 

                                                 
*
 Kurzreferat vom 9. November 1999 in Stichworten 
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Erschliessung und Baulinien zur Sicherung von Strassen, Wegen und Plätzen sowie 
Leitungen aller Art, die Baulinien zur Gestaltung von Ortsbildern, Frei haltung des 
Waldes, der G ewässer und weiter er Freiflächen sowie die Grun dsätze der 
Grünraumgestaltung. Als Eigentumsbeschränkung können Grenz- und Näher -
baulinien, Geh- und Fahrrechte sowie Durchleitungsrechte von Infrastrukturanlagen 
festgelegt werden. Diese werden nach Rechtskraft des Überbauungsplans im 
Grundbuch eingetragen (Art. 19) 

• Planungszonen (Art.6) treten durch öf fentliche Kundmachung in Kraft. Eine sepa-
rate Verständigung der betroffenen Grundeigentümer erfolgt nicht. Die Verbind-
lichkeit der Planungszonen ist auf 3 Jahre beschränkt, kann jedoch mit Zustimmung 
der Regierung auf 5 Jahre verlängert werden. In Planungszonen dürfen keine Mass-
nahmen gesetzt werden, die dem Zweck des Planungsverfahrens entgegenstehen 

� Richtplan, Nutzungsordnung und Überbauungsplan unterliegen der Genehmigung durch 
die Regierung, der die Prüfung  der Rechtmässigkeit und rechtlich e Übereinstimmung mit 
dem Landesrichtplan zusteht. 

3. Verfahrensablauf für Überbauungspläne anhand eines kon kreten 
Beispiels in Vaduz 

1) Beschlussfassung im Gemeinderat gemäss Art. 10 Bau G 
2) Definition des Auftrags durch die Bau- und Planungskommission. 
3) Direktvergabe oder Ausschreibung des Planungsauftrags 
4) Vergabe des Planungsauftrags durch den Vorsteher oder Gemeinderat 
5) Erarbeitung der Planung durch beauftragtes Büro, Bau- und Planungskommission sowie 

Kommission Art. 17ter Bau G 
6) Genehmigung durch Gemeinderat 
7) Öffentliche Planauflagen und Einzelzustellung an Grundeigentümer: 

• Zonenplanänderung (Einzeleinsprachefrist: 14 Tage, Referendumsfrist: 30 Tage) 
• Richtpläne, Richtmodell, Spezialbauordnung (Referendumsfrist: 30 Tage) 
• Überbauungsplan (Einzeleinsprachefrist: 14 Tage) 

8) Einsprachebehandlung: Entscheidungen des Gemeinderats 
9) Beschwerde an Regierung 
10) Beschwerde an VBI 
11) Beschwerde an StGH 
12) Genehmigung durch Gemeinde und Regierung 
13) Amtliche Kundmachung 
14) Inkraftsetzung des neuen Planung nach Frist von 4 Wochen 
15) Baugesuche auf Übereinstimmung mit Planung prüfen. 
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4. Geänderte Praxis: 

a) Judikative: 
Bis heute war die Ortsplanung Sache der Gemeinden. Sie waren im Rahmen des Baugeset-
zes zuständig für die Erstellung  von Z onenplänen, Bauordnungen sowie von Richtplänen  
und Überbauungsplänen. Für die Erlangung der Rechtskraft bedurften diese Planun gen 
jedoch der Gen ehmigung durch die FL Regierung. Der Entwurf z um neuen Raumpla-
nungsgesetz verlagert nun einen Teil dieser Kompetenzen an das Land. 

Die Entscheidungspraxis der V BI stützte in der Vergangenheit in me hreren Fällen Ent-
scheidungen der Gemeinden gegen Ablehnungen bzw. Änderungen, welche von der Reg ie-
rung entschieden wurden. 

Unklare Verfahrensabläufe und Änderungen in der Spruchpraxis trugen in der Vergangen-
heit nicht gerade dazu bei, die Rechtssicherheit für die Gemeinde- und Landesbehörden zu 
festigen: 

• Aktivlegitimation durch faktische Betroffenheit 
• Einzelzustellung bei Überbauungsplänen (StGH) 
• Parallele Verfahren oder Lex specialis? 

b) Legislative: 
Das neue Raumplanungsgesetz schafft neu über der Gemeindeebene eine Planungsebene für 
das Land, welche bezeichnenderweise über den Gemeindeplanungen steht.Das bedingt, dass 
die Gemeinden jeweils ihre Planungen neu aufrollen müssen, wenn sie nicht mehr mit der  
Landesplanung vereinbar sind. 

Richtpläne, Überbauungspläne und B auordnungen sind jedoch schon für sich allein kom-
plizierte und z eitaufwendige Massnahmen, welche den G emeinden hohe Kosten ve rur-
sachen. Änderungen solcher Pläne sind d aher mit enormem Verwaltungsaufwand und 
kostspieligen Auftragsvergaben verbunden. Dazu tragen nicht zuletzt komplizierte rechtliche 
Verfahren bei, welche dem Schutz der Ei gentümer dienen. So können  Änderungen von 
Überbauungsplänen und Gestaltung splänen nur vorgenommen werden, wenn alle Ein-
zeleinsprachen erfolgreich abgeschlossen sind, was in der V ergangenheit nicht selten Jahre 
dauerte und Kosten in Höhe von mehreren CHF 100'000.- verursachte. 

Landesrichtpläne und deren Änderung sind daher nur im Einvernehmen zwischen Land und 
Gemeinden zu e rstellen, weil ansonsten weder deren Umsetzbarkeit möglich noch di e 
Verhältnismässigkeit zu den Aufwendungen gegeben sind. 

Die Gemeinden sind bereits heute in ihren Möglichkeiten sehr stark eingeschränkt durch die 
Gesetzgebung. Sie haben insbesondere folgende Gesetze zu berücksichtigen, welche für die 
Raumplanung heute schon bestehen: 

• Baugesetz (1945, aktuelle Fassung: 1985) 
• Waldgesetz (1991) 
• Gewässerschutzgesetz (1957) 
• Naturschutzgesetz (1996) 
• Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (1999) 
• Raumplanungsgesetz (In Bearbeitung) 
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c) Exekutive/Vermischung von Behördenkompetenzen: 
Materielle Eingriffe durch Hochbauamt in Gemeinderatsbeschlüsse. 

5. Neue Formen von Einsprachen: 
Die neuen Gesetze sehen jeweils vor, dass V ereinigungen aus Interessens- und Berufsver-
bänden zusätzlich Beschwerde gegen Beschlüsse der Geme inden führen können, was fü r 
diese bis dahin lediglich durch ein Referendumsbegehren möglich war. 

Nachdem die Interessens- und Berufsv erbände nur einen T eil, nämlich den ihnen n ahe-
stehenden Bereich berücksichtigen (können), wird es für die Gemeindebehörden immer 
schwieriger, die Allgemeininteressen ausgewogen vertreten zu können. Problematisch wird 
dies dadurch, dass nur wenige Verbände beschwerdelegitimiert sind, wohingegen Verbände 
mit gegenteiligen Interessen nicht die Möglichkeit zur Beschwerdeführung haben. 
Vorstände von Interessensverbänden haben per se vorwiegend das Ziel, ihre partiellen 
Interessen für ihre  Mitglieder möglichst gut zu vertreten, was du rch die neuen Einspra-
chemöglichkeiten dazu führt, dass nicht mehr die politisch gewählten Behörden, sondern die 
Gerichte politische Belange zu entscheiden haben. 

6. Ausblick: 
Die Kommission zur Überarbeitung des Entwurfs zum Raumplanungsgesetz hat daher m.E. 
insbesondere  

• mehr Klarheit in die rechtlichen Verfahren einzubringen und diese allenfalls straffer zu 
organisieren  

• eine klare Ab grenzung der Kompetenz en zwischen den Behörden unte r sich und z wi-
schen Behörden und einspracheberechtigten Interessensverbänden zu definieren 

• die vielen unklar en und vieldeutigen Formulierungen in d er Gesetzesvorlage neu und  
exakter zu fassen 

• begleitende Massnahmen auf Vor- und Nachteil e zu untersuchen, die ei ne Umsetzung 
der Ziele nicht nur auf p lanwirtschaftlicher, sondern vermehrt auf marktwirtschaftlicher 
Basis ermöglichen (Mehrwertabschöpfung, Steuergesetzanpassung, Überprüfung des 
Grundverkehrsgesetzes etc.) 
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Raumplanung in Liechtenstein – ausser Spesen nichts gewesen? 
Versuch einer kritischen Bilanz* 

von Mario F. Broggi 

Herr Vorsitzender 
meine Damen und Herren 
 
ich gestehe, ich habe mit  meinem Referatstitel provozieren wollen. In einer reizüberfluteten 
Zeit werden nur mehr die grellen Töne gehört, die differenzierenden gehen eher unter. Eine 
Parallele zu den letzten eidgenössischen Wahlen wäre nicht rein zufällig.  
 
Darf das aber ein Wissenschafter, ja ist das wissenschaftlich? Ich nehme an, die häufigere 
Meinung ist wohl eher nein. Ich bin zumindest ein Anhänger der Idee, dass die Wissenschaft 
aus ihren Denkwerkstätten hinaus sich auch politisch, nämlich s achpolitisch einbringen 
muss. Die Grundlagen forschung ist nötig , die Wissensvermittlung ist aber ebenso 
unabdingbar, das Leben und W irken eines W issenschafters findet nicht in antiseptischem 
Raum statt. 
 
Ich verspreche meinerseits, dass ich trotz de r Titelwahl möglichst sachlich sein will. Mit 
mehr als 30 Jahren Beobachten und Beurteilen ist man selbstverständlich nie ganz objektiv. 
 
«Ausser Spesen nichts gewesen», um bei meiner Titelwahl anzuhängen, das ist e ine Aus-
sage, die in einem Dienstleistung sland und au ch unter sehr aktue llem Hintergrund jeder  
versteht und z u interpretieren weiss. An Einde utigkeit verliert dieser Satz aber in dem  
Moment, wenn er nicht mehr im Zusammenhang mit der «Geschäftswelt», sondern mit der 
«Gedankenwelt» in Verbindung gebracht wird, deren Spielregeln und Erfolgsmassstäbe viel 
weniger klar definiert sind als eben die Welt des Geldes. 
 
In dieser diffuseren Welt versuche i ch mit meinem Referat das Th ema Raumplanung etwas 
aufzuarbeiten und am Beispiel Liechtensteins einige Punkte zu illustrieren.  
Wie ist die Leistung, die diese Disziplin beispielsweise in den letzten 30 Jahren in Vollzug 
erbracht hat, einzuschätzen? Steckt man – s ymbolisch gesehen – tie f in den roten Zahlen, 
wenn es das Erreichte zu bila nzieren gilt oder kann man sich mit de m Ergebnis der jahr-
zehntelangen Bemühungen zufrieden geben? Dies wird wohl auch dav on abhängig sein, 
welchen Standpunkt, welche Disziplin wir jeweils vertrete n. Aus der Sicht des Natur-  und 
Landschaftsschutzes, die Zunft, die ich eher vertrete, sieht sie wohl anders aus, als aus der 
Sicht eines Gemeindepolitikers oder eines Wirtschaftstreibenden. Allen gemeinsam ist aber 
die Ausgangslage, dass der Boden dieses Landes nicht verm ehrbar ist, und der Boden-
verbrauch wäre für alle ein klar kontrollierbares Ziel. 

                                                 
*
 Vortrag vom 16. November 1999 
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Ich möchte Ihnen, meine Damen und Herren, erläutern, worin die Ursachen für die  
Schwierigkeiten in der Raumplanung nach meiner Sicht lie gen. Ich werde Ihnen einige 
Veränderungs-Daten für das Land vielleicht für Sie wiederholen, um Sie i m Anschluss mit 
meiner persönlichen Einschätzung der fachlichen Dinge mit e inigen Lösungsansätzen zu 
konfrontieren. Allfällige Überschneidungen mit vorgängigen Referaten wären erwünscht. 
 
Ich gestehe, ein abschliessendes Urteil über die Leistungsfähigkeit der Raumplanung ab-
zugeben, ist unmöglich, weil es sich hier um  eine zeitlich unbefristete Querschnittsauf gabe 
handelt. Das heisst, es  sind ökologische, wirtschaftliche, soziale, gesundheitliche und kul-
turelle Überlegungen stets untereinander abzuwägen, also Belange, die sich in der konkreten 
Entscheidung häufig widersprechen. 
 
Da stehen Teilziele der langfristigen Sicherung der Entwicklung der Wirtschaft, der Infra-
struktur und des Wohnens mit de m Teilziel der Sicherung  des Bodens, der Pflanzen und 
Tiere in einem Spannun gsverhältnis. Es ist die zentrale Aufgabe der Raumplanung, Ziel- 
und Nutzungskonflikte zu erkennen und Lösungen aufzuzeigen. Es wird kaum jemand den  
hehren Zielen des Paragraphen 1 und 2  unserer Gesetze widersprechen (Bsp. Naturschutz-
gesetz). Vielmehr hängt fast alles von der konkreten ortsgebundenen Entscheidungssituation 
ab. Aber auch von der Werthaltung der Entscheidungsträger, welchem der beiden erwähnten 
Teilziele in welchem Mass zum Durchbruch verholfen wird. 
 
Wir alle kennen  die Polarisierung zwischen Ökologie und Ökonomie, wobei nicht zu ver-
kennen ist, dass auf kurze Sicht die Ökonomie die besseren Karten besitzt.  
 
Die Leistung der Raumplanung wäre von d er Gesamtheit der innerh alb einer bestimmte n 
Zeitspanne getroffenen räumlichen Entscheidungen zu bemessen. Und letztlich müsste man 
die Raumplanung auch daran messen, für was wir ihr Verantwortung übertragen haben. Es 
ist offensichtlich, dass die Raum planung als Au fgabe letztlich einen relativ beschränkten 
Zuständigkeitsbereich hat. Für vieles Raumplanungsrelevante hat die  Raumplanung gar 
keinen Einfluss, ich erinnere an das übergeordnete Strassennetz, ja sie ist oft eher Opfer als 
Täter in Raumentscheidungen. Für mich steht also nicht die kompet enzrechtlich festgelegte 
Raumplanung auf dem P rüfstand, sondern die umfassende Planung und Entwicklung eines 
Raumes. Halten wir aber zugleich fest, dass sich die Raumplanun g zu sehr vielen guten 
Dingen bekennt, ihr a ber nie der politische Stellenwert mit de n geeigneten Instrumenten 
zugebilligt wurde. Sie kann dem g egenwärtigen Ökonomieverständnis mit seinen 
Paradigmen von W achstum und Globalisierung wenig Entscheidendes entgegensetzen. 
Wenn sie ihre Ziele nicht erreicht, ist dies letztlich nur raumwirksamer Ausdruck eines unter 
der Präventionsverantwortung noch fehlprogrammierten wirtschaftlichen Gesamtsystems. 
Solange keine entscheidenden Veränderungen auf dieser übergeordneten Ebene stattfinden 
werden, ist die Raumpl anung nicht meh r als allenfalls eine «Verhinderungsplanung» des 
Allerschlimmsten oder wie es eine Raumpl anungskollegin drastischer für Österreich 
ausdrückte «ein armes Würschtl». Damit sehen Sie, dass die Probleme dort ähnlich liegen. 
 
Ich darf darum schon jet zt eine erste Zwische nbilanz ziehen. Die Raumplanung ist in  ihrer 
zunehmend ökologischen Ausrichtung, nämlic h dann wenn sie si ch für die nachhaltige 
Nutzung des Bodens eins etzt, ganz grundsätzlich derzeit auf rela tiv verlorenem Posten. Sie 
ist es, solange a ls wir das Vorsorge- und Nach haltigkeitsprinzip nicht a uch als Leitmotiv  
aller anderen Wirtschafts- und Gesellschaftsbereiche gelten lassen. Rä umliche Fehlent-
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wicklungen sind kein Z ufallsprodukt unfähiger Entscheidungsträger, sondern gestaltge-
wordener Ausdruck eines hinsichtlich der Prävention fehlprogrammierten Gesamtsystems. 
Dieses Gesamtsystem durchdringt ja alle unsere Lebensbereiche und lässt jeden von uns auf 
mannigfaltige Weise zum Umweltsünder werden.  
 
Nutzungskonflikte werden nur dann e rfolgreicher als bisher gelöst, wenn alle raumrel e-
vanten Rechtsbereiche von einem Vorsorgeprinzip mit e thischen Kriterien durchdrungen 
sind. Der Sozialethiker Hans R uh spricht in diesem Zusammenhang «von der Gerechtigkeit 
zwischen den Generationen, der Verantwortung für Schöpfung und der Ehrfurcht vor dem  
Geschaffenen». 
 
 
Ich möchte diese Gedanken am Beispiel des Bodenschutzes für Liechtenstein vertiefen. Ich 
will einen ganz kurzen Blick auf die Veränderung unserer Landschaften werfen.  
 
Einige Daten und Fakten zu Liechtensteins Veränderungen  
 
«So wie wir denken, sieht auch unsere Landschaft aus», habe ich einmal gelesen. Dies ist 
eine Anspielung auf das vielerorts chaotische Erscheinungsbild unserer Kulturlandschaft, 
wo doch wohl niemand annimmt, dieses Sa mmelsurium an Nutzung skonflikten könnte je  
gewollt, geschweige denn gezielt geplant sein. Stehen Sie also an der Landstrasse Bendern-
Eschen und blick en Sie in Richtung Eschnerberg, stehen Sie am  Ort de r Schlacht von St. 
Wolfgang 1499 in T riesen und schauen Sie auf die unterliegende Hangterrasse und auf den 
Grenzbereich von Triesen-Vaduz, dann verstehen Sie, was ich  meine. Es ist offensichtlich, 
dass sich auch bei uns  die bodenverändernden Nutzungen wie das Siedeln, Verkehren und 
Versorgen gegenüber den bodenerhaltenden Nutzungen wie Landwirtschaft und Naturschutz 
durchsetzen konnten. 
 
Der Schiedsrichter beim ra uhen Kampf um Raumnutz ungsverteilungen, der be schwörend 
mehr Besonnenheit und Gerechtigkeit verlangte, hiess Raumplanung.  
 
Die meisten von  uns k ennen wohl die  konkreten Zahlen, die sich  in Su mme in Richtung  
Stadtstaat Liechtenstein entwickeln, zu dem sich eigentlich niemand bekennt. Im Gegenteil 
wird doch eher die heile  Welt hinaufbeschworen. Darum renovieren wir in Kompensation 
gewisse historische Ortsviertel fast zu T ode und darum hab en die heil igen Messen auf 
Liechtensteins Alpen auch regen Zulauf. Denn dort oben ist die Welt noch am ehesten heil.  
 
 
Ich wiederhole hier, was Sie vielleicht alle schon mehrfach gehört haben:  
 
- Wir haben in unserer voll erschlossenen Bauzone von 1'300 ha Platz für mehr als 60'000 

Einwohner, das insg esamt einzonierte Gebiet von 2'060 ha wäre fü r mehr als 100' 000 
Einwohner angemessen. 

 
- Die öffentlichen Haushalte haben seit 1970 1,2 Milliarden Franken für die 

Erschliessungskosten ausgegeben und vergessen wir bei all di esen Investitionen nie den 
laufenden Unterhalt, der uns immer mehr als Mühlstein am Hals hängt. 
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- Jede Stunde brauchen w ir 25 m2 Kulturland – verbrauchen tun wir noch mehr –, als ob  
dieses Ländchen noch viel davon hätte. 

 
Man mag dies schon gar nicht mehr hören, so bekannt sind diese Kassandrarufe, die mit der 
Karikatur «Stadtstaat» bereits 1973 aus Anla ss der Gründun g der Liechtensteinischen 
Gesellschaft für Umweltschutz begonnen wurden. Wir gehen nach wie vo r mit dem B oden 
sorglos um. Das Bauen boomt, die B ankenzahl kann kaum mehr eine r von Ihnen für da s 
Land benennen (es sind derzeit 13). Bei der Herfahrt zu dieser Veranstaltung habe ich 27 
Kranen gezählt. 
 
Wir haben weiters im Zuge der Einrichtung unserer Nutzungszonen die relativ besten Böden 
dem Bauen und der Industrie übereignet (siehe Zonenplanung Mauren), während wir die für 
die landwirtschaftliche Nutzung, insbesondere für den Ackerb au eher die ung eeigneten 
Böden der Landwirtschaft zur Verfügung stellen. 
 
 
Ich möchte Ihnen eine Fehlentwicklung aufzeigen, die vi elleicht weniger bekannt ist. Es  
geht um die Moorböden. 
 
In unserem Land haben wir gegen 750 ha M oorböden, die ca. 30 Proz ent aller Landwirt-
schaftsflächen ausmachen. Diese zeigen sich als besonders verletzlich. Jede Moornutz ung 
beginnt mit der Reg ulierung des örtlichen Wasserhaushaltes, das heisst mit der Absenkun g 
des Grundwasserspiegels durch geeignete Drainagesysteme. Diese Massnahme löst die  
bekannten Prozesse von Setzung, Schrumpfung, Torfverzehr und E rosion aus. Durch ex -
tensive Wieslandnutzung lassen sich die Proz esse verlangsamen, bei intensivem Ackerbau  
beschleunigen, mit Sac kungen bis zu 3 cm jährlich. Entscheidend ist der Ein griff in de n 
Wasserhaushalt. Die Set zung des Tor fs infolge der Grundwasserabsenkung bewirkt Vo-
lumenverminderung und eine Zunahme der Lagerungsdichte. Die maschinelle Bearbeitung 
wird durch W asserstau erschwert. Die Zeitspanne einer wiederkehrenden Meliorations-
massnahme verkürzt sich bei schlechter werdenden Nutzungsbedingungen dauernd. Mit der 
zunehmend einsetzenden Gewässerregulierung kann der Torfabbau gehemmt, aber nicht 
vermindert werden. Die aktuelle Nutzung ist häufig nicht standortsgerecht. In Konsequenz 
müssen alle 20-30  Jahre die gesamten Drainageeinrichtungen tiefer gelegt werden. Wenn 
das minimale Gefälle des Rohrstrangs die Entwässerung zu den Vor flutern nicht mehr 
erlaubt, ist Pumpen angesagt. Die intensive landwirtschaftliche Nutzung von Moorböden ist 
somit ein Raubbau an nicht erneuerbaren Ressourcen. Wenn es nicht gelingt, selbst in 
Pachtreglementen für Gemeindeböden di e Nutzung auf die spe zifische Eignung 
abzugleichen, so werden Steuermittel in Millionenhöhe buchstäblich verlocht. Ich rede hier 
keineswegs von der Vergangenheit, sondern von heutiger Praxis. Die vie len weit aus dem 
Kulturland herausragenden Schachtdeckel in unseren Riedern sind stumme Mahnmale einer 
fehlgeleiteten Entwicklung. 
 
Die letzten beiden aktiven Menschen-Generationen hatten so einen Ei nfluss auf unsere  
Veränderungen gehabt, wie sämtliche Menschen-Generationen zuvor zusammen nicht. Es ist 
schwierig zu sehen, wi e man den nächsten Menscheng enerationen ihre Optionen er-
möglichen kann, sicher aber nicht mit unserem bisherigen doch hinsichtlich des Bodenver-
schleisses nicht verantwortungsvollen Wirken. 
Man müsste in der  Beurteilung der letzten 30-40  Jahren den Philosophen Ernst Bloch mit 
seinem düsteren Bild von der Entwicklung der Natur in seinem W erk «Prinzip Hoffnung» 
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bestätigen, die lautet: «Die Erde wird ein gigantisches Boston oder noch eher Chicago mit 
etwas Landwirtschaft dazwischen, das Gebiet der letzteren nannte man frü her Natur.» Aber 
so weit möchte es ja niemand kommen lassen. 
 
Raumplanung hat als Aufgabe etwas mit Z ukunftsgestaltung zu tun. R aumplanung muss 
sich zunehmend mit der Herausforderung des ökologischen Risikoabbaues beschäftigen. 
Diese Disziplin muss inskünftig die Frage mitbeantworten, wie Räume zu organisieren sind, 
damit sich der Energie- und Materialeinsatz in absehbarer Zeit verringern lässt. 
Die Kluft zwischen Wort und Tat, z wischen Sollen und W ollen ist enorm. Ich habe mög-
liche Lösungsansätze mit Massnahmen im Ka pitel 7 meiner Dissertation im Jahre 1986, 
erschienen im Historisch en Jahrbuch veröffentlicht. Wenig davon ist aufgenommen, noch 
weniger umgesetzt worden. 
 
Ich zitiere als einziges Beispiel das damals geforderte Instrument der Sicherung der Land-
schaftstrukturen und -vi elfalt mit Hilfe von Landschaftsschutzgebieten. Das Instrument ist 
zwar im neuen Natursch utzgesetz 1996 wie di e Ruhezonen im Berggebiet verankert. Um-
gesetzt sind sie trotz konkreter Vorschläge beide nicht. 
 
Ich verzichte hier b ewusst auf eine weitere buchhalterische Aufbilanzierung, weil sie z ur 
Miesmacherei verkommt. Ich möchte vielmehr fast 15 Jahre danach versuchen zu skizzie-
ren, wie wir weiter kommen könnten. 
 
In der ersten Hälfte meines beruflichen Wirkens ging ich von der grossen Wertschätzung für 
alles Kleine, von «der Grösse des Kleinen» aus. Es steht gerade im räumlichen Kontext für 
Eigenschaften wie Überschaubarkeit, Steuerbarkeit und Gebo rgenheit. Dies sind ja W erte, 
die in einer W elt der G lobalisierung und w achsender Komplexität immer mehr ve rloren 
gegangen sind.  
Kann das Kleinsein diese obgenannten Vorteile überhaupt bieten? Ich habe zusehends meine 
Zweifel. Die Aussenabhängigkeit hat mit de n vielen gewachsenen Interdependenzen 
zugenommen. Wir sehen etwa in d en Berggebieten eine wachsende Abhängigkeit der 
ländlichen Räume von d en Ballungsräumen. Haben wir ab er die Ch ancen des Kleinseins  
versucht zu nutzen? Vielleicht auf dem Finanzdienstsektor ja, mit dem Ergebnis, dass sich 
deren Vorteile eigendynamisch in unserer liechtensteinischen Tallandschaft massiv negativ 
bemerkbar machen. Der rasche Strukturwandel in der Landwirtschaft, die vorher das tradi-
tionelle ökonomische, kulturelle und g esellschaftliche Rückgrat dieses Raumt yps war, hat  
hierzu beigetragen bzw. konnte nichts entg egenhalten. Es ist darum nah eliegend, dass wir 
nach neuen Ansätzen des Wirtschaftens suchen müssen. Diese Bemühungen unterstützen 
nunmehr massiv seit dem Rio-Prozess die Gedanken für eine nachhaltige Entwicklung.  
 
 
Das Nachhaltigkeitskonzept will g anz allgemein eine lan gfristige vorausschauende Hand-
lungsmaxime sein, die menschliches Handlun gen innerhalb der Tragfähigkeit ökologischer 
Systeme zu halten trachtet.  
Eine solch anspruchsvolle Programmatik kann sicher nur Schritt für Schritt umgesetzt 
werden, wobei sich für die Umsetzung aus räumlicher Sicht der regionale Bezug, für uns die 
Landesfläche, mit starkem Einbezug des ganzen Alpenrheintals anbietet. 
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Die nachhaltige Wirtschaftentwicklung innerhalb einer Region soll sich auf folgende zent-
rale Säulen stützen: 

- eine starke regionale Bedarfsdeckung, insbesondere bei Nahrungsmitteln, nachwachsen-
den Rohstoffen und Dienstleistungen. Gefragt ist insbesondere eine intelligente Nahver-
sorgung, 

- eine engmaschige Vernetzung der Wirtschaft inn erhalb einer Reg ion, damit Stoffkreis-
läufe in ku rzen Wegen geschlossen werden können und ein e höhere regionale Wert-
schöpfung gewährleisten, 

- eine Schaffung und Stärkung von Klein- und Mittelzentren zur Vernetzung der Wirtschaft 
sowie zur Reduktion des Verkehrsaufkommens. Hierzu gehören eine umweltverträgliche 
Energieplanung und gute Kommunikationsnetze, 

- und schliesslich eine Orientie rung der Wirtschaftsbeziehungen zu anderen Regionen am 
Prinzip der Nachhalti gkeit, d.h. wir müssen au ch einen Beitrag zur Stärkung der regio-
nalen Stabilität aller beteiligten Räume leisten. Nachhaltigkeit muss also alle Ebenen des 
Handelns durchdringen!! 

 
Persönlich bin ich tief ü berzeugt, dass wir de r Globalisierung eine selbstbewusste Reg io-
nalisierung entgegenhalten müssen. Die Stärken der Regionalisierung ausserhalb der grossen 
Wirtschaftszentren liegt in der Labelisierung von Produkten, Dien stleistungen und 
Landschaften. 
Ich erwarte Impulse für regionale, nachhaltige Wirtschaftsentwicklungen vor allem aus den 
peripheren Lagen (vgl. Diskussion um Biosphärenreservat Grosses Walsertal). 
 
Ein Umbau der re gionalen Ökonomien nach die sen Prinzipien öffnet neue Chancen. Sie  
werden da und do rt unter dem Titel d er endogenen Regionalentwicklung firmiert, so z .B. 
mit Erzeuger- und V erbrauchermärkten für landwirtschaftliche Produkte, Erzeugung und 
Nutzung von Alternativenergien, Initiatitiven zur Förderung eines angepassten Tourismus, 
aber auch die Grün dung von Hig h Tech-Betrieben und Innovationszentren im eher länd-
lichen Raum. 
Auch hier wird das gegenwärtige Ökonomieverständnis mit seinen Paradig men Wachstum 
und Globalisierung ein Hindernis darstellen, d.h. Nachhaltigkeit ist auf allen Eb enen 
durchzusetzen. Vielleicht der wichtigste Punkt, der unsere Bemühungen in Frage stellt, ist 
der innere Zwang zum Schnellerwerden. Die E nergie- und Mat erialdurchsätze werden in 
sämtlichen Phasen d es Wirtschaftens pro Zeiteinheit erhöht, mit dem Ergebnis, dass die 
Natur die dab ei umgesetzten Stoffe nicht me hr verkraftet und in der T endenz auf eine n 
ökologischen Kollaps zusteuert.  
 
 
Die laufende Beschleunigung offenbart ihre Schädlichkeit auch dahingehend, dass sie den 
Menschen unter ständigen Veränderungsdruck setzt, die uns als Individuen stresst, erschöpft 
und in Su mme Auflösungserscheinungen in de r Gesellschaft be günstigt. Deren Ausdruc k 
sind Orientierungslosigkeit und Sinnleere. In räumlicher Hinsicht off enbart sich dieser  
Trend zu immer höheren Geschwindigkeiten im enormen Bodenverbrauch. Dem Denk- und  
Handlungsmuster dieses Systems verhaftet, ist es naheliegend, dass «Gemächlichkeit» eher 
mit Rückständigkeit und ökonomischen Versag en gleichgesetzt wird. Dementsprechend  
muss alles rascher erreicht werden, auch die in nerregionale Durchlässigkeit wird erhöht.  
Dieser Wettlauf ist nie zu gewinnen. Aus der Einsicht heraus, dass letztlich unter derartigen 
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Rahmenbedingungen der Nicht-Ballungsraum in diesem Wettlauf auf der Verliererseite zu 
finden ist, sieht nun das Konz ept zur Sicherung nachhaltiger Entwicklungen als 
Lösungsansatz vor, sich dem B eschleunigungswahn zu entziehen und aus der Not eine 
Tugend zu machen. Die derart anzustrebenden «Inseln der Langsamkeit» setzen den 
Wachstumsbegriff nicht mit der S teigerung von Quantität, sondern mit Erhöhung  von 
Qualität gleich. 
 
Es muss uns also gelingen, 

- Siedlungs- und Nutzungsstrukturen zu schaffen, die die Verkehrswege vermindern. Dies 
bedeutet raumplanerisch ein Zusammenrücken der Funktionen (Wohnen, Arbeiten, Ver- 
und Entsorgen) und vor allem Vermeidung der Zersiedelung. Das Konzept der landwirt-
schaftlichen Aussiedlung erachte ich in diesem Sinn als Fehlentwicklung, 

- den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren und de n öffentlichen Verkehr zu 
begünstigen. Dabei stützen wir tagtäglich das Gegenteil. Wir hatten Betriebsbusse, deren 
Benutzung wir durch die gleitende Arbeitszeit erschwerten. Wir bauen jedem Mitarbeiter 
für jeweils hunderttausend Franken seinen unterirdischen Parkplatz und verrechnen ihn 
nicht. 

 
Es fehlt somit an einer Folgerichtigkeit der Politiken.  
 
Wenn wir uns den Kopf  zerbrechen, wie denn die Wirkung der Raumplanung im Hinblick 
auf die gesteckten Ziele verbessert werden kann, so sehe ich zwei Ebenen des Wirkens. Man 
könnte sie «top down» und «bottom up» organisieren, und zwar, 'Was ist zu tun als «top-
down» und wie ist es zu tun «bottom up»?' 
Für beide Ebenen muss es uns gelingen, konzeptionell attraktive vorwärtsgerichtete Strate-
gien zu entwickeln, bei denen die Gemeinwesen jeweils ihre Einflussmöglichkeiten bei der 
Umsetzung zündender Leitideen klar erkennen. Hier würde meines Erachtens das Konzept 
der Nachhaltigkeit der Raumplanung die Chance liefern, sich politisch zu profilieren, indem 
es sie z wingen würde, Planung als geistige Auseinandersetzung mit der Zukunft zu 
interpretieren, etwa wie eine Stärkung der regionalen Wirtschaftskreisläufe, die endogene 
Energieversorgung, selbstragende Sozialnetze, eine naturnah e Landbewirtschaftung etc. 
aussehen könnten und welche räumlichen Voraussetzungen diese neue Konzepte beinhalten 
würden. 
 
Wir sind uns wohl alle einig , dass es einige übergeordnete Rahmenbedingungen für die 
Raumplanung braucht. Die Gemeindegrenzen sind im Raum häufig willkürlich gesetzt. Das 
Land muss hier Richtp lankompetenzen aus d er Übersicht heraus haben. Die faktische 
Gemeindeautonomie treibt vor allem kraft der Finanzkraft Blüten, die die  Vorsteherkonfe-
renz zur Schattenregierung anwachsen lassen. 
 
Ich halte hier d en Knackpunkt im «top down» fest, es ist das B odenrecht. Ohne einschnei-
dende Änderungen im B odenrecht gelingt uns letztlich keine Raum planung. Hans Karl 
Wytrzens, ein ehemaliger Dozent des Liechtensteins-Institutes, hat uns glasklar den Spiegel 
diesbezüglich vorgehalten. Der bodenordnerische Handlungsspielraum im Kleinstaat ist auf 
mehreren Ebenen ein ungleich viel engerer als im grösseren, weil wir unter Bedingungen 
verstärkter Knappheit zu a gieren haben. Das nötige strengere rechtliche Korsett wird 
handkehrum durch di e Kleinheit persönlic her Nahbeziehungen zu politischen Ent-
scheidungsträgern ihre hemmende Wirkung entfalten. Wytrzens meint wörtlich: «Unter 
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bestimmten Konstellationen ist die  soziale Überschaubarkeit sogar dazu angetan, eine ge-
deihliche Ausformung der Bodenordnung wenn schon nicht z u unterbinden, so doch mehr 
oder minder arg zu behindern» Oder mit den Worten Gerhard Batliners ausgedrückt: «Im 
Klima der populären Gefälligkeiten kommt allzuoft die Bereitschaft abhanden, Unpopuläres 
anzupacken.» Es besteht so di e permanente Gefahr, dass die Summation der Partiku-
larinteressen das öffentliche Interesse definiert. 
 
Wir wissen, dass sich bei Wohlstandsdenken eine gewisse Sattheit mit moralischer Apathie 
einstellt, so da ss Einwände gegen einen ordungswidrigen Umgang mit de m Boden eher 
schwindet, denn zunimmt. Ich zitiere den Schweizer Historiker Herbert Lüthy: «In rein 
quantitativ-geschäftsftüchtiger Ausnutzung der Konjunktur hat unser Land – gemeint ist die 
Schweiz – die ausserord entliche Gunst der Stunde genutzt, und vie lleicht verschleudert. Es 
wurde gerafft und nicht ex perimentiert. Die Schw eiz, intakt wie  sie w ar, hätte sich z um 
Laboratorium Europas entwickeln können. Doch der wachsende Wohlstand treibt nicht dazu 
an, das Übermo rgen ins Visier z u fassen. Er  nährt nur die Gier. Die Sa tten wollen noch 
satter werden». Die Berner Politikerin Leni Robert meinte hierzu: «Je günstiger das 
Steuerklima, desto meh r wurde in der V ergangenheit verbaut und versaut. » Zum anderen 
ergibt sich eine vermehrte Bodennachfrage, was die Grundstückpreise anheizt und wiederum 
der Bodenspekulation Auftrieb gibt. Daraus erwachsen letztlich die Zersiedelung, nicht 
zuletzt auch durch Bodenhortung, weil dies eine steuerlich begünstigte Anlageform darstellt. 
 
Im Endeffekt ist mit dem Anwachsen der soz ialen Spannung zu rechnen, da die Kosten für  
die Wohnraumbeschaffung immer unerschwinglicher werden. Liechtenstein muss das 
Paradox bewältigen, dass Freiheit dort erlebt wird, wo e s Grenzen gibt. Gerade wenn eine 
kleine Gemeinschaft dem Einzelnen zu grosse Freiheiten zugesteht, dann droht ihr als 
Ganzes die Unfreiheit, weil sie zerbricht. Der Zug zur Individualisierung in der Bodenord-
nung dürfte im 19. J h. mit der teilweisen Aufl ösung der Allmeinden beg onnen haben. Wir 
bräuchten dringend neue «Allmeinden», damit wieder Solidarität entstehen kann, es fehlen  
gemeinsame Ziel, ein Wir-Gefühl. Hier stellt sich einfach die Frage: Erkennen wir unse re 
heutige Situation als No tlage? Wenn nein, is t das Bewusstsein für not wendige Verände-
rungen nicht gegeben. Die späteren Korrekturen werden dann umso schwieriger. 
 
In den Nahbereich des Bodenrechtes gehören auch die Subventionen. D iese sind dringend  
auf Sinnhaftigkeiten und Folgerichtigkeiten zu überprüfen. Sie dürfen vor allem nicht einen 
Beitrag zur Zersiedelung leisten. Es sc heint in Liechtenstein im Ge gensatz zur Schweiz 
kaum möglich Rückzonierungen durchzusetzen. Ich sehe hier eine Mindestmassnahme, die 
zu setzen ist. Es dürfen  Förderungen für den Infrastrukturausbau nur dort ausgeschüttet 
werden, wo es auch als sinnvoll er kannt ist. Dies führt z um Postulat eine s 
Erschliessungsperimeters innerhalb der heutigen Bauzonen. Ich verspreche mir alleine schon 
dadurch eine gewisse entlastende Wirkung gegen die faktische Zersiedelung innerhalb der 
zu weiten Grenzen der Bauzonen. 
 
Eine weitere wichtige Eingriffsebene sind die Wohnbauförderungen. Auch hier könnte di e 
gleiche Idee greifen, indem man für Siedlung skernzonen einen Bonus gibt, für erschlossene 
weitere Räume d en Grundsockel berücksichtigt und für weni g erschlossene, periphere 
Bauzonenteile einen Malus berücksichtigt. 
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Es wird beinahe überme nschlicher Anstrengungen sowie bestqualifiz ierter Entscheidungs-
träger bedürfen, damit die Entwicklungsmöglichkeiten der lebenden wie der künftigen Ge-
nerationen zu wahren sind. 
 
Auch zum «bottom up» zum Absc hluss einige entsprechenden Überlegungen. Will di e 
Raumplanung inskünftig erfolgreicher als in der Vergangenheit sein, so hat sie nicht nur ihre 
Inhalte zu hinterfragen, sondern vor allem au ch ihre Vor gehensweise. Sie erlitt in der  
Vergangenheit zweifellos auch deshal b Niederlagen, weil sie Ver fahren nachhing, die die 
Grundsätze der Subsidiarität, der B ürgernähe und der Dialog bereitschaft zuwenig beher-
zigte. Vielfach wurden die Pläne von Ex perten hinter verschloss enen Türen ausgearbeitet, 
ich gehörte auch dazu. Und dann wurde versucht sie obrigkeitlich der Bevölkerung zu ver-
ordnen. In Zukunft muss die Devise  eher heissen: der Weg ist das Ziel. Das bedeutet, dass 
der Planungsprozess in grösstmöglicher Nähe zu den von der Entscheidung  Betroffenen 
anzusiedeln ist und als ständiges Lernen aufgefasst werden kann. Es  soll ferner für den 
Bürger transparent und auf die praktische Um setzung ausgerichtet sein. Die da und dort 
spriessenden Planungswerkstätten und die Leitbild-Diskussionen bilden die geeigneten 
Ansätze. Es muss  allerdings noch viel me hr hinsichtlich Modera tion von Prozessen g etan 
werden, um die Bürgerinnen und Bürger wieder für Ihre Dorfgemeinschaft zu interessieren. 
Es muss gerade dem kleinen Liechtenstein gelingen, einen Drittel der Einwohnerschaft, die 
Ausländerinnen und Ausländer, besser zu integrieren. Statt dessen übe n wir uns im kleinen 
Hick hack über die doppelte Staat sbürgerschaft. Das g leiche gilt für das Al ter, das wir  
zuwenig schätzen. Von beiden Segmenten  sollten wir mehr  Erfahrung und gesammeltes 
Wissen zum Wohle des Landes abzapfen. Ich würde dem Landesfürsten beispielsweise 
anregen, anstelle der reinen Titelvergabe des Fürstlichen Rates einen «Rat der Weisen» – 
einen Nachhaltigkeitsrat – zu etablieren, um von dessen Erfahrungen zu profitieren.  
Selbstverständlich gehören dort auch Vertreter der Jugend hinein, die in unserem Land noch 
länger leben wollen. 
 
Aufgrund der Einsicht, dass die Raumplanung Vorsorge betreiben muss, trifft uns alle die 
ethische Verpflichtung bereits hier und heute  entschlossen für die na chweltverträgliche 
Entscheidung einzutreten. Es kommt auf jeden von uns an. Wir sollten alle daran arbeiten, 
damit es später einmal nicht heissen wird: Ra umplanung in Liechtenstein – ausser Spesen  
nichts gewesen. 
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Nutzungskonflikte im Talraum aus der Sicht des Naturschutzes* 

von Georg Willi 

Übersicht 

Ziele eines Richtplanes – Landschaftswandel früher - Landschaftswandel heute – Land-
wirtschaft im Umbruch – Direkte Zerstörung von Lebensräumen durch erhitzte Bautätigkeit 
– Erholungs- und Freizeitbetrieb dringt in di e abgelegensten Winkel vor – Welche Ziele 
verfolgt der Naturschut z? – Wie will der Natu rschutz die gest eckten Ziel erreichen? – 
Naturschutz - zu oft als Stiefkind behandelt – Lanze für die Überwachung der Biodiversität 

Übersicht über Vortragsabend – Ziele eines Richtplanes 
Zu Beginn möchte ich kurz  den B ogen über unseren dreiteiligen Vortragsabend spannen. 
Wir, Heiner Schlegel und ich von der RENAT AG, sowie Klaus Büchel vom gleichnamigen 
Agrarbüro, stehen mitten in de r Bearbeitung des Teilbereiches Natur + Landschaft im 
Rahmen der Überarbeitung des Richtplanes für das Fürstentum Liechtenstein.  
 
Zu Beginn einige Worte zum Z iel eines Richtplanes. Dieser bestimmt in den Grundzügen, 
wie sich ein Gebiet räumlich entwickeln soll. Der Richtplan ist behördenverbindlich; er ist 
unabhängig von Grund eigentum und Parz ellenabgrenzung. Die für d en Grundeigentümer 
verbindliche Konkretisierung erfolgt erst mit den na chfolgenden Planungen, wie der Nut-
zungsplanung auf kommunaler Ebene. Dementsprechend hat der Richtplan darauf zu achten, 
dass den na chgeordneten Planungsträgern der zur Erfüllung ihrer  Aufgaben nötige 
Ermessensspielraum belassen wird. Dies entspricht dem Prinzip der Gemeindeautonomie als 
auch dem Ziel, dass die Planung von der Mitwirkung der Bevölkerung getragen wird. 
 
Der Richtplan gibt Aufschluss über den aktuellen Stand der Planun g. Er setzt sich aus ver -
schiedenen Teilrichtplänen zusammen. Diese sind im Normalfall: 
 
Siedlung; Verkehr; Versorgung und Entsorgung; Öffentliche Bauten und Anlagen; Natur 
und Landschaft. 
 
Wir befassen uns he ute abend mit le tzterem Teilrichtplan, in de m die Bereiche Landwirt-
schaft, Wald, Natur- und Landschaftsschutz zu behandeln sind. Von den Konfliktpotentia-
len, die sowohl zwischen den oben zitierten Teilbereichen als auch innerhalb des Bereichs 
                                                 
* Vortrag vom 23. November 1999 
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"Natur und Landschaft" existieren, werden wir nachfolgend berichten. Wenn Sie dann abe r 
erwarten, dass wir Ihnen fertige Konfliktlösungen bieten, muss ich Sie  enttäuschen. W ir 
stehen erst in der P hase der S ituationsanalyse. Dementsprechend sind auch unsere beide n 
ersten Referate aufgebaut, die sich der Dringlichkeit entsprechend vor allem auf den  Tal-
raum beziehen: 
  
Im Anschluss an ei ne umfangreiche Situationsanalyse werden wir auf die Ziele eingehen, 
die aus der Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes bzw. der Landwirtschaft zu erreichen 
sind. Abschliessend wer den wir kurz den Weg  möglicher Strategien aufzeigen, mit denen  
wir die Ziele erreichen wollen. Im dritten Teil des Vortragsabends wird Heiner Schlegel mit 
der Berichterstattung über das Entwi cklungskonzept Berggebiet, dessen Behandlung nicht 
minder wichtig für den Richtplan ist, den Bogen schliessen. 

Landschaftswandel früher 
Nun also zu meinem eigentlichen Thema, den Nutzungskonflikten im Talraum aus der Sicht 
des Naturschutzes, zuerst eine Situationsanalyse. Landschaft verändert sich dauernd. Gerade 
das liechtensteinische Rheintal war und is t in Vergangenheit und Gegenwart einem 
ständigen, einschneidenden Wandel unterworfen. Blenden wir ins letz te, 19. J ahrhundert 
zurück. Der Rhein floss damals noch in einem breiten Bette. Man begann, Rheinwuhren zu 
bauen, bis 1927  mit dem Dammbruch  bei Sch aan nur mit mässigem Er folg. In der Folge 
wurde der Rheindamm erhöht und verstärkt, in d en 30-er Jahren zur Verbesserung der hyd-
rologischen Situation der Binnenkanal gebaut. Erst diese Massn ahmen, verbunden mit der  
Entwässerung der Rheintalebene, ermöglichte den tiefgreifenden Wandel unserer Kultur-
landschaft. 
 
Ausdruck dieses Wandels ist die Abnahme de r Streuefläche. Diese betrug 1756 noch rund  
2'300 ha, schrumpfte sukzessive bis 1930 auf rund 1000 ha zusammen. Zwischen 1930 und 
1936 musste sie einen be sonderen starken Aderlass hinnehmen, ging sie doch von 1000 auf  
500 ha zurück. Heute liegt der Wert bei knapp 100 ha. 
 
Die Zeit war also um die  Mitte unseres Jahrhunderts vorbei, da sich der Mensch vor der 
Natur schützen musste.  
 

"Früher schützte sich der Mensch vor der Natur, heute muss die Natur vor dem Menschen 
geschützt werden." (Ellen Meyrat-Schlee) 

Landschaftswandel heute 
Beleuchten wir d eshalb die neuere naturräumliche Entwicklung, die Zeit also, in de r die 
Natur vor dem Menschen geschützt werden muss.  
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Trotz der Meliorierun g der Talebene kann noch um Mitte unseres Jahrhunderts von einer 
ausgesprochen vielfältigen Kulturlandschaft gesprochen werden. Mit dem soz io-ökono-
mischen Aufschwung und dem W andel vom A grarstaat zur Industriegesellschaft in einer 
äusserst kurzen Zeitspanne hat sich die Landschaft radikal gewandelt. Ich werde kurz  auf 
diejenigen Hauptfaktoren eingehen, die einen entscheide nden Einfluss auf Natur und 
Landschaft ausüben und ständig auch zu Konflikten mit unserer Natur führen. Es sind dies: 
 

Landwirtschaft, Zerstörung der Lebensräume, Erholung 

Landwirtschaft im Umbruch 
Die Intensivierung in de r Landwirtschaft hat v iele Gesichter und vielerl ei Auswirkungen 
auf die Natur. Ich werde darauf nicht näher eingehen, da Klaus Büchel nachfolgend sicher 
mehr zu diesem Thema sagen wird. Ich werde nur kurz anhand eines Beispiels aufzeigen, 
wie einschneidend die Auswirkungen der landwirtschaftlichen Intensivierung sein können. 
Am Beispiel des Bannrietes, zwischen Schaan und Bendern gelegen und hoheitsmässig zu 
den Gemeinden Es chen und Gamprin gehörend, hat die Streuefl äche in den letz ten Jahr-
zehnten enorm abgenommen. Das blieb nicht ohne Auswirkungen auf die Naturwerte. Am 
Beispiel der Brutvögel kann ich exemplarisch belegen, wie gross der Aderlass ist, zumal ich 
das Gebiet seit 1980 alljährlich ornithologisch bearbeite (Abb. 1).  
 
Die Bewertung der f estgestellten Arten erfolgt nach Seltenheit, Gefährdung und Bioindi-
kation. Zusammengefasst sind verschiedene seltene Arten seit 1970 verschwunden: Brach-
vogel, Braunkehlchen, Grauammer, Baumpieper, Kiebitz etc. Sie wissen  bestimmt, dass in 
neuerer Zeit ökologische Ausgleichsflächen angelegt werden und dass ge rade im Bannriet 
diesbezüglich grosse An strengungen seitens der L iechtensteinischen Gesellschaft für Um-
weltschutz unternommen werden. Es braucht aber Geduld und Zeit, sehr viel Zeit sogar, bis 
sich Erfolge, z um Beispiel durch die W iederansiedlung einer ve rschwundenen Art, 
einstellen. Wie überall gilt, zerstören geht wesentlich schneller als Neuaufbau.  
 

Abbildung 1: Veränderung des ornithologischen Wertes im Bannriet seit 1980 
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Direkte Zerstörung von Lebensräumen durch erhitzte Bautätigkeit 

Die grösste Gefahr für die meisten Tier- und Pflanzenarten droht durch Veränderung oder 
direkte Zerstörung ihrer Lebensräume. Eine derartige Zerstörung kann verschie dene 
Ursachen haben, auf die Landwirtschaft habe ich bereits hingewiesen.  
 
Aufgrund der starken Bautätigkeit wächst der Landbedarf ungebrochen. So hat die Anz ahl 
bewohnter Gebäude von rund 1100 Häuser n im Jahre 1812 auf knapp 7000 im Jahre 1990 
zugenommen. Allein zwischen 1960 und 1990  hat sich der Gebäudebestand mehr als ve r-
doppelt und auch in den 90-er J ahren ist di ese Tendenz ungebrochen. Dadurch wachsen 
auch die vermehrt en Ansprüche des motorisierte n Verkehrs. Es braucht mehr und breitere  
Strassen. 
 
Die Anzahl der Fahrzeuge pro 1000 Einwohner hat sich in weniger als 30 Jahren verdoppelt. 
Die Konsequenzen für die Natur liegen auf der Hand: 

��Durch grosse Bauzonen und starke Bautätigkeit dringen die Siedlungen immer weiter ins 
unbebaute Gebiet vor, Objekte der Natur- und Kulturlandschaft müssen weichen; 

��Die starke Bautätigkeit steigert den Bedarf an immer breiteren und neuen Strassen mit 
negativen Auswirkungen für Flora und Fauna, die Folge ist eine Fragmentierung der 
Räume; 

��Die Siedlungstätigkeit geht immer auf Kosten der Grünsubstanz innerhalb der Siedlun-
gen, naturnahe Restflächen verschwinden (in diesem Zusammenhang sei daran erinnert, 
dass Waldflächen in Bauzonen nicht dem Waldgesetz unterstehen und deshalb immer 
stärker unter Druck kommen) 

��Die Folge einer starken Bautätigkeit ist ein gesteigerter Landbedarf für Versorgungs- 
(z.B. Kies) und Entsorgungsanlagen (z.B. Deponien) 

� Bauten im Freiraum je glicher Art führ en zu Unruhe und Stör ungen der wildlebenden 
Tierwelt. 

Erholungs- und Freizeitbetrieb dringt in die abgelegensten Winkel vor 
Kommen wir zum Erholungs- und Freizeitbetrieb. Zunehmende Mobilität und immer  
mehr und verschiedenartige Freizeitbetätigungen führen aus de r Sicht des Naturschutz es zu 
immer neuen Belastungen in der freien Landschaft. Dies gilt vor allem für den Talraum, wo 
es kaum ein Gebiet gibt, das nicht für Freizeitanliegen genutzt würde.  
 
Betrachten wir die Zahl  der in den Sportv erbänden zusammengeschlossenen Mitglieder. 
Waren es 1980 noch 27 Sportverbände mit insgesamt rund 11'000 Mitgliedern, stiegen diese 
Zahlen bis 1997 auf 40 Sportverbände mit rund 17'500 Mitgliedern. Damit stieg die Zahl der 
in einem Sportverband z usammengeschlossenen Personen im Ve rhältnis zur Ge -
samtbevölkerung um über 10 %. W irft man einen Blick auf die Liste der neuen Sportver -
bände, stellt man fest, dass viele dieser Verbände ihre Aktivitäten in der freien Natur aus-
führen, z.B. Triathlon-Verband, Wildwasserclub. 
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Zugenommen haben nicht nur die Z ahl der Sportverbände und dere n Mitglieder, zuge-
nommen hat auch die Z ahl der Erholungssuchenden, die nicht in einem Verein zusammen-
geschlossen sind. Do ch es wird angesichts der flächenhaften Inanspruchnahme der Land-
schaft durch menschliche Aktivitäten immer schwieriger, Orte für die stille Erholung zu 
finden. Umso me hr werden zunehmend die landwirtschaftlich weniger intensiv genutzten 
und daher auch bezüglich Naturwerten reicheren Lagen von Erholungssuchenden aufgesucht 
und gestört. Die Auswirkungen auf die Natur sind klar: 

��Mehr Freizeit- und Sportanlagen führen zu verstärkten Konflikten mit der Natur; 

��Die für die Volks gesundheit erfreuliche Tatsache der vermehrten Sportausübung bringt 
für die Natur und Landschaft erhöhte Belastungen. Es steigen die Störungen der Tiere. 

��Neue Trendsportarten führen zu flächenhafter Beeinträchtigung der Natur 

Welche Ziele verfolgt der Naturschutz? 
Angesichts dieser ungünstigen Entwicklung für die Natur stellt sich die Frage, welche Ziele 
der Naturschutz noch haben kann und vor allem, wie diese er reicht werden könn en. 
Bezüglich der Ziele kann ich es mir einfach machen und den Zweckartikel des Gesetzes zum 
Schutze von Natur und Landschaft zitieren, wo es heisst: 

��Es sollen alle einheimischen Tier- und Pflanzenarten erhalten  

��Lebensräume für sie bewahrt, gefördert und geschaffen, 

��sowie ein funktionsfähiger Landschaftshaushalt gesichert werden. 

In weiteren Gesetzen und in in ternationalen Abkommen, z .B. im Übereinkommen von Rio  
zum Erhalt der Biologischen Vielfalt werden in gleicher Weise Bekenntnisse zum Schutze 
unserer Natur abgelegt. Diesen Zielen ist nic hts beizufügen. Es ste llt sich hingegen die 
Frage, wie sie erreicht werden sollen und mit w elcher Ernsthaftigkeit man sich diesen Um-
setzungsaufgaben annimmt. Denn mir komme n Zweifel auf, ob die  eingeleiteten Mass-
nahmen genügen angesichts immer mehr gefährdeter Tier- und Pflanzenarten und angesichts 
der Tatsache, dass beispielsweise 4 Vo gelarten, die in Feuchtgebieten brüten, als Brutvögel 
bei uns in den letzten 10 Jahren ausgestorben sind.  

Wie will der Naturschutz die gesteckten Ziele erreichen? 
Die Strategie ist eigentlich bekannt und wird auch im Naturschutzgesetz nachvollzogen (vgl. 
Abb. 2 auf der nächsten Seite). 
 
Zuerst, hier ein ehemals geschlossenen Siedlungsgebiet einer Pflanzen- oder Tierart, das 
sich durch trennende Nutzungen in isolie rte Resthabitate aufgesplittert hat, sind die  Rest-
flächen sofort zu schützen. Dazu werden im Normalfall Schutzgebiete errichtet. In einem 
nächsten Schritt werden  Pufferzonen und neue  Trittsteinbiotope und schliesslich Verbin-
dungskorridore zur Vernetzung geschaffen. Nur wenn der Naturschutz vom isolierten Ghetto 
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des Naturschutzgebietes in die Fläche getragen wird, ist es auch möglich, alle einheimischen 
Tier- und Pflanzenarten zu erhalten, wie es in Art.1 des Naturschutzgesetzes formuliert ist. 
 

Abbildung 2: Strategie des flächenhaft wirkenden Naturschutzes 

 

 

 

 

 

 

 

Naturschutz – zu oft als Stiefkind behandelt 
Ich habe oben meine Bedenken ausgedrückt, ob man wirklich mit a ller Ernsthaftigkeit 
darum bemüht ist, Art. 1 de s Naturschutzgesetzes zu erfüllen, oder ob man, wie ich den 
Eindruck habe, den Naturschutz vielfach ins zweite Glied stellt. Ich wollte es genauer wis-
sen. Ich habe deshalb einmal im statistischen Jahrbuch für 1998 geblättert und gesucht, wo 
allenfalls Hinweise für e inen erfolgreichen oder vielleicht auch weniger erfolgreichen Na-
turschutz zu finden sind - und Sie finden im sta tistischen Jahrbuch wirklich viel, was auch 
Hinweise auf den Natur- und Landschaftsschutz geben kann, z.B.: 
��Bilanzen der liechtensteinischen Banken seit 1980 – hier der Reingewinn  als Hinweis 

auf immer neu ere und grössere Bankenbauten als Beitrag zur ausuf ernden Siedlungs-
entwicklung (Abb. 3) - aber immerhin eventuell mit naturnaher Umgebungsgestaltung 
inkl. eines Weihers als Lebensraum für gefährdete Tierarten? 

Abbildung 3: Reingewinn liechtensteinischer Banken seit 1980 

��Bewilligtes Bauvolumen seit 1962 ( Abb. 4) - H inweis auf mög liche Brutstätten für 
Haussperlinge und Haus rotschwänze? - eig entlich wahrlich keine gefährdeten Vogel-
arten; 
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Abbildung 4: Bewilligtes Bauvolumen seit 1962 

 

��Telefonnetz seit 1975, Zunahme der Drähte von etwas über 50'000 km 1975 auf knappp 
200'000 km heute - Hinweis auf mögliche Sitzwarten für gefährdete Arten wie den 
Neuntöter -  ach nein, diese Drähte werden heute ohnehin nur unter dem Boden verlegt 
und die selten gewordene Maulwurfsgrille braucht wirklich keine Sitzwarten. 

Dann dachte ich, vielleicht in der Jagdstatistik – Jagd ist doch angewandter Naturschutz: 
�� Ich fand Tabellen für erlegtes Wild nach Arten seit 1955 – zum Beispiel für das Feder-

wild wie Birkhähne, Schneehühner, Reb- und Steinhühner, beide schon längst 
ausgestorben, Fasane, früher jeweils ausgesetzt, Stockenten und Wildtauben. 

Lanze für die Überwachung der Biodiversität 
Nein, das kann es nicht sein - Schluss mit der Ironie - Sie finde n im statistischen Jahrbuch 
keinen einzigen Hinweis auf die Zustandsentwicklung der Natur. Witterungsdaten, Luft-
überwachung sind heute  fester Bestandteil einer Überwachung, auf dem Gebiet de r Natur 
fehlt ein solches Instrumentarium und mit der Entwicklung der Naturschutzgebiete lässt sich 
heute auch kein Staat machen. Seit 1978 ist kein einziges mehr dazu gekommen. Heute sind 
in Liechtenstein 1,03 % der Fläche geschützt, zum Vergleich in der Schweiz fast doppelt so 
viel, nämlich 1,85 % und in Österreich dreimal soviel, nämlich 3,3 %, in Vorarlberg gar 4,9 
%. 
 
Es ist höchste Zeit, dass die Probleme im Na turschutz ernsthaft angegangen werden, eine 
Natur- und Umweltüberwachung eingeführt wird, wie dies zum Beispiel im Kanton Aargau 
seit mehreren Jahren bereits der Fall ist und d essen Promotor eben letzten Freitag zu Recht 
den Binding-Preis erhalten hat, wie dies auch gesamtschweizerisch mit dem Namen 
"Biodiversitätsmonitoring Schweiz" angelaufen ist. Nur damit lässt sich abschätzen, ob wir 
nachhaltig mit unseren Naturwerten umgehen und ob wir unsere Gesetze und internationalen 
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Abkommen wirklich einhalten können. Erst dann, mit der Umse tzung der oben skizzierten 
Naturschutz-Strategie und mit de m oben skizzierten Überwachungsprogramm, kann man 
mir das Gegenteil meines Eindrucks beweisen, dass wir  nicht auf Kosten unse rer 
Nachkommen leben. 
 

"Die Erde hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier." 
(Mahatma Gandhi) 



51 

Bodennutzung und Bodennutzungskonzepte aus landwirt-
schaftlicher Sicht* 

von Klaus Büchel 
„Eines ist freilich wahr: ....... 
Wir kommen ohne Boden auf diese Erde und so gehen wir wieder 
von hier weg: Der Boden gehört nicht uns. Wir haben ihn geliehen 
und wir sind es sowohl der Natur als auch uns selbst und unserer 
Nachwelt schuldig, ihn zu pflegen und zu bewahren.“ 
 
Elisabeth Kopp, 1985 

 

Übersicht 

Einleitung – Situationsanalyse – Zielsetzung – Lösungsansätze für Bodennutzungskonzepte 

1. Einleitung 
Boden weckt eine Vielzahl von Vorstellungen, Assoziationen, Reaktionen. Für den einen ist 
Boden die landwirtsch aftliche Existenzgrundlage oder der Raum  einer r eichen Biomasse. 
Für andere ist Boden Baugrund aber auch Erholungsraum. Wieder andere finden in der Tiefe 
des Bodens Baumaterialien, Wasser und wertvolle Schätz e. Und sehr viele sehen im Boden 
Kapital, Sicherheit und Vermögen.  
 
Boden ist also mehr  als nur ein sichtbares Stück Erdoberfläche. Er ist verquickt mit Hoff-
nungen, Erfüllungen und Verlusten. Boden ist voller Leben und selber etwas L ebendiges. 
Darum muss er auch wie ein Lebewesen behandelt werden, mit So rgfalt, Verständnis und 
Weitsicht. Aber bei aller Vielfalt der Deutungen ist die Sache B oden so wichtig , dass sie 
schon längst in den Vol ksmund übergegangen ist. Dieser sa gt wenn einer knapp vor der 
Verzweiflung steht: „ Er verliert den Boden unter den Füssen“.  
 
Im Grunde genommen spitzt sich alles auf die grundsätzliche Frage zu, wieviel Boden der 
Mensch braucht.  
 
Man sollte dabei nicht soweit gehen wie Tolstoi mit einer seiner berühmten Novellen, in der 
er schildert, wie ein Bauer all das Land zu Eigentum haben könnte, das e r in einem Ta g zu 
umschreiten vermöge. Und wie der B auer eine Gewaltsleistung vollbrachte und bis 
Mitternacht manchen Quadratkilometer erlief, worauf er zu Tode erschöpft hinsank und zum 
Schluss nur z wei Quadratmeter Boden benötigte. Vernünftige Vorstellungen liegen 
irgendwo zwischen den vielen Quadratkilometern und den zwei Quadratmetern. 
 
                                                 
*
 Überarbeitete Fassung des Vortrages vom 23. November 1999 
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Deshalb ist die F ruchtbarkeit des Bodens langfristig zu erhalten, die Verluste von g ewach-
senen Boden zu verringern und die V erteilung der Bodennutzung zu verbessern. Dazu sind 
Bodennutzungskonzepte oder eben eine Raumplanung notwendig.  
 
Was aber haben diese einleitenden Gedanken mit dem Thema Bodennutzung aus landwirt-
schaftlicher Sicht zu tun ? Die Landwirtschaft als wichtigster Bodennutzer gestaltet den 
Raum unbewusst aber massgeblich mit.  
 
Abb. 1 - Lebensgrundlage Boden 
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Lebensgrundlage BodenLebensgrundlage Boden

� Jeder Mensch hat Anrecht auf Boden zum Leben, 
Wohnen und Arbeiten 

� Jedem Tier steht eine Ernährungs- und 
Auslauffläche zu

� Selbst Pflanzen haben ein Recht auf Boden

� Die Landschaft an sich hat ein Recht auf ein 
Eigenleben

Grundlagen

 
 

Der Boden ist für die L andwirtschaft der wichtigste Produktionsfaktor. Ohne Boden keine 
Landwirtschaft. Obwohl die wirtschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft immer kleiner ist, 
nutzt und pflegt sie nach wie vor rund 40 Proz ent der Landesfläche. Durch diesen grossen 
Flächenanteil hat die Landwirtschaft in ihrem täglichen Tun eine überdurchschnittliche hohe 
Raumwirksamkeit. 

 
Als Fortsetzung zu den Ausführun gen von Ge org Willi werde ich im F olgenden eine Si-
tuationsanalyse der Landwirtschaft hinsichtlich ihrer Raumwirksamkeit vornehmen. An-
schliessend versuche ich eine Zielsetzung herzuleiten und abschliessend einen Lösungsan-
satz für die Erstellung eines LEK im Rahmen der Richtplanung aufzuzeigen.  

2. Situationsanalyse 
Die Grundlage jeder Pla nung ist eine entspr echende Situationsanalyse mit anschliessender 
Zielsetzung. Im Rahmen unserer Projektarbeit Richtplanung Teilplan Landschaft haben wir 
die liechtensteinische Landwirtschaft analysiert. Die Situationsanalyse wurde aus dem  
Blickwinkel der räumlichen Au swirkungen erstellt und erhebt keinesfalls Anspruch auf  
Vollständigkeit. Sie umfasst folgende vier Teilbereiche: Agrarstruktur, Boden, Rahmenbe-
dingungen und Nutzungskonflikte. 
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Abb. 2 – Situationsanalyse/Teilbereiche 
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TeilbereicheTeilbereiche
� Landwirtschaftsstruktur

Betriebe, Arbeitskräfte, Kulturen, Tierhaltung

� Boden
Bodenqualität, Landwirtschaftliche Eignung, Vorranggebiet, 
Aussiedlungszone, Lage der Betriebe

�Rahmenbedingungen
Faktorausstattung, Gesetzliche Rahmenbedingungen und 
Raumwirksamkeit der Gesetze, Entwicklungstendenz FL 
Agrarpolitik

�Nutzungskonflikte
Private, Gewerbe, Industrie, Natur und Landschaft

Situationsanalyse

 
 
 
 
Abb. 3 - Entwicklung der Betriebe und Arbeitskräfte 
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Liechtensteins Landwirtschaft unterlag in den letzten Jahren einem rasanten Strukturwandel 
(weniger Betriebe, weniger Arbeitskräfte, grössere Betriebsfläche, hoher Mechanisie-
rungsgrad), der sich nicht z uletzt auch in der Raumnutzung bemerkbar macht. Die heutige 
Nutzung des Raums unterscheidet sich grundlegend von de rjenigen vor 40 J ahren. Die 
wichtigsten Änderungen bzw. Auswirkungen in den letzten Jahrzehnten sind: 
 

- Starke Veränderung des Landschafts- und Siedlungsbildes durch... 
Rückgang der landwirtschaftlich genutzten Fläche, Vergrösserung der Bewirtschaf-
tungseinheiten, Verschiebungen bei den Ku lturanteilen, Rückgang des Feldobstbaum-
bestandes, Umnutzung von Bauernhäusern, Zersiedelung der Landschaft 
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- Rückgang der Artenvielfalt bei Pflanzen und Tieren durch... 
Steigerung der Nutzungsintensität, Erhöhung des Hilfsstoffeinsatzes, Abnahme der 
extensiv genutzten Flächen, Rückgang der Saatzuchtsorten 
 

- Zunahme des Gefährdungspotentials von Boden, Luft und Wasser durch... 
Erhöhung des M echanisierungsgrades (Schadstoffemissionen, physikalische Boden-
belastung), Erhöhung des Hilfsstoffeinsatzes (Nitratauswaschung, Ammoniakemis-
sionen), Ausdehnung der offenen Ackerfläche (Erosionsgefährdung) 

 
Nicht zuletzt mi t Einführung der neuen A grarpolitik (Direktzahlungs- und Abg eltungsge-
setz) und den Entwicklungen auf den Agrarmärkten wurde der über Jahre anhaltende Trend 
gebrochen. Seither entw ickelt sich die Landwirtschaft bzw. Teilbereiche davon in eine  
andere Richtung.  
 
Abb. 4 - Auswirkungen auf den Raum 
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Physikalischer BodenschutzEinsatz bodenschonender 
Geräte und Maschinen

Sicherstellung Kulturlandschafts-
pflege und -fläche

Flächenbezogene Beiträge

Verringerung der 
Grundwassergefährdung

Reduzierter und gezielter 
Hilfsstoffeinsatz (IP, Bio)

LandschaftsbildFinanzielle Abgeltung der Pflege 
von Feldobstbäumen

Steigerung der ArtenvielfaltGezielte Förderung von 
ökologischen Ausgleichsflächen

EffektMassnahme / Entwicklung

Situationsanalyse

 
 
Die Entwicklung der Landwirtschaft hatte dur chaus auch positive Effekte (vg l. Abb.4). 
Dazu gehört vor allem 
- die Steigerung der Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren dur ch die gezielte Förderung 

von ökologischen Ausgleichsflächen 
- die positive Beeinflussung des Landschaftsbildes durch die finanzielle Abgeltung der 

Pflege von Feldobstbäumen 
- die Verringerung der Grundwassergefährdung durch einen r eduzierten und gezielten 

Hilfsstoffeinsatz (IP- und Bio-Betriebe) 
- die Sicherstellung der K ulturlandschaftspflege und -fläche durch die Au szahlung von 

flächenbezogenen Beiträgen 
- die Reduktion der ph ysikalischen Bodenbelastung durch den Einsatz von 

bodenschonenden Geräten und Maschinen 
 
Die Bedeutung ökologischer Aspekte wird voraussichtlich künftig noch weiter zunehmen 
und dementsprechend ist mit anderen raumwirksamen Veränderungen zu rechnen. 
Abb. 5 – Bodeneignung (siehe Anhang) 
 



55 

Das Kulturland im Talra um ist durchwegs von guter bis sehr guter Anbaueignung. Über 40 
Prozent der landwirtschaftlichen Nutzflächen sind „ackerfähiger Boden“ (gute Anbaueig-
nung). Rund die Hälfte des Kulturlandes is t der Kategorie „Wieslandboden“ (mittlere An-
baueignung) und ein Zehntel der Kategorie “Grenzertragsstandort"“(geringe Anbaueignung) 
zuzuordnen.  
 

Abb. 6 - Bodenqualität nach Gemeinden 
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Die Anteile der einzelnen Kategorien sind je nach Gemeinde sehr unterschiedlich. So ver-
fügt z.B. die Talgemeinde Mauren seit der Realisierung der Industriezone auf dem qualitativ 
besten Boden über keinen ackerfähigen Boden wogegen in den Ge meinden Ruggell, 
Balzers, Schaan und Vaduz dessen Anteil bei knapp 60 Prozent oder höher liegt.  
 
Ein ernstzunehmender und sehr schwer zu lösender Nutzungskonflikt zeigt sich in der Lage 
der landwirtschaftlichen Vorrangflächen. 
 
Abb. 7 - Bodenqualität in potentiellen Bauzonen 
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Erschreckend ist die Tatsache, dass nur 55 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche sich 
in der Landwirtschaftszone befinden. Problematisch dabei ist der hohe Anteil (57 Pro zent) 
an „ackerfähigem Land“, das in potentiellen Bauzonen liegt. Es handelt sich dabei um 
sogenannte „landwirtschaftliche Vorranggebiete“. Diese Flächen liegen zur Hauptsache im 
üG und in der B auzone. Der Schutz und die Sicherung dieser „landwirtschaftlichen 
Vorranggebiete“ ist für d ie Erhaltung der Existenzfähigkeit der Landwirtschaft von grösster 
Bedeutung. In der Vergangenheit ging durch die unkoordinierte Bautätigkeit bereits ein Teil 
dieser Flächen irreversibel verloren. Es stellt sich die F rage, ob und wie d ie verbleibenden 
„landwirtschaftlichen Vorranggebiete“ gesichert werden können. 
 
Abb. 8 - Aussiedlungszonen und Lage der Landwirtschaftsbetriebe 
(siehe Anhang) 
 
Einen weiteren Problempunkt ste llen die Aussiedlungszonen dar. Mit Ei nführung des G e-
setzes zur Förderung des landwirtschaftlichen Bauwesens im J ahre 1975 wurde Lage und 
Grösse der Aussiedlungszonen gesetzlich verankert. Rückblickend bleibt festzuhalten, dass 
die Aussiedlungszonen sehr grosszügig ausgeschieden wurden und in mehrheitlich bestem 
Ackerland liegen. Mit dieser Ma ssnahme wurde eine weitere Zersiedelung unserer Land-
schaft gefördert.  
 
Abb. 9 – Agrargesetzgebung 
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Die gesetzlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen nehmen heute auf praktisch sämtliche 
Bereiche der Landwirtschaft Einfluss. Insgesamt sind es mehr als 15 Gesetze, welche für die 
Landwirtschaft von B edeutung sind. Die gesetzliche Regelungsdichte ist ausserordentlich 
hoch und für den Laien kaum übersch aubar. Die wohl grösste He rausforderung für die 
Landwirtschaft stellen die Entwicklungen auf den Agrarmärkten sowie die Reformen in der 
Agrarpolitik dar. Die starke Liberalisierung der Agrarmärkte hat einen empfindlichen 
Preisrückgang bei den Agrarprodukten zur Folge, was di e Einkommen unserer Landwirt-
schaftsbetriebe drastisch schmälert. Der Rational isierungs- und Kostendruck wird dadurch  
weiter verstärkt und der Strukturwandel beschleunigt. Dieser Strukturwandel führt 
zwangsläufig zu einer Vergrösserung der Bewirtschaftungseinheiten und einer Arrondierung 
der Betriebsfläche. In Bezug auf die Bodennutzung sind verschiedene Szenarien denkbar.  
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Flächen mit guter Anbaueignung werden wahrscheinlich noch weiter intensiviert. Flächen 
mit geringer Anbaueignung werden dagegen extensiviert, da eine entsprechende Nutzung 
dank Abgeltungsbeiträgen mit sinkenden Produktepreisen wirtschaftlich immer interessanter 
wird. Durch die vermehrte Knüpfung der staatlichen Unterstützung an einen ökologischen 
Leistungsnachweis resultieren weitere positive Auswirkungen auf den Raum. Dazu gehören 
u.a. die Zunahme der ökologischen Ausgleichsflächen sowie der verbesserte Schutz von 
Boden und Wasser. 
 
Durch die Attraktivität des Bodens sieht sich die Landwirtschaft heute verschiedenen Nut-
zungsinteressen und Nut zungskonflikten gegenüber. Die abnehm ende wirtschaftliche Be-
deutung der Landwirtschaft verstärkt den Druck von Seiten der übri gen Wirtschaftszweige. 
Besonders deutlich wird  dieser Konflikt be i der Nutzung von F lächen mit guter landwirt-
schaftlicher Anbaueignung. Viele wertvolle Flächen gingen der Landwirtschaft in de n 
letzten Jahren verloren. Bodenverändernde und bodenerhaltende Nutzungen wetteifern 
gemeinsam um den B oden. Dabei drän gen die starken Nutzungsarten (Bautätigkeit) zuse-
hends die schwächeren zurück. Die Verlierer sind Natur und Landwirtschaft.  

3. Zielsetzung 
Die Notwendigkeit der Landwirtschaft ist wohl unbestritten und verfassungsmässig definiert 
und zwar in der Ric htung, dass ein e angemessene Landwirtschaft im Sinne der 
Volkswohlfahrt notwendig ist.  
 
Im Zuge d er laufenden Verfassungsdiskussionen würde es  zwar nicht ü berraschen, wenn 
auch hier Änderungen g eplant wären. Ich ge he aber davon aus, dass die Wurzeln unserer 
Herkunft nicht veränder t werden sollen und de r Landwirtschaft nach wi e vor die gleiche  
Bedeutung beigemessen wird. Davon lassen sich folgende 6 Zielbereiche ableiten: 
 
Abb. 10 - Zielsystem Landwirtschaft – Die Kernziele 

⇒ Die Landwirtschaft stellt eine nachhaltige Bewirtschaftung des Kulturlandes sicher und 
sorgt für die langfristige Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. 

⇒ Die Landwirtschaft erzeugt qualitativ hochwertige Produkte zu kon kurrenzfähigen 
Preisen. 

⇒ Die Landwirtschaft gew ährleistet in Krisenze iten mit gestörter Zufuhr e ine minimale 
Selbstversorgung der einheimischen Bevölkerung. 

⇒ Die Landwirtschaft leistet einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung, Schaffung und Pflege 
von naturnahen Lebensräumen. 

⇒ Der einheimische Bauernstand ist wir tschaftlich gesund, leistungsfähig und vielfältig 
strukturiert. 

⇒ Die Landwirtschaft leistet einen wichtigen Beitrag zum wirtschaftlichen und kulturellen 
Leben des Fürstentum Liechtensteins. 
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Der wohl gr össte Handlungsbedarf liegt in der Sicherung des landwirtschaftlich 
nutzbaren Bodens. Wie bereits  einleitend festgehalten, ist die Grundlage jeden Lebens 
der Boden. Deshalb geht es in erster Linie um eine haushälterische Bodennutzung.  
 
Was versteht man unter haushälterischer Nutzung des Bodens? Die haushälterische Nutzung 
beinhaltet ein „mehrdimensionales“ Ziel.   
 
Der Begriff Nutzung stellt den Menschen und seine B edürfnisse ins Zentrum. Die B oden-
nutzungen werden in de r Regel durch die Mens chen und für die M enschen verwirklicht. 
Bodennutzung ist ein an thropozentrisch geprägter Begriff. Er geht davon aus, dass es die 
Aufgabe des Bodens sei, dem Mensch z u dienen.  Diese anthropoz entrische Sicht wird im  
Konzept der haushälte rischen Bodennutzung erweitert. Die V orstellung einer „haushäl-
terischen Bodennutzung“ enthält ein „ Masshalten“, das ve rschieden interpretiert w erden 
kann. Denn dieses Mass  orientiert sich an einer Vision der räumlichen O rdnung, die ihrer-
seits von der Wahrnehmung und den Zielen der einzelnen Individuen und Interessengruppen 
abhängt. Aus unser er Sicht geht es d arum, die nachhaltige Nutzbarkeit des B odens zu 
gewährleisten. Dieser Boden wird als knappe Ressource w ahrgenommen, die ortspez ifisch 
ist und vielfältige ökolo gische, ökonomische und kulturelle Funktionen erfüllt. Dieses Ziel 
umfasst im wesentlichen vier Dimensionen: 

- eine zeitliche Dimension, die sich im Begriff der nachhaltigen Nutzbarkeit des Bodens 
ausdrückt 

- eine quantitative Dimension, auf die der Begriff „knappe Ressource“ hinweist 

- eine räumliche Dimension, welche im Begriff ortspezifisch enthalten ist 

- eine qualitative Dimension, die sich auf die E igenschaften und auf die Eignung des 
Bodens bezieht 

 
Von diesen Dimensione n ausgehend b edeutet haushälterische Bodennutzung, das knapp e 
und wertvolle Gut Boden im Raum und in der Zeit so zu bewirtschaften, dass dabei seine 
vielfältigen Eigenschaften und Funktionen dauerhaft gewährleistet bleiben.  
 
Als haushälterisch kö nnte man demnach die Bodennutzung dann b ezeichnen, wenn sie 
einerseits die Versor gung in Krisenz eiten und die Erhaltung  der ökologischen Ressourcen 
sicherstellt, ohne and ererseits die Innovationsfähigkeit von Wirtsc haft und Gesellschaft  
lahmzulegen.  

4. Lösungsansätze für Bodennutzungskonzepte 
In den letzten J ahren wurden die r echtlichen Grundlagen für Natur und Landschaft ver-
bessert. Dabei hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Ausweisung  von Schutz ge-
bieten durch die generelle Integration des Naturschutzes in die Landnutzung - im Sinne einer 
nachhaltigen Nutzung - zu ergänzen ist. Diesem Aspekt hat der Gesetzgeber in Liechtenstein 
Rechnung getragen, indem in Artikel 10 des Gesetzes zum Schutz von Natur und Landschaft 
die Bestimmung aufgenommen wurde, dass die Re gierung in Zusammenarbeit mit de n 



59 

Gemeinden ein Natur- und Landschaftsschutzkonzept (LEK) erarbeitet. Dies le gt die 
notwendigen Massnahmen zur Zielerreichung im Sinne des Gesetzes (nachhaltige Sicherung 
von Natur und Landschaft) für die Zukunft fest.  
 
Der Erhalt der natürlichen Vielfalt - eine Aufgabe der Landwirtschaft? 
Bis vor wenigen J ahren beschränkte sich der Nat urschutz vor allem auf das Erhalten natur-
naher Biotope und bedr ohter Pflanzen und Tier arten. In unserer intensiv g enutzten und 
zunehmend stärker verinselten Landschaft können die w enigen geschützten Biotope den 
Schwund der Artenvielfalt und das Aussterben einheimischer Ti er- und Pflanzenarten nicht 
aufhalten. Deshalb müssen in Zukunft die Bestrebungen zur Erhaltung der Naturwerte von 
den ‘Inseln’ in die ‘ Fläche’ - die gesamte Landschaft - aus gedehnt werden. Als weitau s 
grösster Landnutzer nimmt die L andwirtschaft dabei eine zentrale  Rolle ein. Mit dem 
Landschaftsentwicklungskonzept wird eine neue partnerschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen Naturschutz und Landwirtschaft angestrebt. Beide Bereiche sind voneinander 
abhängig und können von dieser Kooperation gegenseitig profitieren.  
 
In diesem Sinne  liegt das Hauptziel des LEK’s i n einer flächendeckenden und zielgerich-
teten Verbesserung der Umwelt- und Naturbedingungen. 
 
Bei der Erarbeitung eines LEK ist d em Miteinbezug der Öffentlichkeit grösste Aufmerk-
samkeit zu schenken.  Es gilt  mit den Betroffenen einen auf Konsens ausgerichteten Dialog 
zu führen. Gesucht sind deshalb neue Formen der Mediation. Gemeinsam mit Landnutzern 
und Bewohnern sind Vo rstellungen über die künftige Entwicklung des uns gemeinsamen 
Lebensraumes zu erarbeiten und z u diskutieren. Die z entrale Frage dabei ist: „Welche 
Landschaft wollen wir inskünftig?“  
 
 
Erste Erfahrungen für die Erstellung eines LEK wurden bereits 1995 im Bannriet gemacht 
und im Rahmen eines Folg eprojektes weiterentwickelt. Dort wurde d as methodische Vor-
gehen und Wege für eine geeignete Umsetzung erarbeitet. Basierend auf diesen Erfahrungen 
wurden die nachfolgend aufgeführten zehn Arbeitsgrundsätze für das methodische Vorgehen 
entwickelt: 

Grundsatz 1 
Die Landschaft muss als Ganzes einbezog en werden, und zwar r äumlich wie funktionell. 
Wenn auch häufig die landwirtschaftliche Nu tzung im Vordergrund der Betrachtung steht, 
so gilt es doch alle Interessen zu b erücksichtigen, weil sonst nu r ein Teil de r Landschaft 
erfasst wird. 

Grundsatz 2 
Jede Landschaft ist e inzigartig. Es kann also nicht darum gehen, mit Einhe itsprogrammen 
eine Einheitslandschaft zu fördern. Di e Landschaft muss gemäss ihrer individuellen Aus-
gangslage entwickelt werden, wobei die natürlichen wie kulturellen Voraussetzungen zu 
berücksichtigen sind.  

Grundsatz 3 
Die von der Umsetz ung des Natur- und Landschaftsschutzkonzeptes direkt berührten Inte-
ressen sind schon bei der Erarbeitung der Zielsetzung in die Planung mit einzubeziehen. Die 
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Inhalte und Ziele des LEK sind allen Beteiligten in nachvollz iehbarer Form zu vermitteln. 
Der Sinn und Z weck möglicher Massnahmen ist für alle verständlic h darzustellen. Die 
gesetzten Ziele müssen periodisch einer Erfolgskontrolle unterzogen werden. 

Grundsatz 4 
Die vorgeschlagenen Massnahmen sollen für di e tangierten Personen freiwillig sein. Die 
Ausscheidung und Pfle ge von ökologischen Ausgleichsflächen wird in d er Landwirtschaft 
am effizientesten durch Beratung und finanzielle Anreize erreicht.  

Grundsatz 5 
Vorgeschlagene Veränderungen dürfen die Existenzfähigkeit von Landwirtschaftsbetrieben 
nicht gefährden. Vor der Planung von Umsetz ungsmassnahmen auf de m Einzelbetrieb ist 
dieser betriebswirtschaftlich zu analysieren, um die mö glichen Auswirkungen auf Ein-
kommen und Arbeitswirtschaft aufzuzeigen.  

Grundsatz 6 
Vor der planlichen Festlegung der Umsetzung auf einem Einz elbetrieb müssen die Eig en-
tums- und B ewirtschaftungsverhältnisse geklärt werden. Dies erleichtert die Er arbeitung 
eines Massnahmenkonzeptes auf einer übergeordneten Stufe.  

Grundsatz 7 
Bei der Umsetzung des LEK sollen in einer e rsten Phase jene Flächen ausgeschieden wer-
den, wo die Re alisierung der geplanten Massnahmen am einfachsten ist (z.B. Gemeindeei-
gentum, Flächen mit schlechter landwirtschaftlicher Eignung sowie Flächen, bei denen das 
Interesse des Besitzers oder Bewirtschafters bereits vorliegt.) Durch eine vorbildliche Um-
setzung der Massnahmen auf diesen Flächen kann die Akzeptanz bei weiteren Landwirten 
verbessert werden. 

Grundsatz 8 
Vor und/oder währ end der Umsetz ung sind begleitende Massnahmen der Information ein-
zuplanen (Kurse, Information der Öffentlichkeit). 

Grundsatz 9 
Gesetzliche und politische Rahm enbedingungen sind zu berücksichtigen. Es können folg e-
richtig nur Massnahmen empfohlen werden, die im Einklang mit diesen Rahmenbedingun-
gen stehen. Anderseits gilt es aber auch Spielräume auszunutzen. Der Innovation sind wenig 
Grenzen gesetzt, so dass für derartige Umsetzungen selbst ein Öko-Sponsoring möglich ist. 

Grundsatz 10 
Die geplanten Massnahmen werden vert raglich vereinbart (Ve rtragsnaturschutz). Erfah-
rungsgemäss ist eine Mindestvertragsdauer von 6 Jahren sinnvoll. Die Vertragspartner 
können amtliche Stellen oder auch private Institutionen sein. 



61 

 
Zusammenfassend kann man fe sthalten, dass B oden schützen nicht gleichzusetzen mit 
Bauverboten ist. Boden schützen he isst, den Boden und damit den R aum erhalten und 
gestalten! 
 
Bodenerhaltung heisst, den V erbrauch und die Belastungen des 

gewachsenen, nicht überbau ten und nicht versiegelten 
Bodens durch gesetzliche Bestimmungen, Nutzungs-
auflage, Informationen und Beratung zu reduzieren oder 
zu verhindern.  

 
Bodengestaltung heisst, Experimente und Massnahmen duchz uführen, 

welche eine verantwortungsvolle, schonende und krea-
tive Nutzung des Bodens anstreben oder ermöglichen. Es 
geht also um eine koordinier te Entwicklung des Raumes 
und um die Abwägung aller Nutzungsinteressen. 

 
Letztendlich geht es nur um den bereits eingangs erwähnten Schutz des Bodens und um die  
Frage, wieviel Boden ein Mensch braucht oder wieviel Menschen der Boden erträgt? 
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Anhänge  
 
Abb. 5 – Bodeneignung 

N

für Ackerbau gut geeignet
für Ackerbau bedingt geeignet
für Ackerbau nicht geeignet

Richtplanung FL `99

Bodeneignung
Schematische Übersichtskarte 
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Abb. 8 – Aussiedlungszonen und Lage der Landwirtschaftsbetriebe 
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Richtplanung FL `99

Aussiedlungsgebiet
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Aussiedlungsgebiet
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Richtplanung `99

Lage der Landwirtschaftsbetriebe
Schematische Übersichtskarte 

N

Planken

Schaan

Vaduz

Triesenberg

Triesen

Balzers

Nendeln

Schaanwald
Bendern

Gamprin

Schellenberg

Ruggell

Mauren

Eschen

Betriebsstandort
Aussiedlungsgebiet
Siedlungskern



65 

Entwicklungs- und Erhaltungskonzept Berggebiet* 

von Heiner Schlegel 

Übersicht 

Anstoss – Das Konzept: Koordinationsinstrument und nicht Käseglocke – W erte, Probleme, 
Gefahren, Wirkungsketten – Die Leitplanken de r Entwicklung: Ziele und Strategien – Die  
Nagelproben für den politischen Willen: die Massnahmen – Ausblick 

1. Anstoss 
Das Entwicklungs- und Erhaltungskonzept Berggebiet geht auf ein Postulat im liechten-
steinischen Landtag zurück, das im Jahre 1988 ohne Gegenstimme überwiesen wurde. Die 
Regierung wurde eingeladen, „ein Konzept für den Landschaftsschutz im B erg- und Al-
pengebiet und die mög lichen Erholungs- und Freizeitnutzungen zu erstellen“. In der Folge 
wurde ein Auftrag an das damalige Büro Broggi und Partner erteilt. Verschiedene Gründe 
politischer Art haben dazu beigetragen, dass sich die  Beantwortung des Postulates hinaus-
zögerte. Bericht und Antrag sollen aber dem Landtag noch in diesem Jahr vorgelegt werden. 

2. Das Konzept: Koordinationsinstrument und nicht Käseglocke 

In den Kommentaren zum Entwicklung s- und Erhaltungskonzept ist ei nes immer wied er 
deutlich geworden: Viele Leute verstehen unter einem solchen Planungswerk ein Instrument 
der Einschränkung. Man kann den Pelz nicht waschen, ohne dass er nass wird. Entsprechend 
könnte ein Konz ept in einzelnen Bereichen wirklich auch eine einschr änkende Wirkung 
erzielen. In erster Linie ist ein Konz ept aber ein Instrument zur Steuerung und z ur 
Koordination der raumwirksamen Tätigkeiten im Interesse einer möglichst nachhaltigen 
Entwicklung. Das Konzept zeigt also sinnvolle Wege der Landschaftsentwicklung auf; es 
zeigt, was erhaltenswert ist und gefördert werden soll. Das vorlieg ende Konzept lässt Ent-
wicklung zu und beabsi chtigt nicht, aus dem Berggebiet ein Reservat zu machen, wie das 
gelegentlich befürchtet wird. 

                                                 
*
 Überarbeitete Fassung des Vortrages vom 23. November 1999 
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3. Werte, Probleme, Gefahren, Wirkungsketten 

Grundlage des Entwi cklungs- und E rhaltungskonzeptes bildet eine breit angele gte Unter-
suchung zu den vorhandenen Werten, den bestehenden Problemverursachern und zu ihrem 
Zusammenwirken. Dabei sind a lle Bereiche, welche im Berggebiet Liechtensteins raum-
wirksam sind, in die  Untersuchung einbezogen worden. Die Analyse erstreckt sich von der 
Land- und Alpwirtscha ft bis z ur Siedlungstätigkeit und von der F reizeitnutzung bis z um 
Verkehr. Die dabei gew onnenen Aussagen sind vielschichtig, wobei die wichtig sten Er-
gebnisse folgendermassen zusammengefasst werden können: 

• Die Erschliessung des Berggebietes erleichtert die Bewirtschaftung und Nutzung. Sie 
ist aber gleichzeitig Wegbereiter für verschiedene Probleme. So haben, den Erschlies-
sungsachsen folgend, die räumliche und ze itliche Ausdehnung der Störu ngen zuge-
nommen. Und auch die Eingriffe in den Naturhaushalt weisen im liechtensteinischen 
Berggebiet wie an anderen Orten einen Zusammenhang mit der Erschliessung auf.  

• Die Siedlungstätigkeit ist in einzelnen Gebieten entweder ein tatsächlicher 
Problemfaktor oder birgt zumindest ein gewisses Gefahrenpotenzial. 

• Der Strukturwandel der letzten 30 Jahre hat auch vor dem Berggebiet nicht Halt ge-
macht. Er hat dafür gesorgt, dass die Voraussetzungen für den Tourismus eher ungüns-
tiger geworden sind. Entsprechend besteht ein gewisser Anpassungsdruck. Dieser wird 
oft in technischen Mass nahmen und in ei nem weiteren Landschaftskonsum erblickt. 
Beispiel dafür ist etwa die aktuelle Diskussion zu den Schneekanonen. 

 

 

 
 
 
 
 
An schönen Sonntagen kann im Berggebi et 
Liechtensteins ein reger „Flugbetrieb“ 
herrschen. Dieser findet zur Hauptsache vo r 
dem Kulm statt. Auch hier ist es aber wichtig, 
dass das W ild durch die Fluggerä te 
möglichst nicht gestört wird und daher d ie 
bekannten Lebensräume gemieden werden. 
 
 
 
Foto: Heiner Schlegel 
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Seit der Überweisung des Postulates vor 12 Jahren haben sich einzelne Rahmenbedingungen 
– hauptsächlich wirtschaftlicher und r echtlicher Art –  durchaus im Interesse der Land-
schaftserhaltung entwickelt. Von besonderer Bedeutung für das Berggebiet etwa ist der  
Strukturwandel in der Landwirtschaft mit einer st ärkeren Gewichtung der ökolo gischen 
Belange. Wichtig ist weiter eine Reihe von neuen Gesetzen oder Gesetzesänderungen (z.B. 
das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, die Novellierung des Na turschutzge-
setzes, die Überarbeitung des Jagdgesetzes). Damit konnten verschie dene Mängel beseitigt 
werden, die 1988, als das Postulat eingereicht wurde, noch aktuell waren.  

4. Die Leitplanken der Entwicklung: Ziele und Strategien  

Die in der Anal yse erkannten Wirkungsmechanismen und die dadurch verursa chten Prob-
leme bilden die Ausgan gslage bei der Suche nach geeigneten Lösungen. Dabei werden im 
Entwicklungs- und Erhaltungskonzept in der Gestalt der Ziele und der Strategie zunächst die 
grossen Linien festgelegt. 
 

Die Ziele 
Die Ziele sind bewusst einfach und schlank gehalten. Sie bilden in dieser Form – dies zeigte 
sich auch b ei der Vernehmlassung zum Konzept – ei ne breit abgestützte Basis. Die Ziele 
sagen aus, was erhalten werden soll: 

• die Funktionen, welche die Bedeutung des Berggebietes für den Mens chen ausmachen 
(z.B. als Lebens- und Wirtschaftsraum); 

• die Lebensräume der einheimischen Pflanzen und Tiere; 

• die Ressourcen, welche das Berggebiet liefert (z.B. Freizeitraum, Rohstoffquelle). 
 
Das letzte Ziel hält be wusst fest, dass im B erggebiet auch weite rhin eine Entwicklung 
möglich sein soll. Das Ausmass dieser Entwicklung wird aber von der Verträglichkeit mit 
der Landschaft, der Natur und der Umwelt bestimmt. Es nimmt die Forderung einer nach-
haltigen Nutzung und Entwicklung auf. 
 

1) Das Berggebiet wird als Lebens- und Wirtschaftsraum der ansässigen Bewohner 
sowie als Erholungsgebiet der heutigen und künftigen liechtensteinischen Bevölke-
rung erhalten.  

2) Die Lebensräume der einheimischen Pflanzen und Wildtiere im Berggebiet werden 
in ihrer Ausdehnung und ihrer Qualität erhalten und, wo nötig, gefördert. 

3) Das Berggebiet wird als Rohstoffquelle und Produktionsgrundlage insbesondere für 
die Berglandwirtschaft, die Waldwirtschaft und den Tourismus erhalten. 

4) Das Mass für die z ulässige Entwicklung sowie die F orm und die Intensität der 
Nutzung im Be rggebiet ist die Verträglichkeit mit de r Natur, der Landschaft und 
der Umwelt. 
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Die Strategie 
Die Strategie beantwortet die Frage, wie die Ziele erreicht werden sollen, nach welchen 
Regeln bei der Problembewältigung vorgegangen werden soll. Da s Konzept unterscheidet 
drei Strategien: 

• Die Strategie „sichern bestehender Werte“ wird auf natur- und kulturlandschaftliche 
Werte sowie g eeignete Nutzungsformen angewendet und umfasst die Erhaltung der 
räumlichen Ausdehnung (quantitativer Aspekt) wie auch die Beibehaltung und Fortfüh-
rung geeigneter Erscheinungs- und Nutzungsformen (qualitativer Aspekt). So soll bei-
spielsweise sichergestellt werden, dass die landwirtschaftliche Nutzung, welche die 
schöne Kulturlandschaft geschaffen hat, au ch in Z ukunft die Landschaftspflege über-
nimmt. Die Instrumente und Massnahmen, mit denen die Strategie „sichern“ in die Tat  
umgesetzt werden, sind sehr vielfältig und können von der klassischen Ausweisung von 
Schutzgebieten bis zu vertraglichen Lösungen reichen. Sichern ist also – und darauf sei 
besonders deutlich hingewiesen – nicht gleichbedeutend mit Reservat oder Verbot. 

• Die Strategie „lösen und vermeiden von Konflikten“ beabsichtigt, die erkannten Kon-
flikte zu be wältigen und ähnlich gelagerte Probleme im Allta g zu ve rmeiden. Die 
Analyse hat gezeigt, dass sich die durch den Freizeitbetrieb ausgelösten Störungen in 
den letzten J ahren räumlich und zeitlich ausged ehnt haben. Dieser Konflikt sollte im  
Interesse des Wildes gelöst werden. Dabei ist zu beachten, dass die Störung nicht nur ein 
Problem für das Wild darstellt,  sondern letztlich auch für den Menschen. Gestörtes Wild 
sucht die ruhigen und abgelegenen Räume auf, so dass es örtlich zu Wildkonzentrationen 
kommen kann. Dort tr eten auch Verbisserscheinungen konzentriert auf. Und hier ist 
denn auch die langfristige Schutzfunktion des Waldes geschwächt. Auch zur Umsetzung 
dieser Strategie besteht eine grosse Vielfalt an Möglichkeiten. Sie reichen vom 
konsequenten Vollzug (z.B. der Fahrverbote) bis zu vertiefenden Detailkonzepten (z.B. 
in Gestalt eines Leitbildes für die Alpwir tschaft oder eines Tou rismuskonzeptes für 
Malbun). 

• Hinsichtlich der künftigen Entwicklung schlägt das Konzept die Strategie „Nachhaltig-
keit sowie raum- und umweltverträgliche Entwicklung gewährleisten“ vor. Di ese 
Strategie soll vor allem in der Regierungs- und Amtstätigkeit wirken. Alle Aktivitäten 
und Entscheidungen sollen auf  ihre Überei nstimmung mit der N achhaltigkeit und ihre 
Verträglichkeit mit der Raum - und Umweltpolitik abg eklopft werden. So macht es 
keinen Sinn, wenn bei spielsweise naturschutzpolitisch unerwünschte Massnahmen 
subventioniert werden. Oder bei de r Abwägung von Interessen müssen die  
Nachhaltigkeit sowie die  Raum- und Umweltverträglichkeit ständige „Begleitmusik“ 
sein. Dies schliesst eine Entwicklung nicht aus, sie wird aber häufig mit anderen Mitteln 
gesucht. Diese Strate gie sorgt also vor allem für eine raum- und umweltfreundlichere 
Entscheidungskultur. 
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Gegenwärtiger Zustand  Künftige Entwicklung 
 

Bestehende natur- und 
kulturlandschaftliche Werte, 
geeignete Nutzungsformen 

Bestehende Konflikte  

Sichern lösen 
vermeiden 

raum- und umwelt-
verträgliche Entwicklung, 
gewährleisten;  
Nachhaltigkeit sicherstellen 

über 
• die Raumplanung 
• Bewirtschftungsrichtlinien 
• Finanzhilfen / Abgeltungen 
• Verträge / Vereinbarungen 
 

durch 
• Abbau von 

Vollzugsdefiziten 
• Erarbeiten von 

Teilkonzepten (z.B. 
Tourismus, Alpwirtschaft) 

• Beheben konkreter 
Probleme 

dank 
• Richtlinien und 

Wegleitungen  
• Anpassen / Bereitstellen 

rechtlicher Grundlagen 
• Interessenabwägung  

Die Strategien der Ziele rreichung geben die L eitplanken vor. Die Instrumente und 
Massnahmen konkretisieren die Form der Umsetzung und wenden die S trategien auf 
den jeweiligen Fall an. 

5. Die Nagelproben für den politischen Willen: die Massnahmen 

Die Massnahmen, welche einen Beitrag zur Erreichung der gesetzten Ziele leisten, sind 
zahlreich. Sie sind z udem auf ganz unterschiedlichen Ebenen anzusiedeln. So kann n eben 
einer einfachen Vollzugsverbesserung eine aufwendige Vertiefungsstudie stehen. An dieser 
Stelle kann nicht auf alle Massnahmen eingegangen werden. Für die drei genannten 
Strategien soll aber stellvertretend je ein Beispiel angesprochen werden. 
 
Strategie „sichern bestehender Werte“ 
In der Analyse wurde festgestellt, dass die Störungen der Wildtiere im Alpenraum im Zu-
nehmen begriffen sind. Um hier eine gewisse Verbesserung zu erreichen, wird vorgeschla-
gen, wichtige Lebensräume der Tierwelt (ins besondere des Wildes und der Vögel) von 
Störungen durch den Fre izeit- und Erholungsbetrieb möglichst frei zu halten. Das Konzept 
schlägt daher im Massnahmente il vor, einz elne Gebiete im Alpen raum als Ruhezonen zu 
bezeichnen, in denen gewisse einschränkende Bestimmungen bestehen. Gemäss dem Gesetz 
zum Schutz von Natur u nd Landschaft aus dem Jahre 1996 hat in diesen  Zonen auch die 
land- und waldwirtschaftliche Nutzung auf die Lebensraumqualitäten Rücksicht zu nehmen. 
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Dies betrifft insbesondere die Erschliessung. In Ruhezonen – so sieht es d as Konzept vor – 
sind mechanischen Auftstiegshilfen, sportliche Grossanlässe oder auch der Gebrauch von 
Fluggeräten für die Freizeitnutzung nicht toleriert. 
 
 

 
 
 
Strategie „lösen und vermeiden von Konflikten“ 
In den letzten 30 Jahren haben sich das Mobilitätsverhalten wie die Ansprüche an die Tou-
rismusorte gewandelt. Dabei verliefen beide Entwicklungen für Ma lbun eher nachteilig 
(weniger Hotelgäste; erhöhte Ansprüche de r Kundschaft usw.). Die A ntwort der Unter-
nehmer bestand vielfach in einem Ausbau  des Angebotes. Dies ist alle rdings nur eine von 
verschiedenen Strategien zur Attraktivitätssteigerung des Tourismusortes und in der  Regel 
eine konfliktträchtige. Will Malbun seine Str ukturprobleme bewältigen, sind neue, innova-
tive Ansätze notwendig , welche die Prinzipi en der Nachhaltigkeit erfüllen und den not-
wendigen Ausgleich zwischen den Interessen der Ökonomie und der Ökol ogie sicherstellen 
können. Bedingung hierfür ist die Kenntnis andere r Alternativen. Es müssen daher z unächst 
grundlegende Fragen beantwortet werden: welches touristische Eignungsprofil hat Malbun 
vorzuweisen, welche Form des Tourismus ist geeignet, wo liegen die marktwirtschaftlichen 
Nischen? Das Konz ept schlägt vor, ein tour istisches Leitbild für d as Berggebiet zu 
erarbeiten. Dabei kann auf die bisherigen Vorarbeiten zurückgegriffen werden. Sie müssen 
jedoch weiter entwickelt werden, wobei insbesondere auch die Schnittstellen zur Landschaft 
und deren Tragfähigkeit anzusprechen sind. Ein solches Leitbild muss – ausgehend von der 
touristischen Eignung und den ökonomische n Rahmenbedingungen – die für d as 
liechtensteinische Berggebiet geeignete Form des Tourismus bez eichnen. Auf dieser  
Grundlage können d ann konkrete Einzelprojekte entwickelt so wie Förderungs- und Len-
kungsmassnahmen eingeleitet werden. 
 
Strategie „Nachhaltigkeit sowie raum- und umweltverträgliche Entwicklung 
gewährleisten“ 
Ein Beispiel für eine Massnahme auf diesem Gebiet stellt der Vorschlag dar, verwaltungs-
interne Richtlinien zu erlasse n. Sie sollen künfti g verstärkt eine ab gestimmte Vorgehens-
weise aller Partner und  Massnahmen erreichen. Sie halten die in die Ent wicklung und Er-
haltung des Berggebietes involvierten Amtsstellen zu einem koordinierten Vorgehen an. Die 
Regierung erlässt die entsprechenden Richtlinien und bezieht die Arbeitsgruppe Umwelt und 
Raum ein. 
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6. Ausblick 

Das vorgestellte Konzept soll dieses Jahr im Landtag behandelt werden. Das Geschäft wird 
von einer Arbeitsgruppe begleitet, in welcher mit der Gemeinde Triesenberg die Betroffe-
nen, mit zwei Amtsstell enleitern die V erwaltung und mit dem Reg ierungschef die Politik  
prominent vertreten sind. Es ist  zu hoffen, dass diese Konstellation dem Geschäft den nöti-
gen Schwung verleiht, den es bei der Umsetzung benötigt. Es kann festgestellt werden, dass 
im vergangenen Jahrzehnt verschiedene Dinge erreicht wurden, die mit den Absichten des 
Konzeptes konform sind  und dass Manches liegen blie b, das bei seiner Realisierung dem 
Geist der Nachhalti gkeit widersprochen hätte. Dennoch besteht ein g rosser Hand-
lungsbedarf, insbesondere auch auf dem G ebiet der interessenübergreifenden Zusammen-
arbeit. Daran soll in den nächsten Jahren gearbeitet werden. Das Konzept kann dabei einige 
Impulse liefern. 
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Belastungen durch Verkehrsimmissionen* 

von Regula Imhof 

Übersicht 

Einleitung – Belastunge n durch Verkehrsimmissi onen (Lärm, Luft, Kl ima) – Nehmen wir 
einmal an: Auftrag der  Raumplanung, Anfo rderungen an Entsch eidungsträgerInnen – 
Schlussbetrachtung 

1. Einleitung 
Für Hermann Knoflacher, Professor für V erkehrsplanung und Ve rkehrstechnik an der  
Technischen Universität Wien g ibt es g rundsätzlich nur zwei vers chiedene Taktiken, mit 
Widerständen umzugehen: 

1. die Variante der Dummköpfe (oder wie ich sie nennen möchte, die lineare Variante), d.h. 
Widerstände, wenn nötig mit Brachialgewalt, zu überwinden und mit dem Kopf durch die 
Wand zu gehen oder 

2. die intelligente Variante (oder wie ich sie nennen möchte, die ve rnetzte Variante), d.h. 
Widerstände zu nutzen und das System entsprechend umzustellen. Nur wer bei Zeiten auf 
diese Widerstände reagiert, hat Chancen zu überleben. 

 
Belastungen durch Verkehrsimmissionen sind Widerstände. 
Belastungen durch Verkehrsimmissionen haben räumlich mindestens drei Wirkung skreise. 
Da ist zuerst die direkte Belastung der Bevölkerung an den Verkehrsachsen, die allgemeine 
Belastung der Bevölkerung einer Region und die Belastung des Klimas der gesamten Welt. 
Je nach W irkungskreis bestehen unterschiedliche Lösungsansätze. Es scheint mir  eine 
notwendige Voraussetzung zu sein Mobilität, ihre Auswir kungen und Belastungen für die 
Lösungssuche als komplexes System mit verschiedenen Wirkungskreisen anzuerkennen.  
In Liechtenstein besteht durch die grosse Fläche an Gebirge nur eine sehr geringe Mög-
lichkeit den Belastungen des Verkehrs auszuweichen. Auf dem en gen Raum, der überhaupt 
besiedelbar ist, wickeln sich Transit- und vor allem eine enorme Menge an hausgemachtem 
Quell- und Ziel- und Binnenverkehr ab. In diesem gleichen engen Raum wohnen wir aber  
auch und suchen Erholung um nur einige Nutzungen zu erwähnen. 
 
Wie im Titel vermerkt ist beschränke ich mich auf die Belastungen durch Lärm und Abgase. 
Zuerst zum Lärm. 

                                                 
*
 Vortrag vom 30. November 1999 
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2. Belastungen durch Verkehrsimmissionen  

Lärm 
Seit Mitte unseres Jahrhunderts dreht sich das Lärmproblem zunehmend um den Verkehr. 
Die Immissionsgrenzwerte der Lärmbelastung entlang der Hauptstrassen für W ohn- und 
Erholungszonen wurden in Liechtenstein bereits 1986 überschritten. 
„Es ist deshalb unbestritten, dass ein Teil der B evölkerung hohen Lärmimmissionen ausge-
setzt ist, die s ich nachteilig auf die Ges undheit und das Wohlbefinden auswirken.“ Dieser 
Satz stammt aus dem weiterhin unveröffentlichten Umweltbericht der Regierung von 1996. 
In der Schweiz leidet mindestens ein Drittel der Bevölkerung unter übermässigen Lärm-
immissionen. 
 

 
 

 

Das einzelne Motorfahrzeug neuster Bauart verursacht wohl viel w eniger Lärm als seine 
Vorgänger. Die enorme Zunahme der Fahrz eugkilometer in de n letzten 35 Jahren (in de r 
Schweiz um da s 14fache) macht den technischen Fortschritt aber mehr a ls wett. Der 
Schallpegel ist g rundsätzlich abhängig von de r Anzahl Fahrzeuge pro S tunde und der ge-
fahrenen Geschwindigkeit, dem Anteil des Schwerverk ehrs, aber auch vom Belag und der  
Steigung der Str asse. Die meist unz ureichend vor Lärm geschützten und vielfach un genü-
gend lärmisolierten Wohnungen verschärfen die Situation zusätzlich. 
 
Unser Gehör als wirksame Warnanlage ist eigentlich der Geräuschkulisse einer Naturland-
schaft angepasst. In einer städtischen Wohnl age ist die mitt lere Schallintensität hingegen 
rund 1000mal höh er, so dass unse r Organismus dauernd Fehlalarme erzeugt. Gleichzeitig 
werden echte Gefahrensignale akustisch verdeckt, wodurch ein Gefühl  der Unsicherh eit 
entsteht. Zivilisationslärm setzt folglich Körper und Psyche unter Spann ung mit den ent -
sprechenden Folgen.  
 
Wenn unser O rganismus aufgrund von üb ermässigem Lärm ständig Warnsignale erzeugt, 
die nicht beachtet werden, hat dies schädlic he Wirkungen auf Körper und Psyche. Schlaf-
störungen, Erhöhung des Infarktrisikos, Stress sowie Beeinträchtigungen bei der Arbeit und 
in der F reizeit sind die häufigsten Symptome. Sie erhöhen das K rankheitsrisiko deutlich. 
Lärm ist also nicht nur unerwünscht und ärgerlich, er kann auch beträchtlich der Gesundheit 
schaden.  
 
Und jetzt ein paar Worte zu den Abgasen, der Luftverschmutzung. 
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Luft 

Tabelle: Entwicklung der Nox-Emissionen in Tonnen 
 
Quellengruppen 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
Haushalte 5 7 9 18 27 36 44 43 41 36 30 30 
Verkehr 25 68 110 247 383 496 609 561 512 414 315 300 
Industrie/Gewerbe 7 15 23 35 47 53 60 68 75 68 60 40 
Summe 37 89 142 299 457 585 713 671 628 517 405 370 
 

 

 

Der motorisierte Strassenverkehr ist für rund 90% der Stickoxidemissionen verantwortlich. 
Der 98% Grenzwert in Liechtenstein ist während 40% der  Zeit und der Stundenmittelwert 
ebenfalls drastisch überschritten. Die Stickstoffdioxid -Werte entlang der Hauptstrassen 
Liechtensteins überschreiten die Grenzwerte massiv und sind bis doppelt so hoch. 
Die Stickoxide gehören zu den wichtigsten Vorläufersubstanzen für die Bildung von Ozon 
(Sommersmog). Eine Verminderung der Ozonbelastung ist nur über eine Reduktion von 70-
80% der Vorläufersubstanzen erreichbar. 
 
Der Verkehr ist ausserdem eine wesentliche Quelle für die Staubbelastungen in der Luft. 
 

 
Übersicht der gesundheitlichen Auswirkungen der Luftverschmutzung vom städtischen Typ, 
wenn die Feinstaubbelastung PM10 um 10 µg/m3 zunimmt 
 

Kurzfristige Verschlechterung der Luftqualität um 10 µg/m3 PM10: 
Zunahme der täglichen Sterblichkeit (ohne Unfälle) insgesamt    0,5-1% 
- wegen Atemwegserkrankungen          3-4% 
- wegen Herz-/Kreislauferkrankungen          1-2% 
Zunahme der Spitaleintritte wegen Atemwegserkrankungen    1,5-2% 
- wegen Herz-/Kreislauferkrankungen       0,5- 1% 
Zunahme der Notfallkonsultationen wegen Asthma           2% 
Zunahme der Asthmaanfälle bei Asthmatikern            5% 
Zunahme der Verwendung von zusätzlichen Medikamenten 
bei Asthmatikern               5% 
Zunahme der Arbeitsabsenzen, eingeschränkte Aktivität 
wegen Atemwegserkrankungen            10% 
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Langfristige Verschlechterung der Luftqualität um 10 µg/m3 PM10: 
Zunahme der Sterblichkeit insgesamt           3-8% 
Zunahme der chronischen Bronchitis bei Erwachsenen         25% 
Zunahme von Husten und Auswurf bei Erwachsenen          13% 
Zunahme der akuten Bronchitis im letzten Jahr bei Kindern         35% 
Zunahme der Atemwegsbeschwerden bei Kindern          54% 
Abnahme der Lungenfunktion von Erwachsenen            3% 

 

Die folgenden Aussagen stützen sich auf Resulta te von Studien, die in de r Schweiz, in Eu-
ropa oder in den USA durchgeführt wurden. 
 
Auch wenn das gesundheitliche Risiko a us der Luftverschmutzung für die Einzelperson 
wohl klein ist,  sind die Folgen für die Ge samtbevölkerung aber keineswegs vernachlässig-
bar. Es sind nä mlich sehr grosse Teile der Bevölkerung der Luftverschmutzung ausgesetzt 
und zudem kommen Folgekrankheiten häufig vor.  
Sommersmog verursacht Reizungen der Schleimhäute und be einträchtigt die Lungenfunk-
tion bei körperlicher Aktivität im Freien.  
Bei Kindern nehmen Hu sten, trockener Reizhusten in der Nach t, Erkältungen, welche mehr 
als 4 Wochen dauern, Grippe oder Bronchitis zu, wenn der Fe instaub oder die Stickstoff-
dioxid-Belastung am Wohnort steigt. Auch bei Erwachsenen werden durch Luftbelastungen 
vermehrt Atemwegsprobleme wie chronischer Husten oder chronische Bronchitis und 
Atemnot festgestellt.  
Die Lungenfunktion von Erwachsenen vermindert sich durch die lan gfristige Belastung mit 
lungengängigen Schwebestaubpartikeln durchschnittlich um mehr als 3%.  Auch wenn eine 
Abnahme der Lungenfunktion um 3% für die Einzelperson unbedeutend erscheint, darf die 
Verschiebung des Mittelwertes in de r Gesamtbevölkerung um 3% nic ht vernachlässigt 
werden. Solche Verschiebungen des Gesamtmittelwertes beinhalten, dass die Abnahme der 
Lungenfunktion bei den Risikog ruppen deutlich g rösser wird. Die Luftbelastung durch 
Feinstaub usw. führt bei  älteren Personen oder Leuten, welche bereits an einer Atemwegs- 
oder Herzkrankheit leiden zu vermehrten Eintritten ins Spital. Bei schwer kranken Personen 
kann die Luftverschmutzung akut z u Todesfällen führen. Auch n ehmen die Anz ahl der 
Todesfälle an Herz- und Lungenkrankheiten mit der Luftverschmutzung zu. Anders ausge-
drückt, verkürzt sich die Lebenserwartung mit zunehmender Luftverschmutzung.  

Einige Bemerkungen zum Klima. 

Klima 

Liechtenstein verpflichtete sich im Rahme nübereinkommen der V ereinten Nationen üb er 
Klimaänderungen von 1995 und am Vierertreffen der Umweltminister der deutschsprachi-
gen Länder die CO2-Emissionen bis 2005 um 20% unter das Niveau von 1990 zu senken, 
die CO2-Emissionen nehmen aber bis heut e ungehindert zu. Der motorisierte Strassenver-
kehr ist mit rund 40%  dafür verantwortlich. 1990 produzierte jede in Liechtenstein wohn-
hafte Person rund 7 Tonnen CO2. Sollen Unte rschriften kein Selbstzweck bleiben, wäre in 
Liechtenstein eine Reduktion von 2.5 Tonnen p ro Person notwendig. Das heisst beispiels-
weise, dass im Jahr 2005 jede Person in Liechtenstein verglichen mit den Werten von 1990, 
mehr als 1000 Liter Benzin weniger verbrauchen darf! 
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3. Nehmen wir einmal an: 
� es wäre tatsächlich mehr ein Drittel der Bevölkerung übermässigem Lärm ausgesetzt 

� und es wü rde somit tats ächlich ein Drittel d er Bevölkerung unter Schlafstörungen, 
Erhöhung des Infarktrisikos, Stress, Störungen der Konzentration, Sinken der Vitalität  
und verschiedenen Unlustgefühlen leiden 

 
Nehmen wir einmal an: 

� die Lungenfunktion nehme durch die Luftverschmutzung tatsächlich in der Gesamtbe-
völkerung durchschnittlich um 3% ab und Risikogruppen würden dadurch anfälliger 
für Krankheiten 

� Arbeitsabsenzen und eingeschränkte Aktivität haben tatsächlich wegen Atemwegser-
krankungen zugenommen 

� Atemwegsbeschwerden bei Kindern und chronische Atemwegserkrankungen bei 
Erwachsenen haben tatsächlich zugenommen 

 
und nehmen wir schliesslich an: 
 
Dass der Teil der Bevölkerun g, der durch Lärm und L uftverschmutzungen des Verkeh rs 
belastet ist, weiter  zunehme – was hiesse das für die Chancen und Möglichkeiten der Ein-
zelpersonen in unsere Gesellschaft? Was hiesse das auch für die Entstehung und Festigung 
von Ungleichheiten, die unter anderem auch aus unterschiedlichen Chancen entstehen? 
 
Gehören das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bevölkerung etwa nicht zur Wohlfahrt, 
deren Förderung die oberste Aufgabe des Staates  ist? Ist es ethisch ve rtretbar und kann es  
sich eine Gesellschaft und vor a llem eine Leistungsgesellschaft auf Dauer leisten einen 
grossen Teil der Bevölkerung bewusst degenerieren zu lassen.  Kann sie es sich langfristig 
leisten (und auch aus dem Blickwinkel des Wirtschaftsstandorts) die Lebensqualität bewusst 
absinken zu lassen?  
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Und wenn sie es sich bewusst leistet, wie sie es in Liechtenstein tut, wie wird sie  mit den 
entstehenden Ungleichheiten und darüber hinaus auch den durch die V erkehrsbelastungen 
verursachten Kosten fe rtig? Die ung edeckten Gesundheitskosten nur schon des Strassen-
schwerverkehrs werden beispielsweise 1993 in der Schweiz auf 414 Millionen und die 
ungedeckten Lärmkosten des Strassenschwerverkehrs auf 257 Millionen Franken geschätzt 
– wie also wird eine Gesellschaft mit diesen Ungleichheiten und solchen Kosten fertig? 
Wie geht sie mit steigenden Konfliktpotentialen durch Belastungen durch die Mobilität um? 
Auch Konfliktpotentiale au s abnehmender Lebensqualität und steig enden Beeinträch-
tigungen durch Lärm und Immissionen haben wie Konfliktpotentiale generell einen Einfluss 
auf die gesellschaftliche Integration. Wie geht sie mit dadurch ents tehenden Verun-
sicherungen und dadurch geförderten ausgrenzenden Denkweisen um? 
 
Wahlergebnisse wie in Oesterreich und de r Schweiz können meiner Meinung nach nur 
zustande kommen, wenn  die grosse Zahl der EntscheidungsträgerInnen unsensibel ist auf  
Ungleichheiten aller Art  und die Gefahren unterschätzt, die di ese für die g esellschaftliche 
Integration und den gesellschaftlichen Frieden bedeuten. Die Globalisi erung, das Wirt-
schaftswachstums, die freie Marktwirtschaft, die Wohlstandsgesellschaft und damit auch die 
steigende (Schein-) Mobilität verstärken Ungleichheiten. Nicht nur in der Dritte n Welt gibt 
es Verlierer. Neben an deren Gründen machen die z unehmenden Belastungen aus dem  
steigenden Verkehr auch bei uns zu V erlierern. Der Mythos Mobilität drückt sich auch im 
Raum, eben tatsächlich wahrnehmbar aus. Der Raum, Landschaften, Siedlungen usw. sind  
wie Mario Broggi in seinem Referat sagte der Spiegel unserer Denkweise - und auch unserer 
Mythen. 

Auftrag der Raumplanung 

Insofern hat Raumplanu ng nicht nur einen ra umbezogenen Auftrag, sondern sie hat auch 
Teil an einer gesellschaftspolitischen Zielsetzung. Ihr Auftrag liegt meiner Ansicht nach im 
Vekehrsbereich hauptsächlich dort, wo die  Bedingungen für die Wahl des Verkehrsmittels 
mitgestaltet werden können - zum B eispiel darin Streusiedlungen strikt zu ve rmeiden, die 
ernorme Erschliessungswege notwendig machen und die sinnvolle Erschliessung  mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln erschweren – ode r auch darin ausgelagerte riesige Einkaufs-
zentren zu vermeiden, die eine  Zersiedelung der Landschaft ergeben und die F ahrtwege 
verlängern und wied erum die Benutzung von Velo oder ö ffentlichen Verkehrsmitteln ver-
komplizieren.  
 
Ich sehe den Au ftrag der Raumplanung in Liechtenstein hingegen solange nicht in de r 
Trassenplanung von zusätzlichen Verkehrsadern, wenn damit nich t das oberste Ziel verfolgt 
wird, die Gesamtbelastungen aus dem Verkehr zu senken. Mobilitätsplanung kann somit nur 
noch vernetzt, langfristig und in de r Gesamtbilanz gesehen werden. Scheinlösungen wie 
neue Strassen müssen in diesem  Sinne vernetz t, langfristig und in der G esamtbilanz ohne 
Selbsttäuschung und ehrlich geprüft werden.  
 
Wie die vernetzte Analyse von Umfahrungsstrassenbau zeigt, ist die Entla stung durch Um-
fahrungen oft nur vorübergehend und lokal wenn überhaupt vorhanden. Gleichzeitig werden 
aber mit Umfa hrungsstrassen die negativen Folgen insgesamt weiter gefördert. Bei 
Berücksichtigung der Neubelastungen durch die Umfahrungsstrassen ist die Ges amtum-
weltbilanz negativ. So nimmt z.B. die Zahl der durch Lärm wesentlich gestörten in der Re-
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gel selbst kurzfristig kaum ab sondern in den meisten Fällen zu. Bei den Schadstoffen steht 
denn einer geringen Minderung der Kohlenmonoxidemissionen auch eine deutliche Erhö-
hung der Stickoxidemissionen gegenüber. Gerade die Städte, die in der Ver gangenheit am 
meisten auf den Bau von Umg ehungsstrassen, Tangenten oder grosszügigen Durchgangs-
strassen z.B. in Form von Stadtautobahnen setzten, haben offensichtlich heute am stärksten 
mit den Symptomen des Verkehrsinfarktes zu kämpfen. 

Anforderungen an EntscheidungsträgerInnen 

Für eine intelligente Verkehrspolitik ist ve rnetztes Denken, oder wie Knoflacher sagt, das 
Nutzen von W iderständen und die entsprechende Umstellung des Systems die Vor ausset-
zung. 
Für jede Entscheidun g müsste die Vorausse tzung gelten, dass W ohlbefinden, Gesundheit 
und Lebensqualität für d ie gesamte Bevölkerung als oberstes Prinzip akzeptiert und ohne 
Ausnahme angestrebt werden, dass vernetzt gedacht und der richtige Ausschnitt des Blick-
feldes, nämlich mit möglichst wenig Ausblendungen gewählt wird.  
So hätten heute in Liechtenstein bestehende Vorschläge wie Umfahrungsstrassen politisch 
keine Chancen mehr und private Ingenieurbüros würden ihre Kapazitäten automatisch in 
langfristige Lösungen investieren ohne Zeit mit Scheinlösungen zu verli eren – ausserdem  
hätte der Staat w eniger Kosten für unsinnige  Planungen, die er heut e offensichtlich noch 
grosszügig finanziert, wohingegen er für die Erarbeitung von ve rnetzten, langfristige Lö-
sungen jeden Rappen dreimal umdreht. 

4. Schlussbetrachtung 
Auch in Liechtenstein produziert der fehlentwickelte Verkehr mit seinen negativen Folgen 
von denen die Ab gase und der Lärm ein wes entlicher Teil sind heut e schon Verlierer.  
Vielleicht denkt sich die ko mmende Generation einmal, dass si e vor diesen B elastung aus 
dem Verkehr nicht die Augen verschlossen hätten, wenn sie zur Zeit ihrer Eltern gelebt 
hätte. So wie wir heute auch denken, dass wir dem Mythos eines dritten römischen Reiches 
deutscher Nation nie erlegen wären. Vielleicht fragt uns die kommende Generation und was 
habt ihr zwischen 1970 und dem J ahr 2000 gegen den M ythos der Mobilität getan?
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Mobilität, Lenkungsmassnahmen und Raumplanung* 

von Georg Sele 

Übersicht 

Einleitung – Was verstehen wir unter Mobilitä t? – Nutzen und Kosten motorisierter Ver-
kehrsmittel – Verkehrsmittelwahl: gottgegeben oder menschengemacht? – Parkplatzbewirt-
schaftung - geht es auch ohne? – Nachha ltige Mobilität und Raumplan ung – Zusammen-
fassung  

1. Dank und Einleitung 

Meine Damen und Herren. 
 
Vielen Dank an das Liechtenstein-Institut für die Möglichkeit, heute zu Ihnen sprechen zu 
dürfen. Ich bin der letzte Sprecher in einer langen Reihe und werde heute den Themenkreis 
Mobilität, Lenkungsmassnahmen und Raumplan ung angehen. Dies ein gedenk des Spri ch-
worts, dass die Hunde den letzten beissen. 
 
Ich werde der Frag e nachgehen, was man unter Mobilität ve rsteht, Nutzen und Kosten 
motorisierter Verkehrsmittel beleuchten, die Frage wagen ob die  Verkehrsmittelwahl gott-
gegeben oder menschengemacht ist, die  Dringlichkeit von Pa rkplatzbewirtschaftung auf-
zeigen sowie Mobilität und Raumplanung in Bezug auf Nachhaltigkeit hinterfragen.  

2. Was verstehen wir unter Mobilität? 
Unser Drang nach Mobilität ist gewaltig. Doch denken wir nicht nur an die riesige Güter- 
und Personentransportleistung. Wir zappen in wenigen Sekunden durch f ünfzig oder noc h 
mehr Fernsehprogramme. Dank Hand y können wir fast überall erreic hbar sein. Mittels  
Internet sind wir in der g anzen Welt daheim. Doch wir wollen uns hier und heute auf Mo-
bilität als Bewegung beschränken. 
 
Was ist de r Sinn so lcher Bewegungs-Mobilität? Warum wiederholen sich die kilometer-
langen Autoschlangen täglich zu Arbeitsbeginn und -ende, jäh rlich zu jeder Ferienzeit? 

                                                 
*
 Vortrag vom 30. November 1999 
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Macht es Sinn, Ka rtoffeln ungewaschen von D eutschland nach Italien zu karren, dort z u 
waschen und wieder zurück zu transportieren? Macht es Sinn, Schnit tblumen aus Ecuador  
nach Europa zu fliegen? Macht es Sinn, für Milliarden einen Gotthard-Basistunnel zu bauen, 
um eine Stunde schneller in Mailand zu sein? Sieht der Mensch seine Bewegungs-Mobilität 
als Sinn seines Lebens an? Ist es ein Erbe unserer Entwicklung, ein Urbedürfnis, dass sich 
der Mensch bewegen will, oder noch lieber bewegen lassen? 
 
Abb. 2.1.: Mobilitätsmuster (links durchschnittliches, rechts komplexes Muster) 
 
 

 
 
Mobilität definieren wir für unsere heutigen Betrachtungen als Verkehrsbeweglichkeit des 
Menschen ausser Haus. Ein Mass der Mobilität ist die  Zahl der zurückgelegten Wege. Im 
Durchschnitt beträgt die Zahl der Wege pro Tag 3 – 3.5 und der Zeitaufwand dafür etwa 1 
Stunde. Typisch ist der W eg zur und von der Ar beit bzw. der Ausbildungsstätte und zwei 
Zusatzwege zum Einkaufen oder zur Freizeitgestaltung – links im Bild dargestellt.  
 
Die Zahl der W ege und der Zeitaufwand sind ü ber Jahrhunderte fast konstant g eblieben. 
Geändert haben sich die Verkehrsmittel und somit die Geschwindigkeit und die zurück ge-
legten Distanzen. Mobiler sind wir nic ht geworden. Wir se tzen andere Verkehrsmittel ein. 
Die Wahl des jeweils sinnvolle n Verkehrsmittels liegt in de r persönlichen Verantwortung 
eines jeden einzelnen Menschen. Jede und jeder muss für sich selbst entscheiden, ob sie/er  
nicht mindestens einen Teil der Mobilitätsbedürfnisse auf nachhaltige Weise befriedigen 
kann. 
 
Im Einzelfall kann die Zahl der Wege viel kleiner oder wesentlich höher sein als der 
Durchschnitt von 3 – 3.5  Wegen pro Tag. Besonders hoch ist der Mobili tätsbedarf z.B. für 
eine erwerbstätige Frau mit Kind – rechts im Bild dargestellt. 

3. Nutzen und Kosten motorisierter Verkehrsmittel 
Im Alltag sprechen wir häufig von m ehr Mobilität, wenn wir den v erstärkten Einsatz von  
motorisierten Verkehrsmitteln meinen. 
 
Vermehrter Einsatz von motorisierten Verkeh rsmitteln bringt dem einzelnen Menschen und  
der Gesellschaft zuerst Vorteile. Beispiele sind: grosse Flexibilität in der Wahl von Wohn-  
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und Arbeitsort, fast uneing eschränkte Gestaltung der F reizeit, Möglichkeit von Rei sen in 
ferne Länder, praktisch globaler Austausch von Gütern und Dienstleistungen.  
 
Mit steigendem Einsatz von motoris ierten Verkehrsmitteln beginnen die Nachteile die 
Vorteile zu überwiegen.  Die Kurv e läuft du rch ein Maximum und fällt steil ab. Nacht eile 
sind beispielsweise: kra nkmachender Lärm, Luftverschmutzung durch giftige Abgase und 
lungengängigen Feinstaub, steigendes Sicherheitsrisiko im Verkehr, hoh e Kosten für di e 
öffentliche Hand und die ganze Gesellschaft.  
 

 
 
Meiner Ansicht nach befinden wir uns in Liechtenstein schon deutlich auf dem absteigenden 
Ast, auf dem die Nachteile überwie gen. In einer solchen Situation sol lte die Verkehrs-
leistung der Strasseninfrastruktur keinesfalls erhöht werden. Statt dessen sollte die Infra-
struktur besser genutzt werden z.B. durch die Verteuerung der Benutzung  und es sollten 
alternative Transportmittel stark gefördert werden. 
 
Nur wenige Menschen kennen die Gesamtkosten ihrer Mobilität. Den meisten sind nic ht 
einmal ihre persönlichen, direkten Kosten bewusst, geschweige denn die externen Kosten: 
Die hauptsächlichen Verursacher externer Kosten sind: Personen-Un fallfolgekosten, Kli-
makosten, Gesundheitskosten verursacht durch Luftverschutzung, Gesundheitskosten ver-
ursacht durch Lärm, Staukosten für G ewerbe und Wirschaft, Kosten in Natur, Landschaft 
und Stadtbild, Energieherstellung. Direkte und externe Kosten ergeben die Gesamtkosten. 
 

Für die be i uns üblichen Transportmittel betragen die für Österreich berechneten Gesamt-
kosten pro Personenkilometer in Schweizer Rappen: 

 
CH Rappen Direkte Kosten Externe Kosten Gesamtkosten 
Gehen 0 1.5 1.5 
Fahrrad 12 3 15 
Bahn < 70 km 6 12 18 
Bus Nahverkehr 6 20 26 
Auto ausserorts 50 10 60 
Auto innerorts 50 36 86 
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Bei Betrachtung der Gesamtkosten muss sich der Staat wohl fragen, ob weiterer Strassenbau 
für die Förderung des Autos, dem mit 86 b zw. 60 Ra ppen teuersten Transportmittel, 
angebracht ist. Sta tt dessen sollten wohl Zufussgehen, Velofahren und die Benützung des 
öffentlichen Verkehrs (Bus und Bahn) gefördert werden. 
 
In der Schweiz deckt – gemäss Strassenrechnung des Bundes – der Personen-Strassenver-
kehr, d.h. das Auto, die Infrastruktur- und Betriebskosten durch diverse Abgaben z .B. auf 
den Treibstoff.  
 
Die nicht gedeckten Kosten für di e Volkswirtschaft betragen je nach Schätzung pro Auto  
zusätzlich 500 bis 2500 Franken pro Jahr. Jede Autohalterin und jeder Autohalter wird also 
pro Jahr mit etwa 1500 Franken (0.15 CHF/km) subventioniert. Denn die totalen ex ternen 
d.h. nicht gedeckten Kosten liegen zwischen 4.7 und 8.8 Milliard en Franken für die 
Schweiz.  
 
In der Schweiz sterben jährlich etwa 600 Menschen im Strassenverkehr; in der EU gibt es 
jährlich 43'000 Strassentote. Für Menschen unter 45 Jahren ist der Unfalltod auf der Strasse 
bei weitem die häufigste Todesursache, weit vor Krebs und Herzerkrankungen. 
 
Wir tun so, als ob dies gottg egeben sei. In Eschede starben 116 Menschen beim tragischen 
ICE-Unfall. Die Fahnen wurden a uf Halbmast gesetzt. Doch wöchent lich sterben etwa 
gleich viele Menschen auf Deutschlands Strassen, ohne Fahnen auf Halbmast und ohne vor 
laufenden Fernsehkameras trauernden Politikern. 

4. Verkehrsmittelwahl: gottgegeben oder menschengemacht? 
In der Schweiz liegen, gemäss Mikrozensus 1994, etwa 10% der Distanzen aller Autofahrten 
zwischen 0 – 1  km, weitere 10% zwischen 1 – 2 km und weitere 10% zwischen 2 – 3 km. 
Etwa 30 % der Autofah rten sind also F ussgänger- und Velo-Distanz en. Etwa 50% aller 
Autofahrten sind höchstens 5 km und nu r etwa 10% sind länger als 30 km. In Liechtenstein 
wird es ähnlich sein. 
 
Abb. 4.1.: Distanzen aller Autofahrten 
 



85 

In Oberösterreich sind 56% aller Autofahrten kürzer als 5 km und 69% kürzer als 10 km.  
 
Von Deutschland ist bekannt, dass etwa 2/3 =  67% de r Autofahrten kürz er als 10 km  
sind.Die Verkehrsmittelwahl für d en Arbeitsweg in der Schweiz - gemäss Volkszählung 
1990 - ist in folgendem Bild dargestellt. Seither hat sich die Situ ation wahrscheinlich 
deutlich zu Gunsten des Privatautos verschoben. Der MIV wird also heute in der Schweiz 
eher mehr als 54% ausmachen. 
 
Abb.4.2.: So gelangen wir an den Arbeitsplatz 
 

 
 
 
Von Hand eingetragen sehen Sie di e Daten für die A rbeitspendler gemäss Studie Besch  
1999, erarbeitet für die Arbeitsgruppe ”Parkplatzbewirtschaftung” der Regierung. Die 
Verkehrsmittelwahl der ArbeitspendlerInnen innerhalb des Landes und grenzüberschreitend 
beträgt heute durchschnittlich: Fuss/Velo = 6%, öV/Werkbus = 20%, MiV (Auto) = 74%.  
 
Ein Beispiel aus unserem Land. Von den etwa 220 MitarbeiterInnen der Balzers und Ley-
bold Instrumentation am Standort Balzers werden a lternative Verkehrsmittel häufiger ge-
wählt als der Landesdurchschnitt. Es sind dies: Fuss/Velo = 13%, öV/Werkbus = 27%, MiV 
(Auto) = 60%. 
 
Ist diese Verkehrsmittelwahl gottgegeben oder menschengemacht? Schauen wir das Beispiel 
Velo an: In der Schweiz benützen etwa 10% der Menschen das Velo für den Arbeitsweg. 
Warum sind es in  Basel über 20% und bei der Bank Sarasin in Basel etwa 30%? Hat Basel 
einen anderen Gott od er andere Menschen? Die Basler Politiker zusammen mit de n 
Unternehmern haben üb er Jahre die richtig en Massnahmen getroffen zur Förderung des 
Fahrrads als Alltagsverkehrsmittel, zur F örderung des öffentlichen Verkehrs und zur Ein-
schränkung des Autos. 
 
Konsequente Radverkehrsförderung zeitigt Ergebnisse; siehe das nachfolgende Beispiel der 
Firma Ciba Geigy 
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Abb. 4.3.: Ciba Geigy und das Fahrrad 

 1970 1995 

Beschäftigte 12400 (100%) 10400 (100%) 

Pendler, die mit dem Fahrrad kommen 500 (4%) 2755 (26%) 

Beschäftigte, die das ganze Jahr über radfahren 80 (1%) 1235 (12%) 

Berufliche Nutzung des Fahrrads - 1323 (13%) 

Zahl der unternehmenseigenen Fahrräder  360 1600 

Fahrradstellplätze 400 3500 

Davon überdacht 350 (88%) 3350 (96%) 

Länge der Fahrradwege auf  dem Werksgelände (km) - 3 

Quelle: Das Fahrrad im Unternehmen, IG Velo Suisse. 
 
 
Durch konsequente Radverkehrsförderung hat si ch der Anteil der V elo-Pendler bei Ciba 
Geigy von 1970 bis 1995 von 4% auf 26% e rhöht, der Allwetter-Velofahrenden von 1% auf 
12%. 
 
Ein anderes Beispiel. Die Firma Wolford in Bregenz ist vor  allem b ekannt für modische  
Strümpfe und D amenwäsche. Doch Wolford steht auch für vorbildliche Velofö rderung. 
Während 1993 hohe 18% mit dem Velo zur Arbeit fuhren, kommen 1999 schon fast 50% 
mit dem Rad zur Arbeit. 
 
Sie haben natürlich gemerkt, meine Damen und Herren, dass ich von den Fakten san ft zu 
den Förderungs- und Lenkungsmassnahmen gewechselt habe. Denn ganz im Gegensatz zu 
gewissen lokalen und reg ionalen Grössen weiss ich sehr wohl , dass die Verkehrsmittelwahl 
und damit das Wachstum des motorisierten Ve rkehrs nicht g ottgegeben ist sondern  
menschengemacht. Die Politik bestimmt weitgehend die Verkehrsmittelwahl. Ich möchte 
dies am Beispiel der Parkplatzbewirtschaftung zeigen. 

5. Parkplatzbewirtschaftung – geht es auch ohne? 
Ohne Zwang verzichten die meisten Menschen nicht auf das Auto a ls Transportmittel für 
den Arbeitsweg. Da unser ganzes Verkehrssystem heute auf das Auto ausgerichtet ist, wird 
das Auto von den meisten VerkehrsteilnehmerInnen als flexibel und schnell empfunden. Für 
die Qualitäten alternativer Verkehrsmittel sind sie  weitgehend unempfänglich. Dies zeigt 
eine Untersuchung von Dr. V. Kaufmann, ETH Lausanne, die in d en französischen Städten 
Besançon, Grenoble, Toulouse und den Schw eizer Städten B ern, Genf, Lausanne 
durchgeführt wurde. Verglichen wurden jeweils 500 Menschen, die über  ein eigenes Auto 
verfügen und gleichzeitig eine gute Möglichkeit haben, den öffentlic hen Verkehr zu ver-
wenden. 
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Abb. 5.1.: Verkehrsmittelwahl und Parkplatzverfügbarkeit (Autowahl)  
 

 
 
Bei frei verfügbaren Parkplätzen wählen 90% – 99% das Auto für den Arbeitsweg . Falls die 
Parkplatzsituation (Verfügbarkeit und Kosten) a m Arbeitsort erschwe rt ist, verwenden nur  
35% – 53% das Auto. In Bern ist der Autogebrauch mit 13% v ergleichsweise sehr tief. Sei 
es, dass das An gebot des öffentlichen V erkehrs so gut und/oder die Bestrafung von Park-
sündern so effizient ist. 
 
Abb. 5.2.: Verkehrsmittelwahl und Parkplatzverfügbarkeit (Modalsplit) 
 

 
 
 
Bei erschwerter Parkplatzsituation (Verfügbarkeit und Kosten) am  Arbeitsort sinkt die 
Autobenutzung von etw a 78% au f etwa 35%, al so um mehr als die H älfte! Dafür werden 
alternative Transportmittel vermehrt eingesetzt. Statt 12% gehen etwa 28% zu Fuss oder per 
Fahrrad zur Arbeit. Der öffentliche V erkehr wird von etwa 37% st att nur 10% als 
Transportmittel verwendet. 
 
Eines ist a lso klar: Wenn eine nachhaltige Entwicklung mehr sein soll a ls ein Lippenbe-
kenntnis, kommen die Verantwortungsträger in Politik und Wirtschaft nicht darum h erum, 
eine umfassende Parkplatzbewirtschaftung einzuführen. Zudem sollte im B augesetz nicht 
eine Mindest- sondern eine Höchstzahl an Parkplätzen vorgeschrieben werden. 
 
Heute kenne ich nur z wei Betriebe, die als Vorreiter in unserem Lande eine echte Park-
platzbewirtschaftung eingeführt haben: die LLB in Vaduz und die Z immerei Hasler in Ben-
dern. Falls wir in unse rem Land den Mut zur Pa rkplatzbewirtschaftung aller öffentlichen 
Parkplätze und derjenigen der Arbeitgeber nicht aufbringen bei gleichzeitiger Förderung der 
alternativen Verkehrsmittel Zufussgehen, Fahrrad und öffentlicher Verkeh r, werden unsere 
Erfolge eines Umstiegs auf alternative Verkehrsmittel sehr beschränkt bleiben. 
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Die Arbeitsgruppe Parkplatzbewirtschaftung (siehe Fig.4.2) schätzt, dass in Liechtenstein 
bei entsprechender Angebotsverbesserung der Anteil der Transpor tmittel öV/Werkbus von 
heute 20% auf 40% erhö ht werden kann. Eine umfassende Parkplatzbewirtschaftung ist ein 
Teil der nötigen Massnahmen. Der Verkehrs-Club Liechtenstein ist de r Überzeugung, das 
bei entsprechender Förderung auch der Anteil Fuss/Velo von heute 6% leicht auf etwa 15% 
erhöht werden kann. Beispiele wurden aufgezeigt. 
 
Der mögliche Modalsplit der Arbeitspendler innerhalb des Landes und grenzüberschreitend 
betrüge dann: Fuss/Velo = 15%,  öV/Werkbus = 40%, MiV (Auto)  = 45%. Die Forderung 
der FBPL nach einer Reduktion des MiV um  30% ist bei entsprechenden  Förderungs- und 
Lenkungs-Massnahmen erreichbar und eine nachhaltigere und zukunftsfähigere Investition 
als der Bau von Umfahrungsstrassen.  

6. Nachhaltige Mobilität und Raumplanung 
Der Begriff nachhaltig wird häufig falsch verwendet. Zugegeben: das e nglische Wort 
”sustainable” oder ”aufrechtzuerhaltend” ist leichter verständlich. 
Gemäss Definition der Brundtland-Kommission ist eine Entwicklung nachhaltig, welche die 
heutigen Bedürfnisse zu decken vermag, ohne für künftige Generationen die Möglichkeit zu 
schmälern, ihre eigenen Bedürfnisse zu decken. Diese Definition beruht auf der einfachen 
Erkenntnis, dass wir nur  eine Erde h aben, diese begrenzt ist und alle Menschen gleich viel 
wert sind. 
Die Verkehrspolitik hat den drei Anford erungen der Nachh altigkeit zu g enügen: der Um-
weltverträglichkeit, der gesellschaftlichen Solidarität und der wirtschaftlichen Entwicklung. 

Die wirtschaftliche Effizienz:  
Wir brauchen gute Verkehrs-Verbindungen im Inland und ins Ausland. Die Verkehrsinfra-
struktur muss finanz ierbar sein. Die Vorteile der einzelnen Verkehrsträger müssen b esser 
miteinander kombiniert werden. 

Die soziale Verantwortung:  
Alle Bevölkerungsgruppen und Regionen haben ein Anrecht auf eine funktionierende Ver-
kehrsinfrastruktur. Kinder oder ältere Menschen dürfen z.B. nicht von der Mobilität ausg e-
schlossen werden. 

Die ökologische Verantwortung:  
Kostenwahrheit d.h. Internalisierung der externen, heute von der Allg emeinheit getragenen 
Kosten, ist dring end nötig, um die schädliche n Einfüsse des motorisierten Verk ehrs auf 
Mensch und Umwelt in den Griff zu bekommen. Der Verursacher, nicht die Allgemeinheit, 
soll für die Mobiliätskosten aufkommen. 
Wir müssen mit nic ht erneuerbaren Ressourcen sparsam umgehen, also auch mit unse rer 
Landschaft, der Natur und dem B oden. Wir haben in den letz ten 40 Jahren etwa soviel 
Landschaft verbraucht wie in den 500 Jahren vorher. Ökologisch betrachtet leben wir auf 
viel zu grossem Fuss.  
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Gemäss Verkehrssteuerung nach dem Kaskadenprinzip muss in de r Verkehrspolitik die 
Vermeidung von Verk ehr durch zukunftsfähige und verantwortliche Raumplanung oberste 
Priorität haben. Und gerade hier wird – nicht nur bei uns – schwer gesündigt.  
 
Die nachfolgenden Elemente der der Verkehrssteuerung nach dem Kaskadenprinzip sind:  

- Motorisierten Verkehr umwandeln in nicht-motorisierten Verkehr; 
- Verbleibenden motorisierten Verkehr umwandeln in öffentlichen Verkehr;  
- Noch verbleibenden Verkehr beruhigen und sicherer machen.  
 
Entsprechende Förderungs- und Lenkungsmassnahmen sind unabdingbar, können aber nur 
zum Teil korrigieren, was eine kurzsichtige und politisch motivierte Raumplanung fehlge-
leitet hat. 

7. Zusammenfassung 
Lassen Sie mich mit einem Z itat von Dr. Fritz Fahrni, dem vo rmaligen Präsidenten der  
Konzernleitung der Sulzer AG schliessen. Es lautet: „Gleichzeitig sind wir je doch heute in 
einer Situation, in der 2 0% der Mens chen 80% der Ressourc en beanspruchen. Auch be-
züglich der Umweltve rschmutzung gelten ähnlic he Dimensionen. Es bra ucht keinen Pro-
pheten und keine noch s o intelligente Fachgruppe um festzustellen, dass eine linear e Fort-
setzung der Vergangenheit in die Zukunft mit Sicherheit keine Zukunft hat.” 
 



90 

Quellen: 

”Mobil mit Köpfchen”, WWF/VCS-Unterrichtsdossier für 5.–9. Klassen, 12.95 
”Frauen und Mobilität”, VCÖ-Schriftenreihe Wissenschaft und Verkehr, Nr. 3/1996 
”Arbeitswege neu organisieren”, VCÖ-Schriftenreihe Wissenschaft und Verkehr, Nr. 1/1997 
”Wie wehrt man sich g egen überzogenen Strassenbau?”, Landesnaturschutzverband B-W, 

1998 
”Was kostet meine Mobilität je Kilometer”, VCÖ-Zeitung Nr.4, Juli 1998 
”Mobilität lernen”, VCÖ-Schriftenreihe Wissenschaft und Verkehr, Nr. 3/1999 
”Mobilität als Sinn des Lebens?”, Referat, Bundesrat Moritz Leuenberger, 12.6.99, 20 Jahre 

VCS 
”Mobilität von Alt und Jung”, Anja Simma VCÖ in CIPRA 1999/17 
”Quantitative Aspekte einer zukunftsfähigen Schweiz”; WWF etc., 23.12.1995 
”Auf zu grossem Fuss”; WWF etc., Frühjahr 1996 
”Nachhaltigkeit: Kriterien im Verkehr”, NFP 41, Bericht C5, 6.98 
”Indikatoren für die Nachhaltigkeit des Verkehrs”, Eurostat, Thema 8, 8/1999 
”Velos im Arbeitsverkehr” IG Velo Schweiz, 1996 
”Der niederländische Masterplan Fiets”, Ministerium für Verkehr, März 1999 
”Institutionelle Hindernisse im Fuss- und Veloverkehr”, NFP 41, Daniel Sauter, 1999 
”Fahrradfreundliche Städte”, ISBN 92-828-5722-0, EU 1999 
”Parkraumbewirtschaftung an Universitäten”, VCÖ-Zeitung Nr.7, Nov.-Dec. 1998 
Dr. Fritz Fahrni, FH-Vision 4, Nov. 1997 
”Transport: The train is the safest method of travel in the EU”, Eurofocus, 22/99 



91 

Beiträge Liechtenstein-Institut 

Bisher erschienen: 

Nr. 1 Hans K. Wytrzens (Hrsg.) 
 Wirtschaftsstandort Liechtenstein - Bedingungen und Perspektiven  
 mit Beiträgen von: Klau s Biedermann, Klaus Büchel, Josef K. Braun, Rolf Ehlers,  

Christine Glinski-Kaufmann, Michael Hilti, Thomas Hilti, Volker Rheinberger, Hans 
K. Wytrzens 

 504 Seiten, vervielfältigt, Bendern 1993 

Nr. 2 Jochen Abr. Frowein, Wolfram Höfling  
 Zu den Schreiben S.D. des Lan desfürsten Hans-Adam II. vom  27.2.1995 und 

vom 4.4.1995 an den Vorsitzenden der Ver waltungsbeschwerdeinstanz. Zwei 
Rechtsgutachten 

 49 Seiten, vervielfältigt, Bendern 1995 

Nr. 3 Kuno Frick 
 Die Ausstrahlung der Grundrechte auf Privatrechtsbeziehungen 
 22 Seiten, vervielfältigt, Bendern 1996 

Nr. 4 Gerold Hoop  
 Zur historischen Entwicklung des Vermögensrechts  
 20 Seiten, vervielfältigt, Bendern 1996 

Nr. 5 Marie-Theres Frick 
 Persönlichkeitsrechte  
 24 Seiten, vervielfältigt, Bendern 1996 

Nr. 6 Frank Zindel 
 Die güterrechtliche Auseinandersetzung bei Auflösung der Ehe nach 

liechtensteinischem Recht 
 19 Seiten, vervielfältigt, Bendern 1996 

Nr. 7 Paul Meier 
 Die Kontrollstelle im Personen- und Gesellschaftsrecht 
 26 Seiten, vervielfältigt, Bendern 1996 

Nr. 8 Thomas Nigg 
 Das Vereinsrecht 
 25 Seiten, vervielfältigt, Bendern 1996 

Nr. 9 Graziella Marok 
 Die Anstalt nach dem Personen- und Gesellschaftsrecht 
 24 Seiten, vervielfältigt, Bendern 1996 
 



92 

Nr. 10 Klaus Tschütscher 
 Überblick über die Gewährleistungspflicht des Unternehmers im 

liechtensteinischen Bauwerkvertragsrecht 
 29 Seiten, vervielfältigt, Bendern 1996 

Nr. 11 Diverse Autoren 
 Schwerpunkte und Verwirklichung liechtensteinischer Aussenpolitik 
 mit Beiträgen von: Robert Allgäuer, Gerard Batliner, Hubert Büchel, Katja Gey 

Ritter, Claudia Fritsche, Mario Graf von Ledebur-Wicheln, I.D. Prinzessin Maria-Pia 
von und zu Liechtenstein, S.D. Prinz Nikolaus von und zu Liechtenstein, Roland 
Marxer, Rupert Quaderer, Josef Wolf, Andrea Willi 

 222 Seiten, vervielfältigt, Bendern 1996 

Nr. 12 Daniel Tarschys 
 Die Institutionen des Neuen Europa: Die Rolle des Europarates 
 22 Seiten, vervielfältigt, Bendern 1996 

 

 
 


	Deckblatt LIB_13.pdf
	Beiträge
	Forschung und Lehre
	Diverse Autoren
	Diverse Autoren






